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PLANEN UND BAUEN IN DER STADT DEUTSCHLANDSBERG 
 

ORTSBILDKONZEPT DEUTSCHLANDSBERG - VORWORT 
 

Da dem Ortsbild ein vorrangig öffentliches Interesse zukommt, ist das vorliegende Ortsbildkonzept mit 
seiner bildlichen Unterstützung auch sehr bürgernah aufgebaut: 
Das Ortsbildschutzgebiet weist sehr unterschiedliche Charaktere auf und ist deshalb in insgesamt drei 
Schutzzonen unterteilt: 
1. Schutzzone ĂHistorische Altstadtñ, 
2. Schutzzone ĂStadtraumñ und 
3. Schutzzone ĂLandschaftsraumñ. 
Für jede Schutzzone innerhalb des Schutzgebietes sind neben den Bestimmungen nach dem Ortsbildge-
setz, welche im Abschnitt II geregelt sind, die Ăeigenen MaÇnahmen zur k¿nftigen Gestaltung des Schutz-
gebietesñ f¿r jede einzelne Schutzzone im Abschnitt III zusammengefasst. 
Den jeweiligen Bauwerbern und Bauwerberinnen können dann ï je nachdem in welcher Schutzzone sie 
bauen ï diese Ăeigenen MaÇnahmen zur k¿nftigen Gestaltung des Schutzgebietesñ als eine Planungsun-
terstützung ausgehändigt werden und sind so für alle Beteiligten ï Bauwerber, Baubehörde, Bau- und 
Ortsbildsachverständige - zweifellos eine Erleichterung in der qualitätsvollen Erfüllung ihrer gestellten 
Bauaufgaben.  
 

Das Ortsbildkonzept soll aber auch zu einer Bewusstseinsbildung führen, die Wesentliches im Umgang 
mit unserer vererbten Baukultur beinhaltet: Jeder gebaute Ort ist das über Jahrhunderte entstandene 
Werk vieler Generationen. In seinem Wesen ist eine Genialität und Einzigartigkeit zu finden, die sich in 
vieler Hinsicht ausdrückt und die wir als in dieser Welt lebende Menschen zum Glück immer noch empfin-
den und fühlen, ja meist sogar genießen und bewundern dürfen.  
 

Wir waren und sind es nicht, die diese Städte und Orte in denen wir heute leben geplant, erfunden und 
schon gar nicht erbaut haben. Aber ist immer noch unsere Pflicht, sie mit Würde und Ehrfurcht weiter so 
zu behandeln, wie es jene Menschen über Generationen getan haben, die sie in meist mühevoller, hand-
werklicher Kleinarbeit geschaffen haben. An manchen Orten zeigt sich, dass wir dieser Verpflichtung nicht 
nachgekommen sind. Namenlose Handwerker der Vergangenheit, wahre Meister und oft großartige 
Künstler stehen mit den von ihnen geschaffenen, anonymen Meisterwerken der Baukultur sogenannten 
Stars der Planungs- und modernen Bauszene gegenüber, die mit der Verantwortung ï an einem über 
Jahrhunderte entstandenen Organismus mit Ehre und Ehrfurcht weiterzubauen - nicht umgehen können 
oder nicht wollen. 
 

Ortsbildschutz und Baukultur in unserer Zeit muss bedeuten, dass es nicht nur darum geht, alle Kräfte zur 
Erhaltung der Identität des jeweiligen Ortsbildes einzusetzen, sondern vor allem daran mitzuwirken, dass 
im Sinne dieser Unverwechselbarkeit unserer Orte und Regionen mit aller Qualität daran weitergebaut 
wird. Man hat auch festgestellt, dass gerade jene Bauten, die seit der sogenannten Modernisierung unse-
rer Orte in den 60-er und 70-er Jahren entstanden sind, im Gegensatz zu den Häusern aus den Jahrhun-
derten zuvor, nahezu nicht mehr sanierungsfähig sind. Kurzlebige, maßstablose Tendenzarchitekturen, 
damals modern und teuer, dann schnell unbrauchbar, heute nur noch teuer und Sondermüll. Durch sie 
sind viele Straßen-, Orts- und Landschaftsbilder zerstört worden und durch deren erforderlichen Abbruch 
hat der Ortsbildschutz eine weitere verantwortungsvolle Aufgabe und zugleich eine neue Chance erhalten, 
nämlich daran mitzuwirken, diese Strukturen im Zuge einer neuen Bebauung wieder in Ordnung zu brin-
gen.  
 

Es gilt demnach in Zukunft, alle Bauaufgaben in unserem Land hinsichtlich ihrer Verträglichkeit mit den 
gewachsenen Strukturen und dem Straßen-, Orts- und Landschaftsbild zu prüfen. Aber nicht halbherzig 
und mit geschlossenen Augen oder der Tendenz für eine kurzlebige Modernität wie oft bisher, sondern 
durch Bau- und Ortsbildsachverständige, die zu Recht diesen Namen tragen dürfen, weil sie so geschult 
und ausgewählt sind, dass sie Bauvorhaben aus dem Blickwinkel der juristischen Maßstabsfigur von 
ĂDurchschnittsbetrachternñ beurteilen kºnnen. Weder besondere Vertreter einer traditionellen Architektur 
noch Liebhaber für futuristische Bauwerke dürfen dies sein, sondern solche, die sich der Verantwortung 
bewusst sind, dass es jeder Ort verdient hat, an seinem über Jahrhunderte gewachsenen Organismus 
weiterzubauen, dass seine mittlerweile entstandenen Verfremdungen entfernt werden müssen und nicht 
neue entstehen. 
 

In diesem Sinne wird es bestimmt gelingen zu zeigen, dass man auch in Deutschlandsberg gewillt ist, 
unser baukulturelles Erbe im Allgemeinen zu bewahren und so weiterzubauen, dass die regionalen Identi-
täten im Besonderen erhalten bleiben. 
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ORTSBILDKONZEPT DEUTSCHLANDSBERG 
 

GESCHICHTLICHER HINTERGRUND 
 

GESCHICHTE UND BESIEDELUNG 
 

Von der Vorgeschichte bis zur Völkerwanderung: 
Bereits in der Jungsteinzeit (Neolithikum) war das Gebiet besiedelt. Im Graben des Wildbaches wurden 
zwei ĂFeuersteinknollenñ aus Jaspis und andere Silexgeräte aus prähistorischer Zeit gefunden, die auf 
eine prähistorische Siedlung in diesem Gebiet deuten. Später siedelte der keltische Stamm der Uperaken 
in der gesamten Weststeiermark und hinterließ hier deutliche Spuren. 
 

Mittelalter: Im Frühmittelalter war das Gebiet um Deutschlandsberg ein Teil des slawischen Fürstentums 
Karantanien, das schon bald unter die Oberhoheit der Awaren geriet. Der Versuch, sich aus dieser mit 
Hilfe des Herzogtums Bayern zu befreien, brachte Karantanien allerdings im Laufe des 8. Jahrhunderts 
immer stärker unter bayerische Oberhoheit. Mit der Absetzung des bayerischen Herzogs Tassilo III. (788) 
und der Einverleibung Bayerns ins Fränkische Reich Karls des Großen wechselte das Deutschlandsber-
ger Gebiet abermals den Besitzer. Im Zuge der kirchlichen Neuorganisation Karantaniens und der Gebie-
te, die Karl der Große den Awaren entrissen hatte, wurde das Gebiet um Deutschlandsberg 798 dem 
Erzbistum Salzburg zugeschlagen, das fortan vom Chiemsee bis zur Theiß in Ungarn und von der Donau 
bis zur Drau reichte. Deutschlandsberg bestand zu dieser Zeit aber noch nicht, die erste Erwähnung als 
Lonsperch erfolgte erst 1153. Als Markt erscheint Deutschlandsberg erstmals in einer Urkunde Rudolfs 
von Habsburg aus dem Jahr 1280, doch stellte sich heraus, dass diese Urkunde eine Fälschung ist. Erst 
in einer weiteren Urkunde aus dem Jahr 1322 wird Deutschlandsberg als Ăforumñ, das heiÇt als Markt 
bezeichnet.

 

  

Die Burg Deutschlandsberg war der Sitz der salzburgischen Verwaltung und Mittelpunkt der Herrschaft 
Landsberg, die bis zum Kamm der Koralpe reichte. Zu ihr gehörten große Alm- und Waldgebiete, aber 
auch Bauernhöfe in Osterwitz, Trahütten, Warnblick, Laufenegg, Vochera, im Laßnitztal, in der Gleinz und 
im Wildbachertal. Zur Herrschaft Landsberg zählten rund 80 Huben (niederdeutsch ĂHufeñ) oder Bauern-
höfe von oft beachtlicher Größe sowie knapp 20 Keuschler, die dem Urbaramt Deutschlandsberg unter-
standen. 1383 ist die Errichtung einer Kapelle dokumentiert. Die Grenzziehung der Herrschaft Landsberg 
war oft unklar, was immer wieder zu Streitigkeiten führte. Eine der langwierigsten Streitigkeiten dieser Art 
entbrannte am Beginn des 14. Jahrhunderts zwischen der Herrschaft Schwanberg, die vom Bistum Brixen 
an die Herren von Pettau verliehen worden war, und der Herrschaft Deutschlandsberg. Dieser so genann-
te Almkrieg dauerte rund zwei Jahrzehnte und forderte auf beiden Seiten zahlreiche Todesopfer. 
  

Neuzeit: Im 15. und 16. Jahrhundert lag das damalige Landsberg nach der Vierteleinteilung der Steier-
mark 1462 im ĂViertel zwischen Mur und Traañ (Drau), dem Vorgänger des Marburger Kreises. Die lan-
desfürstliche Visitation 1544/45 behandelt die Kirche Ăzu Allen Heiligen zu Lanspergñ noch (ebenso wie 
die Kirche St. Ulrich) als Filiale von Sankt Florian: Lehensherr und Vogt war der Bischof von Lavant. 
 

1556 erhielt Landsberg einen eigenen Pfarrer. Für die höhere (Blut-)Gerichtsbarkeit bildete das Gebiet 
von Landsberg (bis auf die Höhe des Koralmzuges) einen eigenen Gerichtssprengel: das Landgericht 
Landsberg. Diese Sonderstellung wurde auf die Immunität des Gebietes seit dem 12. Jahrhundert (1178, 
unsicher) unter der Herrschaft des Erzbistums Salzburg zurückgeführt. Das engere Gemeindegebiet hatte 
im 16. und 17. Jahrhundert für die niedere Gerichtsbarkeit einen eigenen Burgfried, der auf eine Verlei-
hung durch Kaiser Rudolf 1278 zurückgeführt wurde (Bestätigung durch Erzbischof Friedrich am 25. Jän-
ner 1445). Dies galt allerdings nur außerhalb des Dachtraufes: Innerhalb dessen lag die volle niedere 
Gerichtsbarkeit im 16. Jahrhundert beim jeweiligen Grundherren. 
 

Ab 1770, der ersten Personen- und Häusererfassung in Österreich, wurden Häuser und Menschen aus 
dem damaligen Landsberg in den Gebieten Burgegg, Oberlaufenegg, Sulz, Mitteregg und Deutschlands-
berg selbständig erfasst. Diese Erfassung fand im Rahmen der Heeresreformen unter Maria Theresia und 
Joseph II. statt und führte zur Einf¿hrung der ĂNumerierungsabschnitteñ (Konskriptionsgemeinden). Die 
genannten Gebiete waren solche Abschnitte. Aus diesen Abschnitten entwickelten sich noch unter Joseph 
II. die ĂSteuergemeindenñ, in weiterer Folge die Katastralgemeinden des Franziszeischen Katasters. Die 
Numerierungsabschnitte wurden in Werbbezirken zusammengefasst. Deutschlandsberg war ein solcher 
Werbbezirk, in welchem neben den genannten Gebieten auch die Numerierungsabschnitte der Pfarren 
Osterwitz (Osterwitz, Trahütten und Warnblick) und Freiland (Kloster, Rettenbach und Mitter-
spiel=Freiland) zusammengefasst waren. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Neolithikum
http://de.wikipedia.org/wiki/Wildbach_(La%C3%9Fnitz)
http://de.wikipedia.org/wiki/Feuerstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Jaspis
http://de.wikipedia.org/wiki/Kelten
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Uperaken&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Weststeiermark
http://de.wikipedia.org/wiki/Karantanien
http://de.wikipedia.org/wiki/Awaren
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Bayern
http://de.wikipedia.org/wiki/Tassilo_III.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4nkisches_Reich
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http://de.wikipedia.org/wiki/Vochera_an_der_La%C3%9Fnitz
http://de.wikipedia.org/wiki/La%C3%9Fnitz_(Sulm)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wildbach_(La%C3%9Fnitz)
http://de.wikipedia.org/wiki/Hufe
http://de.wikipedia.org/wiki/Keusche
http://de.wikipedia.org/wiki/Urbar_(Verzeichnis)
http://de.wikipedia.org/wiki/Vierteleinteilung_der_Steiermark_1462
http://de.wikipedia.org/wiki/Vierteleinteilung_der_Steiermark_1462
http://de.wikipedia.org/wiki/Marburger_Kreis_(Steiermark)
http://de.wikipedia.org/wiki/Visitation
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Bisch%C3%B6fe_von_Lavant
http://de.wikipedia.org/wiki/Blutgerichtsbarkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Niedere_Gerichtsbarkeit
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http://de.wikipedia.org/wiki/Habsburgermonarchie
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Nach 1826 kamen auch die Werbbezirke Feilhofen und Frauenthal zum Werbbezirk Landsberg. Der 
Werbbezirk umfasste im Jahre 1770 2385 Personen (Seelen) und 11 Numerierungsabschnitte, 1782 2428 
Personen, 1812 2053 (nach einer anderen Quelle 1992) Personen und im Jahr 1846 10 Katastralgemein-
den mit 2306 Personen. Unterlaufenegg gehörte zunächst zum Werbbezirk Feilhofen. Benachbarte 
Werbbezirke (WB) des damaligen Landsberg waren die WB Ligist, Lankowitz, Wildbach, Feilhofen, Frau-
enthal, Hollenegg und Schwanberg. Deutschlandsberg und seine Umgebung lagen ab 1748 im damals 
neu eingerichteten zum Marburger Kreis des Herzogtums Steiermark, vorher lag das Gebiet im Viertel 
zwischen Mur und Drau. Die Kreisgrenze wurde zweimal nach Süden verschoben, verlief aber bis 1849 
nördlich von Deutschlandsberg. Bei der Neuordnung der staatlichen Verwaltung 1849 wurde Deutsch-
landsberg und sein Gerichtsbezirk der Bezirkshauptmannschaft Stainz zugeordnet. Dies wird dem Ein-
fluss Erzherzog Johanns zugeschrieben. Eine Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg (für die Ge-
richtsbezirke Eibiswald, Deutschlandsberg und Stainz) wurde erst 1868 gegründet. Sie nahm am 31. Au-
gust 1868 ihre Tätigkeit auf. 
  

20. Jahrhundert: Am 19. Oktober 1918 erhob Kaiser Karl I. die bisherige Marktgemeinde Deutschlands-
berg zur Stadt. In der Zwischenkriegszeit war die Stadtgemeinde einer der ĂKristallisationskerneñ der be-
dingt durch die Weltwirtschaftskrise in Österreich aufstrebenden NSDAP. Während des nationalsozialisti-
schen Juliputsches im Jahr 1934 wurden die Stadt und ihre Umgebung nahezu vollständig von den Natio-
nalsozialisten beherrscht, die Gendarmeriepostenkaserne, die Bezirkshauptmannschaft und andere öf-
fentliche Gebäude waren von ihnen umstellt. Bei einem Entsatzversuch des Gendarmeriepostens durch 
eine Heimwehreinheit starben insgesamt vier Menschen: drei Heimwehrmänner und ein SA-Angehöriger. 
Mehrere Anführer der Deutschlandsberger Putschisten verbüßten nach der Niederschlagung des Put-
sches längere Haftstrafen. Insgesamt waren im Gebiet des Gendarmeriepostenrayons Deutschlandsberg 
46 Personen wegen Beteiligung am Juliputsch verhaftet worden, 36 weitere waren deswegen geflüchtet. 
  

Das Unternehmen Kortschak betrieb bis 1954 Autobuslinien über Trahütten nach Glashütten und über 
Freiland nach St. Oswald in Freiland, weiters ein Bestattungsunternehmen und einen Fuhrwerksbetrieb. 
1931 war dafür ein zehnsitziger Tatra-Gebirgswagen angeschafft worden, ab 1949 wurde ein zum Auto-
bus umgebautes Fahrgestell eines Pontiac-Armeefahrzeuges verwendet: Dieses Fahrzeug wurde zum 
Koralpenexpress. Die Unternehmensgeschichte ist in einem umfangreichen Privatarchiv dokumentiert.  
Die Autobuslinien wurden 1954 an den Busbetrieb der Graz-Köflacher-Bahn übergeben. In der Stadtge-
schichte spielt auch die Fürstenfamilie Liechtenstein eine wichtige Rolle, welche lange Zeit große Gebiete 
der heutigen Stadt besaß. Das Sägewerk Liechtenstein in Deutschlandsberg ist noch heute im Besitz 
eines Nachfahren der Fürstenfamilie. 
(Quelle: Wikipedia, die freie Enzyklopädie)ñ 
 

Besiedelung: Im Jahre 1153 wurde erstmals ein Herr von Lohnsberch genannt. Die erste Erwähnung der 
Burg erfolgte ca. 1185, doch kann die Erbauung der Burg auf die Zeit vor dem 12. Jahrhundert zurückge-
führt werden. Über das bauliche Geschehen ist nur wenig bekannt. Es ist anzunehmen, dass die Gestalt 
des Ortes ungefähr mit dem heutigen Altstadtbereich übereinstimmt, da sich trotz vieler Um- und Zubau-
ten der Kern der Bausubstanz einiger Häuser am Hauptplatz noch auf das 16. und 17. Jh. zurückführen 
lässt. Noch 1860 ging die Ausdehnung des Ortes nicht über den Hauptplatz- und Schmiedgassenbereich 
hinaus. Die Gemeinde entwickelte sich in Schüben. Die Häuser am Hauptplatz selbst waren immer wieder 
durch Umbauten den bestehenden Bedürfnissen angepasst bzw. sind durch neue Häuser ersetzt worden. 
 

Eine große Umbauphase ist in der Zeit der Jahrhundertwende feststellbar, wo besonders nach 1900 die 
Fassaden durch Portaleinbauten "modernisiert" wurden und zahlreiche Neubauten entstanden sind. Die 
Siedlungserweiterung erfolgte im privaten Bereich durch Prunkbauten des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
in der Fortsetzung der Kirchengasse, im öffentlichen Bereich durch Schule, ehemalige Sparkasse und die 
Bezirkshauptmannschaft sowie im Anschluss daran durch Villenbauten großen Stils. 
 

Ebenso erfolgte eine Erweiterung in westlicher Richtung im Bereich der Glashüttenstraße. Die nächste 
große Erweiterung begann in den 60er Jahren unseres Jahrhunderts. Mögen auch viele Fassaden durch 
zahlreiche Neu-, Um- und Zubauten das nüchterne Bild jener Zeit angenommen und die Erdgeschossbe-
reiche ihr Aussehen durch den Trend zu großen Auslagen radikal verändert haben, so ist dem Zentrum 
trotz vieler Aufstockungen doch ein harmonisches Gesamtbild erhalten geblieben. Dominierend für 
Deutschlandsberg ist der breite Hang des Burgberges mit den am Hangkamm gelegenen, ehemaligen 
Winzerhäusern, die jetzt zum Großteil zu Wohnhäusern umgewandelt wurden. Bis auf wenige Ausnah-
men gliedern sich die dortigen Neu- und Zubauten in den gegebenen Landschafts- und Bebauungstypus 
ein. Neubauten sind aufgrund der Freilandausweisung im Flächenwidmungsplan nicht mehr möglich. 
 

Die Abgrenzung des Schutzgebietes umfasst den Altstadtbereich Hauptplatz - Unterer Platz - Obere 
Schmiedgasse und zum Teil Untere Schmiedgasse, den öffentlichen Bereich an der Kirchengasse sowie 
die westlich an den Hauptplatz anschließenden Gebiete an der Glashüttenstraße und südlich davon bis 
zur Laßnitz.  
(Quelle: G. Axmann, K. Gartler & U. Werluschnig, 1994,Ortsbildschutz Steiermark 1977-1994) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Marburger_Kreis_(Steiermark)
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_von_%C3%96sterreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_I._(%C3%96sterreich-Ungarn)
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltwirtschaftskrise
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei
http://de.wikipedia.org/wiki/Juliputsch
http://de.wikipedia.org/wiki/Heimwehr
http://de.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung
http://de.wikipedia.org/wiki/Tatra_(Automobilhersteller)
http://de.wikipedia.org/wiki/Pontiac_(Automarke)
http://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Liechtenstein
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ORTSBILDKONZEPT DEUTSCHLANDSBERG 
 

ABSCHNITT  I ï ALLGEMEINE  BESTIMMUNGEN 
 

 
 

A I ï § 1: GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND GELTUNGSBEREICH 
 

(1) Gesetz vom 28. Juni 1977 zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes von Gemeinden (Ortsbild-
schutzgesetz 1977 i.d.g.F. 

(2) Erstmalige Schutzgebietfestlegung durch Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 
25.11.1985, LGBl. Nr. 14, Stück 3, Jahr 1986, Verlautbarung am 30.1.1986. ¹) 

(3) Erweiterung des Schutzgebietes mit Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 
18.4.1994, LGBl. Nr. 54, Stück 6, Jahr 1994, Verlautbarung am 4.5.1994, mit Verordnungsplan ñOrts-
bildschutzgebiet Deutschlandsberg 1993, Erweiterung M 1:5000ñ (Anlage zu Nr. 27). ¹) 

(4) Verordnungsplan ĂOrtsbildschutzgebiet Deutschlandsberg 1993, Erweiterung M 1:5000ñ als Anlage 
Nr. 27 zur Verordnung vom 18.4.1994 im Maßstab 1: 5000 mit der Darstellung des erweiterten 
Schutzgebietes. 

(5) Das Ortsbildkonzept, datiert mit 31. September 2011, verordnet vom Gemeinderat der Stadt Deutsch-
landsberg. ²) 

(6) Rechtskräftiges Stadtentwicklungskonzept 6.00 der Stadt Deutschlandsberg vom 3.5.2008 
(7) Rechtskräftiger Flächenwidmungsplan 6.0 der Stadt Deutschlandsberg vom 7.5.2008 
(8) Steiermärkisches Baugesetz 1995 i.d.g.F. Hier sind im Wesentlichen die Bestimmungen des § 43 

Abs. 4 (früher § 43 Abs. 2, Z.7) angeführt, wonach das Bauwerk derart geplant und ausgeführt wer-
den muss, dass es in seiner gestalterischen Bedeutung dem Straßen-, Orts- und Landschaftsbild ge-
recht wird. ³) 
 

Erläuterungen: 
1): Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für jene Teile der Stadt Deutschlandsberg, die in ih-
rer landschaftlichen und baulichen Charakteristik das Ortsbild prägen und daher in ihrem Erschei-
nungsbild und in ihrer Baustruktur und Bausubstanz sowie in ihrer organischen Funktion zu erhalten 
sind (Schutzgebiet). 
2): Nach § 2 Abs. 3 OBG 1977 i.d.g.F. hat die Gemeinde die über die Erhaltungspflicht nach dem 
Ortsbildgesetz hinausgehenden eigenen Maßnahmen zur künftigen Gestaltung des Schutzgebietes in 
einem Ortsbildkonzept zusammenzufassen. Das Ortsbildkonzept ist darüber hinaus ein Entwicklungs-
konzept über jene Maßnahmen, welche die Stadtgemeinde vorausschauend im Interesse der Erhal-
tung und Gestaltung des Ortsbildes im Schutzgebiet zusätzlich zu jenen Maßnahmen anstrebt, die 
sich aus der Erhaltungspflicht der Liegenschaftseigentümer nach § 3 des Ortsbildgesetzes i.d.g.F. er-
geben. Es umfasst die Abschnitte II und III dieser Verordnung. 
3): Der Schutz des Ortsbildes, vor allem der historisch gewachsenen Ortsbilder, wurde in den letzten 
Jahren immer deutlicher als wesentliche Aufgabe der Öffentlichkeit erkannt, wie etwa das Ortsbildge-
setz beweisen. Über das Ortsbildgesetz hinaus sind die Gemeindebehörden im Sinne des § 43, Abs. 
4 Stmk BauG i.d.g.F. berechtigt und verpflichtet zu prüfen, ob Vorhaben in ihrer gestalterischen Be-
deutung dem Straßen-, Orts- und Landschaftsbild gerecht werden. Dies bedeutet, dass die Frage, ob 
ein Vorhaben geeignet ist, das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild zu stören, auch außerhalb des 
Schutzgebietes Gegenstand des Beweises durch Sachverständige ist.  
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                   O R T S B I L D S C H U T Z G E B I E T  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 2: Verordnungsplan des Ortsbildschutzgebietes (ohne Maßstab) 
 
 
 
 

A I ï § 2: ABGRENZUNG,  UNTERTEILUNG,  SCHUTZZONEN  UND  FUNKTIONELLE  AUF-
GABEN  DER  SCHUTZZONEN SOWIE SICHTBEZIEHUNGEN 
 

(1) ABGRENZUNG (siehe Bild 2 und Anhang): Die Abgrenzung des Schutzgebietes umfasst den östli-
chen Bereich der Fabrikstraße in Richtung Wildbacherstraße, verläuft hier entlang der Liegenschaft 
Wildbacherstraße 2 in Richtung Osten, umfasst die Liegenschaft Wildbacherstraße 1 bzw. 3 bis zur 
Praunegger Alle und zur Villenstraße und verläuft dieser in Richtung Süden entlang bis zur Einmün-
dung des Schlossweges. Der Schlossweg und die Bürgerwaldstraße und wiederum der Schlossweg 
bilden den nördlichen Abschluss des Schutzgebietes, das hier und im Westen die Burg Deutsch-
landsberg umschließt, Teilbereichen der Burgstraße folgt und in Richtung Süden bis zum Galthofweg 
verläuft. Die südliche Grenze bildet der Verlauf der Laßnitz bis zum Uferweg, der Oberen Schmied-
gasse entlang bis zum Doktor-Karl-Renner-Weg und zur Einmündung in die Grazer Straße. Von hier 
verläuft die östliche Schutzgebietsabgrenzung der Grazer Straße entlang in Richtung Norden bis zum 
Kreisverkehr Grazer Straße - Frauentaler Straße ï Schulgasse und Fabrikstraße. 
 

(2) UNTERTEILUNG (siehe Anhang): Im vorliegenden Ortsbildkonzept wurde das Ortsbildschutzgebiet in 
insgesamt 3 Schutzzonen unterteilt. ¹) Diese 3 Schutzzonen werden grundsätzlich im Abschnitt II ï 
den ĂBestimmungen nach dem Ortsbildgesetzñ - und im Besonderen im Abschnitt III ï den ĂEigenen 
MaÇnahmen zur k¿nftigen Gestaltung des Schutzgebietesñ - dieser Verordnung als eigenständig zu 
behandelnde Schutzzonen unter nachfolgenden Bezeichnungen definiert: 
a) Schutzzone ĂHistorische Altstadtñ (siehe Abschnitt III ï Teil I), 
b) Schutzzone ĂStadtraumñ (siehe Abschnitt III ï Teil II) und 
c) Schutzzone ĂLandschaftsraumñ (siehe Abschnitt III ï Teil III). 
 

Erläuterungen: 
1): Innerhalb des Ortsbildschutzgebietes sind unterschiedlichste Orts-, Straßen-, und Landschaftsbil-
der vorzufinden, deren Eigenheiten mit den Ăeigenen MaÇnahmen zur k¿nftigen Gestaltung des 
Schutzgebietesñ nur durch einer Unterteilung des Schutzgebietes entsprochen werden kann.  
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                                      SCHUTZZONE ñHISTORISCHE ALTSTADTò 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 3: Abgrenzung des Schutzbereiches ñHistorische Altstadtò (Teil I) - Ausschnitt aus dem Verordnungsplan 
Rot strichliert dargestellt, das ursprüngliche Schutzgebiet, Blau dargestellt die Schutzzone ñHistorische Altstadtò 

 
 
 
 

(3) SCHUTZZONEN UND FUNKTIONELLE AUFGABEN: Im vorliegenden Ortsbildkonzept wurde das 
Ortsbildschutzgebiet in Schutzzonen unterteilt: 
a) Schutzzone ĂHistorische Altstadtñ (siehe Bild 3 und Abschnitt III ï Teil I): Nur etwa ein Drittel des 

gesamten Schutzgebietes ï und zwar der östliche Teil - bildet die historische Altstadt mit dem 
Hauptplatz als Mittelpunkt - dessen räumlicher, östlicher Abschluss wiederum der Unterer Platz ist 
- als Ortszentrum mit öffentlicher und privater Verwaltung, wirtschaftlichen Funktionen wie Han-
del, Gewerbe und Dienstleistungen, in Konkurrenzsituation mit Einkaufszentren entlang der Frau-
entalerstraße und an der Peripherie, als geistiges Zentrum mit kulturellen und religiösen Institutio-
nen, Schulen, Museen und Bildungseinrichtungen. 
Obere Schmiedgasse: Parkähnliche Vorplätze und großzügige Innenhöfe prägen das Ortsbild im 
Bereich des Stadtteiles Uferweg ï Rathausgasse - Obere Schmiedgasse, bevor diese innerstädti-
sche Weitrªumigkeit in eine Kleinrªumigkeit und Enge der ehemaligen ĂEdlachñ ï der Schmied-
gasse ï übergeht. Hier wurden aus den ehemaligen Nutzungen der Gebäude in Form von 
Schmieden und Mühlen vorwiegend Wohnnutzungen, zum Teil in Kombinationen mit kleinen Ge-
schäfts- und/oder Büroeinrichtungen. Großer Stellenwert aus der Sicht des Ortsbildschutzes 
muss diesem historischen Stadtteil vor allem in Hinblick auf den Erhalt und im vorsichtigen Um-
gang mit noch vorhandener Bausubstanz und Kulturgut gelegt werden und auf die Beseitigungen 
von Fehlentwicklungen vergangener Jahrzehnte.  
Untere Schmiedgasse: Diese beiden vor angeführten Gesichtspunkte gelten auch für die nördli-
che Bebauung entlang des Doktor-Karl-Renner-Weges bzw. der südlichen Bebauung entlang der 
Unteren Schmiedgasse, bis hin zur Einmündung in die Grazer Straße. Spätestens hier sollte auch 
in der Kombination zwischen Geschäfts- und Wohnbebauung und auch in der Gestaltung des 
Straßenbildes sichtbar werden, dass man sich langsam dem Tor zur historischen Altstadt nähert, 
wo der Unterer Platz in Zukunft einen würdigen und ebenso bedeutenden Abschluss des Haupt-
platzes bilden muss. 
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            SCHUTZZONE 

                   ĂSTADTRAUMñ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4: Abgrenzung der Schutzzone ñStadtraumò (Teil II) - Ausschnitt aus dem Verordnungsplan 
Rot dargestellt, die Schutzzone ñHistorische Altstadtò (siehe Teil I), Blau dargestellt die Schutzzone ñStadtraumò 

 
 
 
 
 

b) Schutzzone ĂStadtraumñ (siehe Bild 4 und Abschnitt III ï Teil II): Diese Schutzzone grenzt westlich 
und nºrdlich an die Schutzzone ĂHistorische Altstadtñ an und bildet so auch einen ¦bergang zur 
Schutzzone ĂLandschaftsraumñ.  
Die nordöstliche Schutzzone im Bereich der Wildbacherstraße umfasst die denkmalgeschützte 
Liegenschaft Schloss Feilhofen und setzt sich in Richtung Westen fort, wo der Stadtteil von in 
Parklandschaften eingebunden, gründerzeitlichen Villen im Bereich der Villenstraße geprägt ist, 
bevor er langsam in die von Weingärten geprägten Landstriche mit Buschenschenken übergeht, 
die in der Schutzzone ĂLandschaftsraumñ behandelt werden. Das Ortsbildkonzept dient hier in 
seiner funktionellen Aufgabe vor allem der Erhaltung der Lebensqualität im Bereich der Villen und 
der Verbesserung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes. 
Einen besonderen Bereich in dieser Schutzzone stellen auch die Villen und die Bebauung entlang 
der Glashüttenstraße und der Poststraße dar, wo die besonderen Bestimmungen zur künftigen 
Gestaltung u.a. den Erhalt der charakteristischen Merkmale und einen entsprechenden Umgang 
im Zuge von Sanierungen, bei Zubauten oder Neubauten fordern, damit auch hier die Lebensqua-
lität gesichert bleibt und zugleich die Merkmale des Übergangs zur historischen Altstadt einerseits 
und zum Landschaftsraum andererseits spürbar bleiben. 
Der Bereich entlang des Uferweges bildet den südlichen Abschlusses des Schutzgebietes und so 
auch dieser Schutzzone entlang der Laßnitz. Er ist vorwiegend mit Einfamilienhäusern bebaut. 
Diesem Ortsteil kommt nicht nur der besonderen Wohnsituation entlang eines Flusslaufes beson-
dere Bedeutung zu, sondern ist sein Straßenverlauf auch ein sehr beliebter innerstädtischer Fuß-
weg, der in seiner Verlängerung über die Fürstin-Henrietten-Straße direkt zum Hauptplatz oder in 
die Obere Schmiedgasse führt. 
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              SCHUTZZONE 

     ĂLANDSCHAFTSRAUMñ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 5: Abgrenzung der Schutzzone ñLandschaftsraumò (Teil III) - Ausschnitt aus dem Verordnungsplan. 
Rot dargestellt, das ºstlich angrenzende, verbleibende Schutzgebiet, Blau dargestellt die Schutzzone ñLandschaftsraumò 

 
 

c) Schutzzone ĂLandschaftsraumñ (siehe Bild 5 und Abschnitt III ï Teil III): Den westlichen Teil des 
Schutzgebietes bildet die Schutzzone ĂLandschaftsraumñ. Dieser ist ¿berwiegend geprªgt von Bu-
schenschenken, die inmitten von Weingärten eingebunden sind und kommt so diesem Landstrich vor 
allem eine besondere Bedeutung im Hinblick auf die enorm wirtschaftlich-touristische Bedeutung als 
Deutschlandsberger Naherholungsgebiet einerseits und den Tourismus andererseits zu. Vor allem im 
Norden -  entlang des Schlossweges - sind diese Ausflugsziele wie eine lose Perlenkette aneinander-
gereiht, hat man von hier nahezu überall einen herrlichen Ausblick auf die Weingärten und auf die 
Stadt. Den westlichsten Abschluss dieses beliebten Treffpunkts für Einheimische wie auch für Touris-
ten bildet die denkmalgeschützte Burg Deutschlandsberg, das Wahrzeichen der Stadt. 
Zu Füßen der Burg ï aber in respektvollem Abstand - hat sich in den letzten Jahren mit der Einrichtung 
von einem JUFA ï einem Jugend & Familiengästehaus ï ein weiterer touristisch wertvoller Betrieb an-
gesiedelt, der mit seiner Erweiterung zu einem Rad & Bikezentrum mit Mehrzweckhalle und Diagnosti-
kum zu einem Mittelpunkt des Radsports der Region geworden ist. Weitere Einrichtungen sind hier ge-
plant, die auch den sogenannten Galthof südlich vom JUFA und die Freiflächen in Richtung Naherho-
lungsgebiet Klause einbinden sollen. 
Östlich vom JUFA bilden die baulichen Abschl¿sse der Schutzzone ĂLandschaftsraumñ entlang des 
Kapellen- und Kienburgweges durchwegs Ein- oder Mehrfamilienhäuser und ganz im Süden liegt das 
ĂHirtlbadñ, das stªdtische Freibad, ebenfalls umrahmt von Ein- und Mehrfamilienhäusern. Hier dient und 
unterstützt das Ortsbildkonzept wiederum den Erhalt und die Verbesserung des Orts-, Straßen- und 
Landschaftsbildes und kann so auch einen Beitrag zum Bestand der Lebensqualität leisten. 
Den westlichen Abschluss der Schutzzone ĂLandschaftsraumñ und so auch des Schutzgebietes bildet 
die Burg Deutschlandsberg. Sie ist das Wahrzeichen der Stadt und beinhaltet u.a. das Burgmuseum 
Archeo Norico, das Burghotel und das Burgrestaurant. Im Jahre 1932 wurde die Burg Deutschlands-
berg von der Familie Liechtenstein durch die Stadtgemeinde Deutschlandsberg übernommen und seit-
dem sukzessive saniert. Im Jahre 2004 wurde mit umfangreichen Revitalisierungsarbeiten nach den 
Plänen des Mailänder Architekten Professor Giorgio Grassi begonnen. Die Burg Deutschlandsberg un-
terliegt dem Denkmalschutz. Demnach sind alle Maßnahmen, die mit der Burg Deutschlandsberg in 
Zusammenhang stehen, nach dem Denkmalschutzgesetz i.d.g.F. zu behandeln. 
 
 

(4) SICHTBEZIEHUNGEN: Sichtbeziehungen sind in den jeweiligen Schutzzonen nicht gesondert darge-
stellt. Das Erfordernis, Sichtbeziehungen innerhalb des Schutzgebietes zu beachten, ist in den jeweili-
gen Verordnungen der Schutzzonen ĂHistorische Altstadtñ, ĂStadtraumñ und ĂLandschaftsraumñ 
manchmal auch unter der Bezeichnung ĂBlickbeziehungenñ enthalten. Der Hinweis auf und das Ein-
halten und Beachten der Sicht- bzw. Blickbeziehungen dient nicht nur der Erhaltung und Verbesse-
rung des Stadtbildes in Bezug auf die Dachlandschaften, dem behutsamen Umgang mit Höhenent-
wicklungen von Gebäuden, deren Farbgebungen und deren Einbindung in das Landschaftsbild und 
den Grünraum. Ziel muss es sein, das vorherrschende Dachdeckungsmaterial wie auch die Dachfar-
ben in den jeweiligen Schutzzonen zu erhalten und bei Neubauten zu forcieren sowie Fehlentwicklun-
gen zu beseitigen. Flach- und versetzte Sattel- oder Pultdächer sind ebenso zu vermeiden wie Hoch-
hausentwicklungen und überdimensionale, nicht unterteilte Dachflächen. 
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ORTSBILDKONZEPT DEUTSCHLANDSBERG 
 

ABSCHNITT  II ï BESTIMMUNGEN  NACH  DEM  ORTSBILDGESETZ 
 

A II ï § 3: ERHALTUNG DER GEBÄUDE UND OBJEKTE 
 

(1) Im Schutzgebiet haben die Liegenschaftseigentümer das äußere Erscheinungsbild jener Gebäude 
und sonstiger nach den Bestimmungen des Ortsbildgesetzes i.d.g.F. geschützte Objekte, die in ihrer 
landschaftlichen und baulichen Charakteristik das Ortsbild prägen, nach Maßgabe der Schutzwürdig-
keit ganz oder teilweise zu erhalten. Das äußere Erscheinungsbild umfasst neben der Gebäudehöhe, 
der Dachform, Dachneigung und Dachdeckung vor allem die Fassaden einschließlich der Portale, To-
re, Fenster und Fensterteilungen, der Balkone und Erker sowie Durchgänge, Höfe und Einfriedungen. 
Wo Innenanlagen, wie Stiegenaufgänge, Stiegenhäuser, Vorhäuser und dergleichen, oder die Bau-
struktur des Gebäudes Auswirkungen auf das äußere Erscheinungsbild haben, sind auch diese zu 
erhalten. ¹) 

(2) Maßnahmen, die der Instandsetzung oder Verbesserung eines Gebäudes dienen und auf dessen 
äußere Gestaltung Einfluss haben (z.B. Fassadenverputz, Fassadenfärbelung, Auswechslung der 
Fenster und Türen und dergleichen), sowie Bauveränderungen, die der Behebung von Beeinträchti-
gungen des Erscheinungsbildes, die durch frühere Umgestaltung des Gebäudes oder Teilen dessel-
ben eingetreten sind, dienen, bedürfen einer Bewilligung. Diese ist - unbeschadet der sonstigen hier-
für geltenden Vorschriften ï zu erteilen, wenn sich diese Maßnahme auf das äußere Erscheinungsbild 
des Gebäudes nicht nachteilig auswirkt und diese Vorhaben den eigenen Maßnahmen zur künftigen 
Gestaltung des Schutzgebietes nach Abschnitt III dieses Ortsbildkonzeptes nicht widersprechen. ¹) 

 

Erläuterungen: 
1): Der § 3 des Abschnittes II in diesem Ortsbildkonzept wurde nach § 3 Abs. 1 und 2 vom Ortsbildge-
setz 1977 i.d.g.F. übernommen. Dies als Grundsatz im Umgang in der Erhaltung der Gebäude und 
Objekte in einem Ortsbildschutzgebiet. 

 

A II ï § 4: ABBRUCH VON BAUTEN 
 

(1) Für geschützte Gebäude ist die Erteilung einer Abbruchbewilligung nach dem Steiermärkischen Bau-
gesetz unzulässig. Unterliegen nur Teile von Gebäuden einem Schutz nach dem Ortsbildgesetz, so ist 
eine Abbruchbewilligung für die nicht geschützten Teile zulässig. ¹) 

(2) Ein Abbruchauftrag nach dem Steiermärkischen Baugesetz 1995 i.d.g.F. darf nur erteilt werden, wenn 
die technische Unmöglichkeit der Behebung der Baugebrechen erwiesen oder die wirtschaftliche Un-
zumutbarkeit trotz Einbeziehung möglicher in Aussicht gestellter Förderungsmittel gegeben ist. ¹) 

(3) Im Ortsbildschutzgebiet ist auf Antrag des Liegenschaftseigentümers oder von Amts wegen durch 
Bescheid festzustellen, ob und in welchem Umfang ein Gebäude im Sinne des § 3 Abs. 1 zu erhalten 
ist. ¹) 
 

Erläuterungen: 
1): Der § 4 des Abschnittes II in diesem Ortsbildkonzept wurde nach § 3 Abs. 3 und 4 vom Ortsbildge-
setz 1977 i.d.g.F. übernommen. Dies als Grundsatz im Umgang mit dem Abbruch von Bauten in ei-
nem Ortsbildschutzgebiet. 

 

A II ï § 5: ERHALTUNG ÖFFENTLICHER FLÄCHEN 

(1) Im Schutzgebiet sind die öffentlichen Flächen (Verkehrsflächen, Grünfläche, Flussufer und derglei-
chen), die in ihrer landschaftlichen und baulichen Charakteristik mit Brunnen, Standbildern, Säulen, 
Bildstöcken, Beleuchtungskörpern, Pflasterungen, Bäumen, Baumgruppen und dergleichen das Orts-
bild prägen, zu erhalten bzw. bei Erneuerung in einer diesem Gepräge entsprechenden Art zu gestal-
ten. ¹) 

(2) Die Errichtung von ortsfesten Bauten für Verkaufszwecke, Werbe- und Ankündigungszwecke (Vitri-
nen, Plakatsäulen, Anschlagtafeln und dergleichen) sowie von anderen Baukörpern oder die dauern-
de Aufstellung nicht ortsfester Anlagen auf diesen Flächen bedarf, unbeschadet der sonstigen hierfür 
geltenden Vorschriften, einer Bewilligung. Eine solche ist zu erteilen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht verletzt wird und diese Vorhaben den eigenen Maßnahmen zur künftigen Gestaltung des 
Schutzgebietes nach Abschnitt III dieses Ortsbildkonzeptes nicht widersprechen. ¹) 
 

Erläuterungen: 
1): Der § 5 Abs. 1 und 2 des Abschnittes II in diesem Ortsbildkonzept wurde nach § 6 vom Ortsbildge-
setz 1977 i.d.g.F. übernommen. Dies als Grundsatz im Umgang mit der Erhaltung öffentlicher Flächen 
in einem Ortsbildschutzgebiet. 
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A II ï § 6: NEUBAUTEN, ZUBAUTEN UND UMBAUTEN 

(1) Im Schutzgebiet sind beim Wiederaufbau abgebrochener Bauten sowie bei der Verbauung von Bau-
lücken und sonst unverbauter Grundstücke die Bauten so zu gestalten, dass sie sich dem Erschei-
nungsbild des betreffenden Ortsteiles einfügen und diese Vorhaben den eigenen Maßnahmen zur 
künftigen Gestaltung des Schutzgebietes nach Abschnitt III dieses Ortsbildkonzeptes nicht widerspre-
chen. ¹) 

(2) Die bei Neu-, Zu- oder Umbauten entstehenden Baukörper dürfen in Baumasse (Länge, Breite, Hö-
he), Proportion und Gliederung nicht wesentlich von den bisherigen oder von den benachbarten Bau-
körpern abweichen. Portale und Schaufenster haben im Ausmaß ihrer Öffnungen die tragende Funk-
tion der Außenmauern klar erkennen zu lassen. ¹) 

(3) Soll nach dem Abbruch mehrerer benachbarter Gebäude ein Neubau treten, so ist die Gestaltung der 
Fassaden so vorzunehmen, dass keine einheitliche Front entsteht, sondern die Fronten entsprechend 
der vorherigen Aufteilung wieder in mehrere deutlich voneinander abgesetzte Einzelfassaden geglie-
dert werden; es sei denn, eine einheitliche Front fügt sich harmonisch in das Erscheinungsbild des 
Ortsteiles ein. 
 

Erläuterungen: 
1): Der § 6 Abs. 1, 2 und 3 des Abschnittes II in diesem Ortsbildkonzept wurde nach § 7 vom Orts-
bildgesetz 1977 i.d.g.F. übernommen. Dies als Grundsatz im Umgang mit Neubauten, Zubauten und 
Umbauten in einem Ortsbildschutzgebiet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            O R T S B I L D S C H U T Z G E B I E T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bild 6: Ortsbildschutzgebiet (Grün hinterlegt) im Flächenwidmungsplan (ohne Maßstab) 

 



 

 

 

14 

 
 
 
 
 
 
 

ORTSBILDKONZEPT DEUTSCHLANDSBERG 
 

ABSCHNITT  III ï EIGENE MASSNAHMEN ZUR KÜNFTIGEN GESTALTUNG  DES SCHUTZGEBIETES   

I.  TEIL,  HISTORISCHE  ALTSTADT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                      SCHUTZZONE ñHISTORISCHE ALTSTADTò 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 7: Abgrenzung des Schutzbereiches ñHistorische Altstadtò (Teil I) - Ausschnitt aus dem Verordnungsplan 
Rot strichliert dargestellt, das ursprüngliche Schutzgebiet, Blau dargestellt die Schutzzone ñHistorische Altstadtò 

 

I. TEIL ï SCHUTZZONE HISTORISCHE ALTSTADT 

Vorbemerkung: 
Nur etwa ein Drittel des Schutzgebietes ï und zwar der östliche Teil - bildet die historische Altstadt mit 
dem Hauptplatz als Mittelpunkt - dessen räumlicher, östlicher Abschluss wiederum der Unterer Platz ist. 
Nachfolgende eigene Maßnahmen zur künftigen Gestaltung des Schutzgebietes gelten für diesen ĂHistori-
schen Altstadtbereichñ innerhalb des Schutzgebietes, der wir folgt abgegrenzt wird: 
 

Abgrenzung (siehe Bild 7): 
Im Westen: Alle Gebäude, die mit ihren Fassaden der Schulgasse und der Fürstin-Henrietten-Straße zu-
gewandt sind, bis zur Einmündung der Fürstin-Henrietten-Straße in den Uferweg im Süden. 
Im Norden. Alle Gebäude, die mit ihren Fassaden der Schulgasse zugewandt sind, bis zur Einmündung 
der Schulgasse in den Kreisverkehr Fabrikstraße - Frauentalerstraße-Grazer Straße und jene Gebäude, 
die sich entlang der Kirchengasse befinden (u.a. Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg), bis zu der 
Einmündung der Kirchengasse in die Florian-Pojatzi-Straße. 
Im Osten: Die östliche Grenze des Schutzgebietes, das ist östlich vom Unterer Platz bis zur Kreuzung 
Grazer Straße - Doktor-Karl-Renner-Weg im Süden und bis zur Frauentaler Straße im Norden. 
Im Süden: Die südliche Grenze des Schutzgebietes. 
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A IIIï § 7: BAUKÖRPER 
 

(1) Alle baulichen Maßnahmen ï auch Reparaturen, Renovierungen u.dgl. ï haben bezüglich Materialwahl, 
Farbgebung, Konstruktion und Gestaltung, der Erhaltung und Weiterentwicklung des Stadtbildes von 
Deutschlandsberg zu dienen. 

(2) Grundsätzlich sind alle Bauten nach Maßgabe ihrer Schutzwürdigkeit zu erhalten, zu sanieren und zu 
adaptieren. 

(3) Bei Um- und Zubauten müssen die wesentlichsten Merkmale der schützenswerten Fassaden erhalten 
bleiben. 

(4) Alle Baukörper, die im Zuge von Um-, Zu- und Neubaumaßnahmen errichtet werden, müssen sich in 
Maßstab und mit ihren Proportionen dem bestehenden Gebietscharakter angleichen und ein ruhiges, 
zusammenhängendes Gesamterscheinungsbild erzeugen. Dies gilt, sofern der Gebietscharakter dem 
Ortsbild entspricht und nicht bereits durch Fehlentwicklungen der Vergangenheit entstellt ist. Bestehende 
Abweichungen von den Bestimmungen dieses Konzepts (Fehlentwicklungen) werden nicht als Teil des 
jeweiligen Gebietscharakters akzeptiert. 

(5) Neubauten müssen die wesentlichsten Merkmale der schützenswerten Nachbargebäude bzw. der Bau-
ten der Nachbarschaft übernehmen (Proportionen, Dachformen, Dachneigungen, Dachdeckungen, 
Gliederungen u.dgl.) und diese in einer zeitgemäßen und zeitlosen Formensprache unter Bedachtnahme 
der Brauchbarkeit und Wiederverwendbarkeit der Baumaterialien interpretieren. 

(6) Neu-, Zu- und Umbauten in Innen- und Hinterhöfen müssen sich in ihren Proportionen den Hauptgebäu-
den entlang der Straßenzüge unterordnen. 

 

A IIIï § 8: FASSADEN 
 

(1) Fassaden sind grundsätzlich in ihrem baulichen Erscheinungsbild zu erhalten oder im Falle einer Verän-
derung oder Erneuerung in der Form zu gestalten, die der Gebäudecharakteristik entspricht. 

(2) Veränderungen von Fassaden sind so vorzunehmen, dass sie sich in bestehende Elemente, wie Fassa-
dengliederungen durch Sockel, Lisenen und Faschen, Fenster und Fensterumrahmungen, Hauptgesim-
se und Giebelgesimse, vorhandene charakteristische Putzstrukturen oder Unregelmäßigkeiten der Fas-
sadenfläche einfügen. 

(3) Im Zuge von vorgesehenen wärmetechnischen Sanierungen von historisch bedeutenden Bauten gelten 
die Richtlinien des Bundesdenkmalamtes in der jeweils g¿ltigen Fassung (ĂEnergieeffizienz am Bau-
denkmalñ, Fassung vom 17. Mªrz 2011). 

(4) Der Verputz der Fassade muss dem Charakter des jeweiligen Bauwerkes entsprechen und muss über-
dies in einer für das Ortsbild charakteristischen Art erfolgen. 

(5) Grundsätzlich sind bei Färbelungen nach Möglichkeit überlieferte Materialien und Techniken nach den 
An- und Vorgaben des Bundesdenkmalamtes anzuwenden.  

(6) Die Fassadenflächen sind so zu färben, dass eine Ensemblewirkung nicht beeinträchtigt wird und die 
Straßenzüge und Plätze ein stimmiges Gesamtbild ergeben. 

(7) Es dürfen an den Fassaden keine Farben und sonstigen Materialien verwendet werden, die eine glän-
zende Oberflächenwirkung ergeben. 

(8) Die Färbung der Fassaden ist nach Aufforderung durch die Baubehörde ï wenn eine genaue Beurteilung 
aufgrund von Farbangaben oder Farbtafeln allein nicht ausreicht - in einem Färbelungsplan bzw. Fassa-
dengestaltungsplan im Einvernehmen mit der Baubehörde und dem Ortsbildsachverständigen festzule-
gen und ist dieser Plan entsprechend § 23, Ziffer (1), Punkt 5 Steiermärkisches Baugesetz 1995 i.d.g.F. 
so auszuführen, dass eine Beurteilung aus der Sicht des Straßen und Ortsbildes möglich ist. 

(9) Für die Farbgebung der Fassaden am Hauptplatz sind die erstellten Farbtafeln anzuwenden. Ausnah-
men können von der Baubehörde in Abstimmung mit dem Ortsbildsachverständigen genehmigt werden. 

(10) Anstriche von Dachrinnen und Ablaufrohren, die nicht aus Kupfer bestehen, dürfen nur in einer Farbe 
erfolgen, die sich in die Färbung der Fassade des Hauses und in jene der Nachbargebäude einfügt. 

(11) Bestehende Steinsockel und Natursteinsockel müssen erhalten bleiben oder ergänzt werden. Sie dürfen 
nicht verputzt, überstrichen oder verkleidet werden. 

(12) Verkleidungen und Fassaden aus Holz sind nur mit entsprechender Oberflächenbehandlung und Farb-
gebung bei untergeordneten Bauten und Bauteilen zulässig, sofern eine Verkleidung oder Verschalung 
nicht der Gebäudecharakteristik entspricht. 

(13) Fassaden in den Erdgeschossbereichen bei Geschäftsbauten müssen so gestaltet werden, dass Porta-
le, Schaufenster und sonstige Öffnungen im Ausmaß ihrer Öffnungen die tragende Funktion der Au-
ßenmauern und des aufgehenden Mauerwerks klar erkennen lassen. 

(14) Bei Um- und Zubauten in Erdgeschossbereichen ist auch der Einbau oder das Vorsetzen von verglasten 
Bauteilen und Fassadenelementen als Metall-Glaskonstruktionen zulässig, wenn dahinter die tragende 
Funktion der Außenmauern und des aufgehenden Mauerwerks klar erkennbar bleiben. 

(15) Beleuchtungen von Fassaden müssen im Einvernehmen mit der Baubehörde festgelegt werden. 
(16) Nicht zulässig sind: Vorgehängte Fassaden mit Stoff-, bzw. Textilbespannungen, Netzen, Gittern, Well-

blechen u.dgl., verflieste Fassaden oder die Verwendung solcher Materialien, die durch ihren Alterungs-
prozess unansehnlich werden 
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Bild 8: Blick von der Burg Deutschlandsberg auf die Dachlandschaft  

 

A III ï § 9: DACHLANDSCHAFT 
 

Vorbemerkung: 
Die Dachlandschaft des Ortsbildschutzgebietes von Deutschlandsberg wird von vielen Aussichtspunkten 
sichtbar. Hervorzuheben sind hier vor allem die vielen Aussichtsbereiche der Burg Deutschlandsberg, die 
Höhenlagen der Buchenschenken und Wanderwege entlang des Schlossweges aber auch Sichtbezie-
hungen zur Stadt aus südwestlichen und südlichen Richtungen. 
Das vorherrschende Deckungsmaterial ist nahezu in allen Bereichen des Schutzgebietes von Deutsch-
landsberg das Ziegelmaterial und hier wieder der Ziegel in Biberschwanzform. Seit Jahrhunderten wurden 
einzelne Gebäude oder Gebäudeteile jedoch auch mit anderen Materialien, wie beispielsweise Kupfer, 
abgedeckt. Im 19. Jahrhundert kamen auch Blech und Schiefer und im 20. Jahrhundert das sogenannte 
ĂEternitñ in verschiedensten Ausf¿hrungen zur Verwendung. 
Im gesamten Bereich des Schutzgebietes blieben jedoch bis heute die schuppenförmigen Materialien 
üblich, bei denen die Symmetrieachsen der Deckelemente senkrecht zum Dachfirst verlaufen. Die Blech-
eindeckungen blieben eher Sonderfälle. Bei Beurteilung der Auswirkungen von Neueindeckungen auf das 
Erscheinungsbild sind gewöhnlich die Verhältnisse in der Umgebung des in Frage stehenden Objektes 
auch mit zu berücksichtigen. So sind die vorherrschenden Dachfarben je nach Ortsteil und Straßenzügen 
durchmischt, wobei nach dem Ortsbildkonzept rot, rotbraun bis rotgrau der Vorzug gegenüber grauen 
Farbtönen zu geben ist. Dächer in anderen Farben (z.B. blau oder gelb) sind nicht gestattet. Fehlwirkun-
gen in der Dachlandschaft sind jedenfalls zu beseitigen. 
 

(1) Die Dachlandschaft von Deutschlandsberg stellt eine äußerst schützenswerte Landschaft dar. Hier 
dürfen bei Zu- und Umbauten von historische und für das Ortsbild wertvollen bzw. charakteristischen 
Bauten in der Regel nur Tondachziegel verwendet werden, wobei bei einer Eindeckung darauf zu ach-
ten ist, dass nicht nur neue Dachziegel, sondern auch alte vorberwitterte zum Einsatz kommen. Die 
vorgegebene Dachfarbe ist je nach Ortsteil und Straßenzügen durchmischt, wobei rot, rotbraun bis 
rotgrau der Vorzug gegenüber grauen Farbtönen zu geben ist. ¹) 

(2) Dachlandschaften, einzelne Dächer und Teile von Dächern sind unter Bedachtnahme auf das überlie-
ferte Erscheinungsbild zu gestalten und in ihrer charakteristischen Dachform, Dachdeckung und Nei-
gung zu erhalten. Das überlieferte Erscheinungsbild umfasst insbesondere die Dachform, Öffnungen 
in Dachflächen und die Dachdeckung. Als überlieferte Erscheinungsbilder gelten Sattel- und Walmdä-
cher mit Dachneigungen um 45°, gedeckt mit kleinformatigen, roten oder rotbraunen Tondachziegeln, 
wobei an städtebaulich markanten Punkten wie Straßenkreuzungen auch Sonderformen von Steildä-
chern zu finden und somit auch bei Neubauten zulässig sind. ¹) 

(3) Hauptdachflächen von Neubauten müssen mit steilen Dächern gedeckt werden und muss die Dach-
konstruktion einen harmonischen Übergang zur Fassade aufweisen (Dachgesimseaufbau). 

(4) In begründeten Ausnahmefällen können auch andere Dachneigungen zugelassen werden, wenn 
dadurch das äußere Erscheinungsbild der Schutzzone unter Einbeziehung der Sichtbeziehungen nicht 
gefährdet bzw. gestört wird. 
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(5) Für die Eindeckung der Hauptdachflächen bei steilen Dächern müssen Tondachziegel (Bieberschwanz-

ziegel, Wiener Taschen u.dgl.) oder solche Dachziegelprodukte verwendet werden, die dem Tondach-
ziegel in seinem äußeren Erscheinungsbild gleichen. Es dürfen Dachziegelimitationen aus Aluminium, 
sonstigen Blechen oder Asbestzement nicht verwendet werden. ¹) 

(6) Blechdächer dürfen nur in begründeten Ausnahmefällen errichtet werden und müssen - wenn die Dach-
neigung Tondachziegeldeckungen nicht zulässt - mit Kupferblech oder Blechen mit Kupferfarbanstrichen 
oder Kupferfarbbeschichtungen in schmalen Blechbahnen gedeckt werden. Auch vorbewittertes Zink-
blech ist zulässig. ¹) 

(7) Flachdächer und Flachdachausbildungen als Hauptdachflächen sind nur in begründeten Ausnahmefäl-
len ï jedoch nicht zwischen Gebäuden, die dem Straßenraum zugewandt und mit steilen Dächern ge-
deckt sind - erlaubt und müssen ï wenn diese Ausnahmefälle zutreffen ï als Dachterrasse nutzbar sein 
und mit begrünten Dächern ausgeführt werden. Die Begrünung des Daches ist dauernd zu pflegen und 
zu erhalten (siehe auch Abs. 17). ¹) 

(8) Feuermauern zwischen Dächern, die über die Dachhaut hinausragen, müssen mit Tondachziegeln ge-
deckt werden. 

(9) Verblechungen von Ortgängen, Dachsäumen u.dgl. müssen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 
(10) Kamine mit historischen Kaminköpfen sind zu erhalten bzw. in gleicher Form zu rekonstruieren. 
(11) Fehlwirkungen in der Dachlandschaft sind im Zuge von Baumaßnahmen zu beseitigen. 
(12) Öffnungen in Dachflächen wie Dachgauben, Dachflächenfenster, eingeschnittene Dachterrassen u.dgl. 

sind nur dann zulässig, wenn durch sie die von öffentlichen Verkehrsflächen aus einsehbare überlieferte 
Dachlandschaft unter Einbeziehung der Sichtbeziehungen nicht beeinträchtigt wird. Dies gilt für bisher 
geschlossene Dachflächen, für zusätzliche Öffnungen in Dachflächen mit bereits vorhandenen Öffnun-
gen sowie für den Ersatz bestehender Öffnungselemente. 

(13) Öffnungen in Dachflächen haben sich in jedem Fall in Dimensionen und Gestaltung dem Erscheinungs-
bild des Objektes, insbesondere dem des Daches, unterzuordnen. In überlieferten Unterlagen vorhan-
dene Dachgauben sind zulässig. 

(14) Grundsätzlich sind Dachflächenfenster Dachgauben vorzuziehen. Dabei sollen die Dachflächenfenster 
möglichst in zweifacher Ausführung (2 Gauben mit dazwischen liegendem Sparren nebeneinander) an-
geordnet werden. 

(15) Zielrichtung ist, dass Öffnungen in Dachflächen so gewählt werden, dass sie nachvollziehbar in der 
Dachfläche und in Bezug zum Gebäude selbst platziert werden und im Einklang zu den Nachbargebäu-
den bzw. ihrer Umgebung stehen. 

(16) Gauben sind - unter Beachtung des Verordnungspunktes vor - in jener Form möglich, die im überwie-
genden Maß im jeweiligen Straßenzug vorherrschend sind:  
a) Generell gilt, dass unterhalb, oberhalb und neben den Gauben ein ausreichend breiter, ungestörter 

Dachstreifen verbleibt, der noch mit dem Hauptdeckungsmaterial eingedeckt werden kann. 
b) Beim Einbau von Gauben gilt, dass wenigstens 2/3 der Dachfläche mit einem einheitlichen, durchgehen-

den und dem Ortsbildkonzept entsprechenden Dachdeckungsmaterial eingedeckt bleiben müssen. 
c) Gauben, als lang gezogene Schleppgauben sind bei Dächern über 30 Grad Dachneigung möglich 

und sind auf jenes Maß zu reduzieren, dass der Abstand zwischen den Gauben deutlich größer ist 
als die Gaubenbreite. Für langgezogene Gauben müssen gesondert zum jeweiligen Bewilligungs-
verfahren, Detailpläne der Baubehörde zur Begutachtung und Genehmigung vorgelegt werden, 

d) Stehende, einzelne Gauben mit Sattel- oder Walmdach müssen sich der Hauptdachfläche unter-
ordnen und muss die Anordnung der Gauben in der Dachfläche in Bezug zur darunterliegenden 
Fensterachse stehen.  

(17) Nicht erlaubt sind: 
a) Flachdächer für Hauptdachflächen zwischen Gebäuden, die dem Straßenraum zugewandt und mit 

steilen Dächern gedeckt sind; 
b) Flachdächer für Hauptdachflächen in Ortsteilen, deren Gebäude vorwiegend mit steilen Dächern 

gedeckt sind; 
c) Flachdächer für Hauptdachflächen in Straßenzügen, die durch Bauten mit steilen Dächern gedeckt 

geprägt sind; 
d) Versetzte Dachformen und Pultdachformen für Hauptdächer. Dazu zählen insbesondere höhenge-

staffelt versetzte, jedoch zueinander orientierte Pultdächer (abgesetztes Satteldach); 
e) Dachdeckungsmaterialien, die eine glänzende oder blendende Oberflächenwirkung erzeugen;¹) 
f) Dachdeckungsmaterialien mit einer zur Falllinie asymmetrischen Elementform (beispielsweise fran-

zösische Rhombus-Deckung bei Asbestzement); 
g) Dachflächenfenster mit unterschiedlichen Formaten innerhalb einer Dachfläche; 
h) Dachfenster in mehr als zwei Ebenen; 
i) Dachfenster, die nicht im Rhythmus der Sparren oder der Fensterachsen der Fassade angeordnet 

sind; 
j) Dachflächenfenster, die breiter sind als der Sparrenabstand; 
k) Farben von Dachdeckungsmaterialien, die nicht dem Gebietscharakter entsprechen (z.B. Blau, 

Gelb u.dgl.). 
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Bild 9: Fehlwirkungen in der Dachlandschaft sind im Zuge von Baumaßnahmen zu beseitigen (§ 9, Abs. 11)  

 
 

Erläuterungen und Argumente zu Dachdeckungsmaterialien: 

1): Das Ziegeldach  stellt wohl die früheste Form eines Kunststeindaches dar. Es müssen zwei Arten 
von Ziegeln unterschieden werden: Unglasierte und glasierte Ziegel. Letztere haben eine recht be-
ständige Oberfläche; sie glänzen aber bei entsprechendem Sonnenstand extrem, besitzen nicht die 
Fähigkeit zu altern, wirken vielfach störend und bedürfen in jedem Fall daher einer Sonderbewilligung 
durch die Baubehörde und/oder den Ortsbildsachverständigen. Ein weiterer Mangel der glasierten 
Ziegel liegt an ihrer Wasserundurchlässigkeit, welche die Ableitung von Kondensfeuchtigkeit von in-
nen nach außen erschwert und so die haustechnische Qualität des Ziegels stark beeinträchtigt. 
Unglasierte Ziegel sind ein ideales Deckungsmaterial, wenn man sie in guter Qualität erhält. Dank ih-
rer Saugfähigkeit sind sie in der Lage, einen maximalen Klimaausgleich zu bewirken. In der Nacht 
durch Abkühlung entstehendes Kondenswasser an der Innenseite der Dachfläche wird durch den 
Ziegel nach außen abgegeben. Die kleinen Unregelmäßigkeiten des Ziegels und die Fugen der De-
ckung garantieren außerdem einen ständigen Luftaustausch zwischen innen und außen.  
Die häufigste Ziegelform im Schutzgebiet ist immer noch der Biberschwanz. In den besonders wert-
vollen Innenstadtbereichen, vor allem innerhalb der historischen Altstadt, muss auf das Hauptde-
ckungsmaterial der Biberschwanzziegeldeckung bestanden werden. 
Strangfalzziegel und Dachpfannen, die beginnend mit dem 19. Jahrhundert hin und wieder an Stelle 
der Biberschwänze verwendet wurden, haben sich, da sie etwa das gleiche Alterungsverhalten zei-
gen, meist gut eingefügt und können als Alternative zu den Biberschwanzziegeln verwendet werden. 
Das Argument, dass für gewisse Dachstühle eine Ziegeldeckung zu schwer sei und daher leichtere 
Materialien gewählt werden müssten, ist meist nicht zutreffend. Die statische Sicherheit für Wind- und 
Schneelasten beträgt ein Vielfaches der Gewichtsunterschiede der verschiedenen Eindeckungsmate-
rialien. Wenn ein Dachstuhl den Ziegel schon nicht mehr tragen kann, ist er auszutauschen. 
Hinzuweisen ist auch darauf, dass ein sanierungsbedürftiges Ziegeldach in der Regel nicht vollständig 
erneuert werden muss, sondern durch die bewªhrte Technik des Ă¦berklaubensñ Instand gesetzt wer-
den kann, die billiger kommt und zugleich zu einer lebendigen Dachfläche führt. Ausserdem haben al-
te intakte Ziegel eine hohe Lebenserwartung. Dachziegel können viele hundert Jahre alt werden, was 
erst jüngst Datierungen von Ziegeln in der Grazer Dachlandschaft ergeben haben. Die ältesten Ziegel 
waren ca. 600 Jahre alt und stammten oft noch aus der Errichtungszeit der jeweiligen Bauten. 

Betondachsteine : Dachdeckungsmaterialien aus Beton haben zwar ein recht hohes Eigengewicht; 
dieses Mehrgewicht schafft aber, wie bereits bei der Behandlung der Ziegeldeckung ausgeführt, meist 
keine statischen Probleme. Das Material hat bei entsprechender Verarbeitung eine relativ hohe Le-
bensdauer, die Decke der Platten ist mit jener von herkömmlichen Ziegeln vergleichbar. Die üblichen 
großformatigeren Betonfalzformen dürfen nur dort Verwendung finden, wo bereits Dächer mit derarti-
ger Deckung in der Umgebung überwiegend anzutreffen sind. Bei Grenzfällen ist dem Biberschwanz-
ziegel der Vorzug zu geben. Da die Betondachsteine seit einiger Zeit hauptsächlich mit silikatisierter 
Oberfläche angeboten werden, ist wegen der völlig anderen Alterungseigenschaften, insbesondere 
jedoch schon des Fehlens jeglicher Patina wegen dem Tonziegel der Vorzug zu geben. 
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Bild 10: Schleppgaube als Dachraumbelüftung in der historischen Altstadt 

 

Faser- und Asbestzementplatten : Faserzementplatten haben ein geringes Eigengewicht. Sie sind 
kleinteilig in einfacher Deckungsart als Rhombus-Schablonen bzw. französische Rhombusdeckung 
(letztere ist jedenfalls für das Ortsbildschutzgebiet von Deutschlandsberg wegen der Diagonalbeto-
nung abzulehnen) und als kurze Wallplatte, in doppelter Deckungsart als Rechteckplatte mit oder oh-
ne Abkantung der Ecken, als Biberschwanz und als Steinschindeldeckung erhältlich. Die Industrie lie-
fert das Material in vielen verschiedenen Farbtönen. Die Rotbraun geflammten Elemente wirken unna-
türlich und müssen auf jeden Fall vermieden werden. 
Die Dünnheit des Materials und das darauf resultierende Fehlen einer starken, gliedernden Schatten-
wirkung im Gegensatz zu den stärkeren Materialien und Ziegel und Betondachsteinen ergeben einen 
optischen Nachteil. Auch die nahezu völlige Unfähigkeit des Materials zu atmen bzw. Tauwasser von 
innen nach außen zu transportieren, ist bei der Wahl dieses Materials zu bedenken. Dennoch wird für 
jene Bereiche, in denen überwiegend Asbestzementdeckung anzutreffen ist, auch in Zukunft im Inte-
resse des einheitlichen Gesamterscheinungsbildes Asbestzementdeckung in Form einer Rhombus-
Schablon-Deckung  - erforderlich sein. 

Dachdeckungen aus Kupfer und Stahlblech : Blechbahnen können wegen ihrer ungegliederten 
Großflächigkeit in wertvollen Ensembles leicht störend wirken. Die Frage der Eingliederung ist bei 
entsprechenden Ansuchen daher sehr sorgfältig zu prüfen. Herausragende Bauteile, deren Gestalt 
eindeutig eine Sonderfunktion signalisiert (Türme, Erker und andere wichtige Elemente, die das Orts-
bild beleben), sind häufig kaum anders als mit Blech eindeckbar. In der Regel soll in diesen Fällen 
dem Kupfer der Vorzug gegeben werden. 
Stahlblech muss an seiner Oberfläche gut gegen Korrosion geschützt werden. Statt einer bloßen Ver-
zinkung ist eher der bisher schon übliche Anstrich in dunklen oder der restlichen Dachlandschaft ent-
sprechenden Farbtönen zu fordern, um allfällige Blecheindeckungen der im jeweiligen Bereich vor-
herrschenden Dachfarbe anzupassen. Bei der Verwendung von Blech als Deckungsmaterial muss 
nach Möglichkeit die Blecheindeckung in schmalen Bahnen verlegt werden, damit eine gewisse Ei-
genschattenwirkung der Oberflächen erzeugt wird. 

Sonstige Deckungsmaterialien:  Eine größere Rolle als Deckungsmaterial spielt auch die Bitumen-
pappe, die es für steile Dächer auch in kleinen Elementgrößen zur Erzeugung einer strukturierten 
Oberfläche gibt. Das Material kommt im Schutzgebiet fast ausschließlich auf untergeordneten Neben-
gebäuden (Holzlagen u.dgl.) vor und wird dafür auch in Zukunft bewilligt, wenn dadurch keine Störung 
des Erscheinungsbildes hervorgerufen wird. 

Flachdächer:  Flachdächer sind aus dem heutigen Landschaftsbild leider nicht mehr wegzudenken. 
Grundsätzlich bezeichnet man ein Flachdach als einen mehrschichtigen Dachaufbau, der kein oder 
nur ein sehr geringes Gefälle aufweist. Die Konstruktionen bestehen meist aus ein belüftetes oder 
nichtbelüftetes Flachdach. Hinsichtlich der Temperatur bezeichnet man diese auch als Warmdach o-
der Kaltdach. Sonderformen stellen das Umkehrdach und das begrünte Flachdach dar. Durch die Be-
grünung kann das Dach manchmal zu einer Alternative in innerstädtischen Teilbereichen werden, vor 
allem dann, wenn es in Form von Dachterrassen mit Pergolen als erweiterter Grünraum genutzt und 
dauernd gepflegt und erhalten wird.  
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Bild 11: Fenster mit Fensterbalken, Einfassungen, Rahmen und Verzierungen in der historischen Altstadt 

 
 

A III ï § 10: FENSTER 
 

Vorbemerkung: 
Fenster zählen einschließlich ihrer Einfassung und Rahmung sowie ihrer Bestandteile (äußere und innere 
Fensterflügel, Fenstersprossen, Glasfelder, Beschläge, Fensterläden aller Art, Rollos, Jalousien und der-
gleichen), ihrer Lage zur Fassadenebene, ihrer Konstruktion und Konstruktionsdimensionierung, ihrer 
Größe, Proportion und Teilung, ihrer Öffnungsart, ihrer Materialbeschaffenheit und Farbe zu den gestalt-
wirksamen Elementen eines Gebäudes. Von ihnen können erhebliche Wirkungen auf das Erscheinungs-
bild einer Fassade selbst und auf ein Ensemble sowie das Straßen- und Stadtbild ausgehen.  
 

(1) Geltungsbereich: 
a) Die Verordnung des § 10 gilt im gesamten Schutzbereich ĂHistorische Altstadtñ. 
b) Ausgenommen davon sind Fenster in Neu- und Zubauten, sofern sie sich nicht nachteilig auf das 

Gesamterscheinungsbild auswirken und 
c) Fenster, Fenstertüren, Portale und Schaufenster in den Erdgeschossbereichen von Geschäfts-, 

Büro- und bei sonstigen Ladenbauten, sofern nicht historisch wertvolle oder schützenswerte Ein-
bauten bestehen. 

(2) Fenster in bestehenden und historisch wertvollen Bauten, soweit sie für den überlieferten Bestand 
charakteristisch sind, sind als Holzkonstruktionen auszuführen; Andere Materialien kommen nur so-
weit in Betracht, als sie jederzeit repariert, ausgetauscht bzw. in gleicher Form in Holz nachgebildet 
werden können.¹) 

(3) Überlieferte Fensteröffnungen und Fensterteilungen sind zu erhalten. 
(4) Überlieferte Fensterteilungen sind auch bei Erneuerungen grundsätzlich beizubehalten. 
(5) Die konstruktive Ausbildung der Fenster muss so erfolgen, dass die Dimensionierung der Profile jener 

der überlieferten schlanken Holzkonstruktionen entspricht. Erforderliche größere Querschnitte sind an 
der Außenseite zu profilieren. 

(6) Die Anzahl der beweglichen äußeren Fensterflügel und deren Öffnungsart nach außen oder innen 
muss dem Erscheinungsbild entsprechen. Kipp-, Klapp- oder Drehkippflügel kommen nur in Oberlich-
ten bei Fenstern mit Kämpfern in Betracht. 
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(7) Alle Fenster, Fenstertüren und deren Kombinationen sind bei bestehenden Objekten in der Schutzzo-

ne ĂHistorische Altstadtñ so auszuf¿hren und zu gestalten, dass sie hinsichtlich ihrer Einfassung und 
Rahmung sowie ihrer Bestandteile (Fensterläden aller Art, äußere Fensterflügel, Rollos, Jalousien 
u.dgl.), ihrer Lage in der Fassade bzw. zur Fassadenebene, ihrer Konstruktion und Konstruktionsdi-
mensionierung, ihrer Größe, Proportion und Teilung, ihrer Öffnungsart, ihrer Materialbeschaffenheit 
und Farbe dem Erscheinungsbild der jeweiligen Fassade selbst, eines Ensembles sowie des Straßen- 
und Ortsbildes entsprechen. 

(8) Bei teilweisem Austausch der Fenster muss die Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes der jeweiligen 
Fassade gewährleistet werden. 

(9) Bei Neubauten müssen Fenster Unterteilungen aufweisen. Einflügelige Fenster sind nur dann gestat-
tet, wenn es sich dabei um untergeordnete Fenster handelt oder der Charakter des Gebäudes einflü-
gelige Fenster fordert. 

(10) Fenster mit Sprossen müssen mit außen liegenden Sprossen ausgeführt werden. 
(11) Die Farben der Fenster und Fensterbalken sowie jene von Außenrollos und Jalousien sind auf die 

Färbung der Fassade abzustimmen. 
(12) Vorhandene Umrahmungen von bestehenden Öffnungen wie Fensterfaschen, Stuckarbeiten und 

Gesimse müssen erhalten bleiben und dürfen durch nicht transparente Bauteile nicht verdeckt wer-
den. 

(13) Verglasungen sind in Klarglas in neutraler Farbgebung auszuführen. 
(14) Nicht gestattet ist: 

a) Die Anordnung von einflügeligen Fenstern anstelle von bestehenden zweiflügeligen Fenstern; 
b) Die Gestaltung von Fenstern, welche das äußere Erscheinungsbild verändern (die Veränderung 

der Größe und Proportion von Fenstern); 
c) Die Anbringung von Sprossen in aufgeklebter, aufgeklemmter, augeschraubter oder ähnlicher 

Form, bzw. von nicht unmittelbar mit der Glasfläche verbundenen oder zwischen Isolierglas-
scheiben eingefügte Sprossen, jeweils vor oder hinter Außenfenstern; 

d) Der Austausch von nach außen aufgehenden Fensterflügeln durch Fenster anderer Öffnungsart; 
ausgenommen davon sind der Austausch durch Holzklappläden im Sommer; der Austausch 
durch Leistenpfostenfenster mit oder ohne äußere Holzklappläden ist hiervon ausgenommen. 
Die Einheitlichkeit einer solchen Massnahme für alle Fassaden eines gesamten Objektes muss 
aber gewährleistet werden; 

e) Die Verwendung von verspiegeltem oder farblich getöntem Glas, sofern nicht im letzteren Fall 
der Verwendungszweck (z.B. Schulen, Museen u.dgl.) eine Ausnahme rechtfertigt; 

f) Die Anbringung von Werbungen, Beschriftungen (auch auf innenliegenden Fenstern), Bezeich-
nungen, Ankündigungen u.dgl. auf Fensterläden, Rollos, Jalousien und Glasflächen von Fenstern 
über dem Erdgeschoss; 

 

Erläuterungen: 
1): In der gesamten Schutzzone ĂHistorische Altstadtñ d¿rfen ausschlieÇlich Fenster Verwendung fin-
den, die so konstruiert sind, dass sie unabhängig von einer bestimmten Firma bzw. deren Produkti-
onsprogramm saniert, repariert oder in Holz nachgebaut werden können. 
Beim Einbau von industriell gefertigten Fenstern, die aus Metall oder Kunststoff bestehen, können in 
der Regel kaum Reparaturen durchgeführt werden. Die Produkte sind weitgehend Firmen abhängig, 
die meist keine Garantie dafür geben können, dass es sie immer geben wird und so ein bestimmtes 
Produkt beliebig lange lieferbar ist. 
Wenn ein bestimmter Fenstertyp nicht mehr erhältlich ist, so muss bei Notwendigkeit eines Austau-
sches ein anderer Typ in die Fassade eingebaut werden. Es ist daher, will man nicht jedes Mal alle 
Fenster einer Fassade austauschen, nur eine Frage der Zeit, bis wann sich zwei, drei oder mehrere 
Fenstertypen innerhalb einer Fassade finden. Dies wiederum widerspricht dem Ortsbildgesetz 1977, § 
3 Abs. 1, in dem ausdrücklich auch die Fenster und Fensterteilungen als erhaltungspflichtig angeführt 
sind. 
Es müssen daher - solange keine alternativen Möglichkeiten bei Materialien wie Kunststoff oder Metall 
angeboten werden - solche Fensterprofile gewählt werden, die in Holz nachgebaut werden können, d. 
h. sie müssen eine dem Holz adäquate Profilform aufweisen. 
So kann man im Bedarfsfall eine Fassade mit formentsprechenden angeglichenen Holzfenstern sanie-
ren. Dies bedeutet aber, dass die Profile nicht nur in ihrer Dimensionierung, sondern auch in der De-
tailform so ausgebildet sein müssen, dass insbesondere das Regenwasser durch Abschrägungen an 
der Oberseite und Tropfkanten an der Unterseite optimal ablaufen kann. 
Die Abschrägungen haben darüber hinaus den Vorteil, dass die Profile optisch nicht so stark wirken, 
wie rechteckige, die bei Metall- und Kunststofffenstern eher üblich sind. Abgesehen hiervon nehmen 
die abgeschrägten Profile dem Innenraum auch weniger Licht. 
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Bilder 12, 13, 14 und 15: gute und erhaltenswerte Beispiele von Schaufenstern und Eingangstoren in der historischen Altstadt 

 

A III ï § 11: SCHAUFENSTER, PORTALE, TÜREN UND TORE 
 

Vorbemerkung: 
Bei Geschäfts- und Ladenbauten, die in die Erdgeschosszonen von Bauwerken eingeplant werden, wird 
sehr oft auf das Gesamterscheinungsbild der Gebäude keine Rücksicht genommen. So wird nicht selten 
die gesamte Erdgeschossfront dieser Häuser entfernt, die Obergeschosse auf extrem dünne, zurückver-
setzte Stützen gestellt und die Außenfassade durch riesige Glasflächen ersetzt. Das Objekt wird so op-
tisch - dank heutiger technischer Möglichkeiten - seines ursprünglich massiven Unterbaues beraubt. 
Die geplanten Gestaltungsmaßnahmen dürfen daher nicht auf Kosten vorhandener baukünstlerischer 
Substanz oder der Proportionen eines Bestandes gehen. 
Vorhandene störende Ausbrüche sind im Zuge allfälliger Adaptierungsmaßnahmen nicht zu vergrößern, 
sondern nach Möglichkeit sollen Rückführungen entweder auf das historische Erscheinungsbild des be-
treffenden Objektes bzw. Ensembles angestrebt werden oder Neugestaltungen, die das ursprüngliche 
konstruktive Konzept des Objektes aufnehmen, damit formal harmonisch an den Bestand anschließen. 
Bei der Aufteilung und Größenbemessung der Schaufenster- und Portalflächen ist auf die in den betref-
fenden Fassaden maßgeblichen Proportionen Rücksicht zu nehmen. 
 

(1) Bei Zu- und Umbauten sind die Ausmaße der Öffnungen von Portalen und Schaufenstern so zu gestalten, 
dass die tragende Funktion der Außenmauern klar erkennbar bleibt. 

(2) Konstruktionen für Schaufenster, Geschäftseingänge, Vitrinen u.dgl. müssen aus Materialien hergestellt 
werden, die durch den Alterungsprozess nicht unansehnlich werden. 

(3) Der Ausbau und die Adaptierung bzw. der Neubau von Geschäften, Portalen und Schaufenstern darf 
grundsätzlich die Höhe eines vorhandenen oder anzunehmenden Kordongesimses zwischen Erdgeschoss 
und dem ersten Obergeschoss nicht  nach oben hin überschreiten. 

(4) Bei mehrgeschossigen Geschäftsbauten können Ausnahmen bei der Gestaltung und Ausführung von 
Fenstern für Verkaufsbereiche in den Obergeschossen zugelassen werden, wenn dabei die vor angeführte 
Vorschriften eingehalten werden. Weitere Ausnahmen können für Bauten mit besonderer Nutzung (z.B. Bü-
ros, Schulen, Werkstätten etc.) gestattet werden, wenn dadurch das überlieferte Erscheinungsbild nicht be-
einträchtigt wird. 

(5) Bei Um- und Zubauten in Erdgeschossbereichen ist der Einbau von verglasten Bauteilen und Fassaden-
elementen als Metall-Glaskonstruktionen zulässig, wenn diese sich in das überlieferte Erscheinungsbild ein-
fügen. Dies bedeutet, dass z.B. der Rhythmus vorhandener Mauerpfeiler beizubehalten ist bzw. die Trags-
truktur des Gebäudes auch hinter den Glaselementen erkennbar bleiben muss. 

(6) Nicht gestattet ist die Abgrenzung von Portal-, Geschäfts- und Auslagenbereichen im Erdgeschoss gegen-
über den darüber gelegenen Geschossen durch breite Bänder und Flächen aus Materialien, die nicht mit 
den restlichen Fassadenelementen harmonieren (z.B. Fliesenbeläge, scharf geschnittene und geschliffene 
Steinplatten, Textilbespannungen, Wellbleche u.dgl.), ebenso wie ungegliederte, ungestaltete frei auskra-
gende, massiv wirkende Vordächer. 

(7) Überlieferte Haustüren und Tore sind zu erhalten und zu sanieren. 
(8) Haustüren und Tore sind möglichst aus Holz mit oder ohne Glasfüllung und in einfachster Art auszuführen. 
(9) Haustore und ihre Umrahmung aus Naturstein oder Putz dürfen nicht überbaut, verdeckt oder sonst in ih-

rem Erscheinungsbild beeinträchtigt werden. 
(10) Im Hauseingangsbereich sind Schriften, Schilder, Deckplatten von Torsprech- und Klingelanlagen u.dgl. nur 

in einer Art und Größe zulässig, die sich dem gesamten Bild der Fassade unterordnen; insbesondere dür-
fen sie nicht aus Materialien mit grellfarbiger Oberfläche hergestellt sein. 

(11) Glaslichten von Toren und Türen sind maßstäblich zu gliedern und mit glatten Gläsern oder mit Gläsern, die 
eine feine Prägung oder ein feines Relief aufweisen, zu verglasen. Die Verwendung von Butzenscheiben-
Imitationen u.dgl. ist nicht gestattet. Die Verwendung von verspiegelten Gläsern ist in begründeten Aus-
nahmefällen und in geringem Ausmaß zulässig. 

(12) Die Schaufenster von leerstehenden Geschäftslokalen müssen so gestaltet werden, dass sich ihr Erschei-
nungsbild nicht nachteilig auf das äußere Erscheinungsbild der Fassade auswirkt. 
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Bild 16: Das Aufstellen von Plakatwänden ist nach § 12, Abs. 16, lit. l in der historischen Altstadt nicht gestattet 

 
 
 

A III ï § 12: WERBE- UND ANKÜNDIGUNGSEINRICHTUNGEN 
 

Vorbemerkung: 
Werbe- und Ankündigungseinrichtungen erfüllen notwendige urbane Funktionen. Sie sind ï unabhängig 
davon, ob sie mit Bauwerken verbunden sind oder ob sie frei stehen ï meist auf Grund ihrer mehr oder 
weniger ausgeprägten Intensität meist stark prägende Elemente des Ortsbildes. 
Für die Errichtung, Änderung oder Erweiterung von Werbe- und Ankündigungseinrichtungen (Tafeln, 
Schaukästen, sonstige Vorrichtungen und Gegenstände, an denen Werbungen und Ankündigungen an-
gebracht werden können, Bezeichnungen, Beschriftungen, Hinweise u.dgl.) kann die Baubehörde geson-
dert von sonstigen baurechtlichen Erfordernissen zusätzliche Planunterlagen anfordern, die eine Beurtei-
lung aus der Sicht des Ortsbildschutzes ermöglichen. Dies können Fotomontagen, Visualisierungen, De-
tailpläne und sonstige Darstellungen wie Gegenüberstellungen des Tag- und Nachtbildes der geplanten 
Einrichtung sein. 
 

(1) Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass alle Ankündigungen (Werbungen, Bezeichnungen, Beschrif-
tungen, Hinweise) einschließlich der zu ihrer Anbringung verwendeten Einrichtungen so gestaltet wer-
den, dass sie im Erscheinungsbild des Gebäudes, des Ensembles sowie im Straßen- und Stadtbild 
durch Form, Größe, Farbe, Material oder die Art der Anbringung keine Störung, insbesondere durch 
Sichtbehinderung oder Blendung, verursachen. 

(2) Vorrangig sind individuelle, fachmännisch gestaltete Ankündigungen zu verwenden, bei denen allen-
falls auf früher gebräuchliche Symbole, Hausnamen, Handwerkszeichen u.dgl. zurückgegriffen wird. 
Bei der ausnahmsweisen Verwendung von Fertigfabrikaten (Kaffee- und Brauereisymbole, Versiche-
rungszeichen u.dgl.) müssen sich diese Werbeträger der Größe des jeweiligen Gebäudes und dem 
Erscheinungsbild eines Straßenzuges unterordnen und sind großformatige Ankündigungen nicht zu-
lässig. 

(3) Generell dürfen Werbeaufschriften oder Werbeanlagen durch ihre Größe und Gestaltung nicht den 
Baukörper, auf dem sie aufgebracht sind, dominieren und müssen sich Werbe- und Ankündigungs-
einrichtungen in Form, Art und Größe dem Erscheinungsbild der Fassaden unterzuordnen 

(4) Eine Häufung von Werbeanlagen auf ein und demselben Gebäude, die das Fassadenbild beeinträch-
tigen können, ist unzulässig. In diesem Fall müssen die Werbeanlagen zusammengefasst werden. 
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(5) Fassadenaufschriften müssen generell in Einzelbuchstaben aufgelöst werden. Dabei ist zu beachten, 

dass die Größe der Buchstaben die Höhe von allenfalls vorhandenen oder geplanten Rustikauntertei-
lungen nicht überschreitet oder dass die Höhe der Buchstaben ein entsprechendes Verhältnis zur 
verbleibenden Mauerfläche aufweist. Einzelbuchstaben auf Fassaden können aufgemalt werden, aus 
Materialien ausgefräst oder ausgeschnitten werden oder selbstleuchtende Elemente sein. 

(6) Leuchtschriften auf Fassaden sind nur dann zulässig, wenn sie aus beleuchteten Einzelbuchstaben 
(Formbuchstaben) zusammengesetzt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Größe der Buchstaben 
die Höhe von Rustikaunterteilungen nicht überschreitet oder dass die Höhe der Buchstaben ein ent-
sprechendes Verhältnis zur verbleibenden Mauerfläche aufweist. 

(7) Leuchtkästen und Werbetafeln in den Ebenen der Fassadenflächen dürfen nur dann verwendet wer-
den, wenn sie z.B. zwischen Mauerpfeilern unter dem Öffnungssturz oder im oberen Drittel von Fens-
ter-, Schaufenster- oder Portalelementen in Erdgeschossbereichen eingebaut werden. In diesem Fall 
müssen die Leuchtkästen klar hinter der Fassadenfläche liegen. 

(8) Aufschriften können auch auf durchscheinenden Plexiglasscheiben angebracht werden, wenn diese 
die entsprechenden Proportionen zur Fassade aufweisen und mit einem entsprechenden Abstand 
zum Mauerwerk montiert werden. 

(9) Im Erdgeschoss können Embleme, Logos, Schilder u.dgl. in kleineren Dimensionen auch unmittelbar 
an Mauerflächen zwischen den Öffnungen angebracht werden.  

(10) Eine allfällige Beleuchtung von Ankündigungen muss möglichst in Form einer Hintergrundbeleuchtung 
(indirekte Beleuchtung) erfolgen. 

(11) Ausleger und Steckschilder sind nur als zarte Konstruktionen unbeleuchtet, als beleuchtete Kasten-
formen oder mit angestrahlten Emblemen zulässig. 

(12) Innerhalb eines Straßenzuges darf nur ein Ausleger pro Geschäft angebracht werden. Die Größen-
verhältnisse von Ausleger und Steckschilder dürfen - bezogen auf die Größe eines Gebäudes - die 
maximalen Ausmaße H x B = 80 cm x 80 cm nicht überschreiten (z.B.: 40 x 80 cm, 70 x 30 cm, 60 x 
70 cm, Durchmesser 40 cm, Durchmesser bis maximal 80 cm usw.). 

(13) Ankündigungen und Aufschriften dürfen nur im Bereich des Erdgeschosses, unter dem Kordongesim-
se des Erdgeschosses bzw. unter der Geschosshöhe des Erdgeschosses angebracht werden. 

(14) Ausleger und Steckschilder sind auch im Bereich des 1. Obergeschosses, jedoch bis zu einer maxi-
malen Höhe der Unterkante der Fenster im 1. Obergeschoss, zulässig. 

(15) Die Anbringung von Vitrinen und Vitrinenkästen, Automaten und Schaukästen ist nur insoweit zuläs-
sig, als sie sich nach Ausmaß, Form und Anordnung sowie im Hinblick auf die architektonische Struk-
tur harmonisch in die Fassaden einfügen. Ihre Anbringung in gegliederten Mauerpfeilern oder Mauer-
pfeilern aus Natursteinen sowie in Tür- und Portalgewändern ist unzulässig. 

(16) Unzulässig ist: 
a) die Verwendung von Leuchtkästen und Leuchttafeln und von besonders grellen Farben sowie von 

frei sichtbaren Leuchtstoff- und Neonröhren; 
b) die Anbringung oder Errichtung von Ankündigungen auf Dächern, Firsten, in Vorgärten, an Haus-

giebeln, an Einfriedungen und auf, zwischen und hinter den Fenstern der Obergeschosse; 
c) die Anbringung von Ankündigungen, die eine optische Zerschneidung von Fassadenelementen 

(Säulen, Pilastern, Lisenen, Gesimsen, Portal- und Fensteröffnungen u. dgl.) sowie von Straßen-
räumen oder eine optische Verbindung architektonisch verschieden gestalteter Gebäudefronten 
verursachen. Ausgenommen davon sind vorübergehend angebrachte Fahnen- und Transpa-
rentankündigungen, die in einem unmittelbaren sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit ei-
ner Veranstaltung stehen; 

d) die Anbringung von Ankündigungen auf Fensterbalken, Rollos und Jalousien, soweit es sich nicht 
um erdgeschossige Schaufenster handelt; 

e) das Anbringen von Laufschriften oder blinkenden Schriften; 
f) das Anbringen von Werbetafeln auf Fassaden; 
g) das Projizieren von Ankündigungen in Form von Lichtwerbung auf Fassadenflächen; 
h) das Bekleben von Fenstern, Schaufenstern und Portalflächen außerhalb von Ausverkauf- oder 

Schlussverkaufszeiten, mit Ausnahme von Ankündigungen, für die ein öffentliches Interesse ge-
geben ist; 

i) die Anbringung von nicht dem Sonnenschutz dienenden Markisen (bloßen Reklameträgern); 
j) die Anbringung und Aufstellen von Werbungen und Ankündigungen, die in keinem sachlichen Zu-

sammenhang mit der Nutzung des Gebäudes stehen: 
k) die Anbringung von Ankündigungen marktschreierischer Art. Das sind Winkemänner, Lauflichter, 

sich drehende Werbeträger, Werbungen mit besonders grellen Farben u.dgl.; 
l) das Aufstellen von Plakatwänden. 
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A III ï § 13: ORTSFESTE WERBE- UND ANKÜNDIGUNGSEINRICHTUNGEN 
 

(1) Schaukästen, Vitrinen, Litfaßsäulen und Anschlagtafeln auf öffentlichen Flächen sind einem Gesamt-
konzept unterzuordnen und dürfen nur in einer Größe und Art errichtet werden, durch die das Ortsbild 
nicht beeinträchtigt wird. 

(2) Auf privaten Flächen ist die Aufstellung von Schaukästen, Litfaßsäulen, Stelen, Vitrinen und Anschlag-
tafeln nur zulässig, wenn diese dem öffentliche Interesse dienen und dadurch keine Störung des 
Ortsbildes bewirkt wird (z.B. durch störende Lichtquellen u.dgl.). 

(3) Die Aufstellung von Plakatwänden und beleuchteten Werbeeinrichtungen ist nicht zulässig 
(4) Bestehende störende Werbeeinrichtungen sollen beseitigt werden. 
 

A III ï § 14: ANKÜNDIGUNGSEINRICHTUNGEN UND WERBUNGEN AM ÖFFENTLICHEN GUT 
 

(1) Das Anbringen von Ankündigungen und Werbungen außerhalb von hierfür vorgesehenen genehmig-
ten Anlagen wie z.B. Litfaßsäulen, Schaukästen und dgl. sowie außerhalb von Geschäftsauslagen, 
Schaufenstern und Vitrinen ist im Ortsbildschutzgebiet nicht gestattet. 

(2) Das zur Schaustellen von Waren und sonstigen Gegenstände aller Arten ist nur gestattet, wenn eine 
entsprechende Ausnahmegenehmigung der Stadtgemeinde vorliegt, der Fußgänger-, Rad- und Kfz-
Verkehr nicht behindert oder beeinträchtigt wird und die Waren und sonstigen Gegenstände aller Ar-
ten nur während der Ladenöffnungszeiten auf den öffentlichen Flächen stehen. 

(3) Für die Konstruktion von Vitrinen ist eine leichte und transparente Form zu wählen, die in formalem 
Zusammenhang mit dem jeweiligen Hauptgeschäft steht. Durch die Aufstellung von freistehenden Vit-
rinen darf der für die Passanten zur Verfügung stehende Verkehrsraum nicht behindernd eingeengt 
werden. Die Aufstellungsplätze sind auch so zu wählen, dass eine Beeinträchtigung des Straßenver-
kehrs nicht gegeben ist. Die Aufstellungsorte müssen gegebenenfalls so gewählt werden, dass sie in 
Bezug zur bestehenden Architektur treten. 

(4) Folgende Ausnahmen für Ankündigungen und Werbungen können vorübergehend bewilligt werden, 
sofern sie keine Beeinträchtigung des Ortsbildes erwarten lassen: 
a) Ortsübliche Ankündigungen von Veranstaltungen mit überwiegend örtlicher Bedeutung (Festlich-

keiten, Vorträge, Bälle, kleinere Sportveranstaltungen, Kirchtage u.dgl.), die an Objekten, in de-
nen die Veranstaltungen stattfinden, angebracht werden, und zwar bis zu einem Zeitraum von 
zwei Wochen vor bis längstens eine Woche nach dem angekündigten Ereignis, 

b) amtliche und im amtlichen Auftrag vorgenommene Ankündigungen, 
c) Werbungen und Ankündigungen von wahlwerbenden Gruppen (bei Wahlen, Volksabstimmungen, 

Volksbegehren und Volksbefragungen), soweit eine Bewilligungspflicht gem. § 21 (1) 6. Stmk. 
Baugesetz 1995, nicht besteht, und  zwar bis zu einem Zeitraum von 6 Wochen vor bis längstens 
zwei Wochen nach dem (letztmöglichen) Tag der Stimmenabgabe, 

d) Ankündigungen mittels nicht ortsfester Plakatständer, Transparente, Fahnen u.dgl. für die Dauer 
von längstens 2 Monaten, 

e) Werbungen und Ankündigungen auf Baustellen für die Dauer der Baustelle. 
 

A III ï § 15: SONNENSCHUTZEINRICHTUNGEN UND MARKISEN 
 

(1) Sonnenschutzeinrichtungen und Markisen dürfen grundsätzlich das überlieferte Erscheinungsbild 
nicht beeinträchtigen. 

(2) Markisen dürfen nur in Ausnahmefällen bei Schaufenstern von Geschäften im Erdgeschoss angeord-
net werden, wenn eine Beeinträchtigung von Waren und Ausstellungsgegenständen durch Beson-
nung nachweisbar ist. 

(3) Markisen dürfen nicht über mehrere Schaufenster eines Geschäftes in einem Stück angebracht wer-
den, sondern müssen eine der Hausfassade angepasste Unterteilung haben. Demnach ist die Breite 
von Markisen so festzulegen, dass die vertikale Gliederung der Fassade klar erkennbar bleibt und 
dürfen Fassadengliederungen durch Markisenpakete bzw. -konstruktionen nicht verunklart, verdeckt 
oder unterbrochen werden. 

(4) Korbmarkisen dürfen nur bei Öffnungen mit Rundbögen ausgeführt werden. 
(5) Markisen dürfen nicht aus grellfarbigen oder glänzenden Materialien hergestellt werden und können 

einfarbig oder gestreift, abgestimmt auf die Farbgebung des Objektes und die Umgebung, ausgeführt 
werden. Metallgestänge müssen eine zurückhaltende Farbgebung erhalten. 

(6) Markisen dürfen keine Werbeaufschriften tragen. Die Anbringung von Firmenbezeichnungen ist je-
doch zulässig. 

(7) Außen vor den Fenstern über dem Erdgeschoss angeordnete Sonnenschutzeinrichtungen sind 
grundsätzlich nicht gestattet, ausgenommen Fensterbalken und eingeputzte Rollos aus Holz, sofern 
sie als Gestaltungselemente des Bestandes anzusehen sind. 

(8) Müssen Markisen verwendet werden, sind solchen der Vorzug gegenüber neuen Konstruktionen zu 
geben, die in ihrem äußeren Erscheinungsbild in überlieferten Dokumentationen bereits in Verwen-
dung waren  
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A III ï § 16: SONNENKOLLEKTOREN, SATELLITENSPIEGEL, MOBILFUNKANLAGEN, FERNSEH- 
UND  RUNDFUNKANTENNEN,  PHOTOVOLTAIKANLAGEN 
 

(1) Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen und sonstige solartechnische Anlagen können bei entspre-
chender Gestaltung und Einbindung in die Dachlandschaft angeordnet werden, wenn sie von öffentli-
chen Verkehrsflächen, markant einsehbaren Dachflächen und von höher gelegenen Standorten 
(Sichtbeziehungen) nicht gesehen werden. Vorrangig für die Anbringung solcher Anlagen sind Ne-
bengebäude zu wählen. 

(2) Satellitenspiegel, Fernseh- und Rundfunkanlagen dürfen an den Außenseiten von Gebäuden (Dä-
chern und Fassaden) nur dann angebracht werden, wenn dadurch das äußere Erscheinungsbild des 
Baues nicht beeinträchtigt wird und wenn durch sie die von öffentlichen Verkehrsflächen und von hö-
her gelegenen Standorten (Sichtbeziehungen) aus einsehbare überlieferte Dachlandschaft nicht be-
einträchtigt wird. Generell dürfen je Objekt nur eine Fernseh- und Rundfunkantenne und ein Satelli-
tenspiegel angebracht werden. Diese müssen farblich an die sie umgebenden Bauteile angeglichen 
werden. 

(3) Mobilfunkanlagen (auch Handymasten) dürfen nur für Funkanlagen, die im überwiegenden öffentli-
chen Interesse zu Zwecken des Hilfs-, Rettungs- und Katastrophenhilfsdienstes, der Feuerwehr und 
des Zivilschutzes sowie zu Zwecken der Landesverteidigung und der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung erforderlich sind und betrieben werden, errichtet werden. Sie sind im Ortsbildschutzgebiet so 
anzuordnen, dass das äußere Erscheinungsbild der Gebäude, die Dachlandschaft und Gesamtan-
sichten des Ortsbildes nicht beeinträchtigt werden. Demnach ist ein Aufstellen von Mobilfunkanlagen 
und Antennenanlagen nahezu nur im Inneren von Gebäuden (Kirchen, Türme, Dachräume u.dgl.) 
möglich. 

(4) Sonstige Mobilfunkanlagen, für Zwecke, die nicht in Punkt vor beschrieben, sind im Ortsbildschutzge-
biet nicht gestattet. 

 
 

A III ï § 17: GRÜNRAUM, FREIFLÄCHEN UND PARKPLÄTZE 
 

(1) Bäume, Strauchgruppen und Parkflächen, die den Charakter von Straßenräumen prägen, müssen 
erhalten bleiben und ergänzt werden. Eine Rodung ist nur gestattet, wenn ein nachweisbar öffentli-
ches Interesse für diese gegeben ist. 

(2) Bestehende Grünanlagen auf privaten Flächen sind, so ferne sie auf das Ortsbild von Einfluss sind, 
zu pflegen und zu erhalten. Veränderungen und Neuanlagen haben sich in das Ortsbild einzufügen. 

(3) Behälter mit Blumen und Pflanzen dürfen vor Geschäften und Lokalen aufgestellt werden, wenn sie 
das Straßenbild nicht beeinträchtigen. Sie dürfen nicht ortsfest sein und müssen für die Zeit der Win-
terperiode bzw. zu bestimmten Anlässen (Straßenreinigung, besondere Veranstaltungen) auf Anwei-
sung des Stadtamtes entfernt werden. Die Topfformen (Behälter für Topfpflanzen) müssen aus Ton 
(glasiert oder natur), Holz (siehe Planungsbeispiele) oder aus Sichtbeton (farbig oder natur; kein 
Waschbeton) ausgeführt werden. 

(4) Für die Freiflächengestaltung bei Bauvorhaben, bei denen ein öffentliches Interesse durch Einblicke, 
Vorgarten- und Vorplatzgestaltung sowie Parkplatzgestaltung u.dgl. bestehen kann, ist der Baubehör-
de ein Außenanlagenplan zur Begutachtung und Genehmigung vorzulegen. Dabei ist zu beachten, 
dass befestigte Freiflächen auf ein Minimum zu reduzieren sind und dass vorwiegend Materialien 
verwendet werden, die eine hohe Qualität, Langlebigkeit (z.B. Natursteine) und einen möglichst offe-
nen Fugenanteil aufweisen. 

(5) Parkplätze am öffentlichen Gut müssen nach Möglichkeit eine andere Oberfläche als die Fahrbahnen 
und Fahrstraßen aufweisen. Dabei ist zu beachten, dass vorwiegend Materialien verwendet werden, 
die eine hohe Qualität, Langlebigkeit (z.B. Natursteine) und einen möglichst offenen Fugenanteil auf-
weisen. 

(6) Als Mindesterfordernis für eine Begrünung im öffentlichen Raum ï z.B. für das Begrünen und die Be-
schattung von Pkw-Stellplätzen u.dgl. - wird die Pflanzung von einem Laubbaum je 5 Stellplätzen 
festgelegt. Im Zuge der Bauverfahren können von der Stadtgemeinde weitere erforderliche Bepflan-
zungsmaßnahmen festgelegt werden. 

 
 

AIII ï § 18: HÖFE UND DURCHGÄNGE 

(1) Höfe und Durchgänge sind, soweit sie auf die Baustruktur von Bedeutung sind, zu erhalten. 
(2) Private Höfe sind nach Möglichkeit öffentlich zugänglich zu machen. 
(3) Soweit die mit den Portalen zusammenhängenden Durchgänge zur Hofseite der Bauwerke auf das 

Erscheinungsbild einen Einfluss haben bzw. dann, wenn ihre Erhaltung im öffentlichen Interesse der 
Stadtgemeinde Deutschlandsberg liegt, dürfen solche Durchgänge nicht blockiert sondern müssen 
freigehalten werden. 
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Bilder 17, 18, 19 und 20: gute Beispiele von Einfriedungen zum Straßenraum in der historischen Altstadt 

 
 

A III ï § 19: EINFRIEDUNGEN UND LEBENDE ZÄUNE 
 

(1) Einfriedungen ï dazu zählen Einfriedungen von Grundstücken zum Straßenraum oder zu Nachbar-
grundstücken, nicht jedoch Einfriedungen bei Gastgärten, diese sind in § 20 geregelt - müssen so 
ausgeführt werden, dass sie der Eigenart der bestehenden Einfriedungen in der Schutzzone ĂHistori-
sche Altstadtñ entsprechen. Dabei ist grundsätzlich zwischen Einfriedungen im innerstädtischen Be-
reich (dichte, geschlossene Bebauung) und in den Übergängen zu den angrenzenden bzw. übergrei-
fenden Schutzbereichen (Gärten, Vorgärten, geschlossenen bis offene Wohnbebauung) zu unter-
scheiden. 

(2) Im städtischen Bereich sind oft Mauern lebenden Zäunen vorzuziehen. Kombinationen von Mauern 
und lebenden Zäunen sind jedoch gestattet. 

(3) Freistehende Mauern müssen eine vertikale Gliederung in Abständen von möglichst etwa 3,00 m 
erhalten. Einfriedungsmauern müssen darüber hinaus mit einem immergrünen Kletterbewuchs aus-
gestattet werden. 

(4) Im Übergangsbereich der Schutzzone ĂHistorische Altstadtñ zur angrenzenden Schutzzone sind durch-
sichtige Einfriedungen geschlossenen bzw. blickdichten Einfriedungen vorzuziehen (Maschendraht in 
grüner Ausführung, klassische Holzlattenzäune, Holzzäune kombiniert mit Mauerpfeilern u.dgl.). 

(5) Vollflächige Einfriedungen in Form von Blechverkleidungen oder in Materialien, die eine blendende 
Oberflächenwirkung ergeben, sind nicht gestattet. 

(6) Lebende Zäune sind mit heimischen Gewächsen zu bilden (z.B. Hainbuche, Liguster, Efeu auf Rank-
gerüsten u.dgl.). 

(7) Thujen dürfen für neuanzulegende lebende Zäune nicht verwendet werden. 
(8) Da es sich bei Einfriedungen in dieser Schutzzone um Vorhaben handelt, die wegen ihrer Beschaf-

fenheit geeignet sind, die öffentlichen Interessen zu berühren, sind sie im Anlassfall im Sinne des 
Steiermärkischen Baugesetzes 1995 i.d.g.F. als bewilligungspflichtige Vorhaben anzusehen. Den ein-
zureichenden Unterlagen sind neben den üblichen zur Beurteilung geforderten Unterlagen Detail-
zeichnungen hinzuzufügen, die eine detaillierte Beurteilung in folgender Hinsicht ermöglichen: 
a) Verwendete Materialien und Konstruktionsformen (im Kontext mit angrenzenden Einfriedungen) 
b) Charakter der Einfriedung und Stellung zum öffentlichen Raum 
c) Höhe, Massivität, Gliederung, Rhythmus und Transparenz der Einfriedung 
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Bilder 21, 22 und 23: gute Beispiele von Topfpflanzen, Gastgartenmöblierungen und Eingrenzungen zum 
Straßenraum in der historischen Altstadt 

 

A III ï § 20: GASTGARTENMÖBLIERUNGEN UND EINRICHTUNGEN 
 

(1) Gastgartenmöblierungen und Einrichtungen müssen so ausgeführt und gestaltet werden, dass durch 
ihre Form, Größe, Farbe, Material oder die Art der Situierung das Gesamterscheinungsbild eines Plat-
zes, eines Straßenzuges und von Gebäuden nicht gestört wird. Demnach müssen sie sich ins Ortsbild 
einfügen und gegenüber Fassaden, Plätzen und Straßenzügen proportional unterordnen. 

(2) Gastgärten dürfen nur dort geschaffen und eingerichtet werden, wo sie sowohl den ruhenden als auch 
den fließenden Verkehr nicht beeinträchtigen. 

(3) Fix montierte, nicht demontable Einrichtungen am öffentlichen Gut - mit Ausnahme der Einrichtungen 
der Stadtgemeinde Deutschlandsberg - sind grundsätzlich nicht gestattet. 

(4) Das Aufstellen von großflächigen Sonnen- und Regenschirmen, Stahlrohrgestellen mit Plexiglasdächern, 
Kunststoffüberdachungen oder Riesenmarkisen, welche ein Grundmaß von 4,00 m x 4,00 m überschrei-
ten ist nicht gestattet. Ausnahmen können hier Schirmkonstruktionen bilden, die durch ein auffallendes 
Design bestechen und sich dennoch dem Gesamterscheinungsbild des Straßenbildes oder eines Plat-
zes unterordnen. 

(5) Die Errichtung von Gastgärten auf Plätzen, Gehwegen und Straßenbereichen ist unter Einhaltung vor 
angeführter Punkte und unter nachstehenden Bedingungen gestattet: 
a) Die Schirmüberdachungen dürfen ein Projektionsmaß von 4,00 m x 4,00 m oder einen Durchmesser 

von 4,00 m nicht überschreiten. Ausnahmen sind im Abs. 4 geregelt; 
b) Schirme müssen einfarbig gehalten werden. Bevorzugt werden Leinenschirme, beschichtet oder na-

tur oder in nicht grellen Farbtönen; 
c) Es dürfen bei ein- und demselben Gastgarten keine verschiedenen Schirme aufgestellt werden; 
d) Schirme können von Gastgarten zu Gastgarten unterschiedliche Farben und Größen aufweisen. 
e) Die Aufschriften (Werbeaufschriften) an den Schirmlamellen dürfen eine Buchstabenhöhe von 15 

cm nicht überschreiten; 
f) Gastgärten dürfen nur dort eingegrenzt werden, wo es die Verkehrssicherheit erfordert. Das Aufstel-

len von Topfpflanzen als Beitrag zur Grünraumgestaltung ist jedoch erlaubt; 
g) Gastgärten dürfen ï dort wo es die Verkehrssicherheit erfordert - nicht zur Gänze eingezäunt son-

dern müssen Unterteilungen in Form von Abstufungen oder Unterbrechungen, welche z.B. mit Topf-
pflanzen ergänzt werden können, aufweisen; 

h) Einzäunungen zum Straßenraum ï sofern sie erforderlich sind - müssen als möglichst zarte Konstruk-
tionen (z.B. Stahl) in Kombinationen mit Topfpflanzen (siehe auch Punkt vor) - ausgeführt werden; 

i) So genannte ĂJªgerzªuneñ und ªhnliche Einfriedungen sind im stªdtischen Bereich als Einfriedung 
nicht zulässig; 

j) Es dürfen keine Werbeeinrichtungen in Form von Plakatständer, Getränkeständer u.dgl. im Bereich 
des Gastgartens aufgestellt werden; 

k) Gastgärten dürfen, falls die öffentliche Beleuchtung nicht ausreichend ist, nur am Tisch selbst be-
leuchtet werden (keine Scheinwerfer, welche den Gastgarten ausleuchten, sondern Tischkerzen, 
Lampen u.dgl.); 

l) Gastgärten dürfen nur mit Topfpflanzen gestaltet werden (keine Pflanzen, die mit dem Erdreich eine 
direkte Verbindung aufweisen; 

m) Die Topfpflanzen müssen aus verschieden blühenden Laubhölzern bestehen (keine Nadelhölzer). 
n) Topfpflanzen in ein und demselben Gastgarten müssen in einheitlichen Topfformen eingepflanzt 

werden; 
o) Die Topfformen (Behälter für Topfpflanzen) müssen aus Ton (glasiert oder natur), Holz (siehe Pla-

nungsbeispiele) oder Sicht- oder Waschbeton (farbig oder natur; kein Waschbeton) ausgeführt werden; 
p) Der Gastgarten darf nicht durch unterschiedlichste Elemente in Erscheinung treten, sondern muss 

ein einheitliches Gesamtbild ergeben. 
(6) Als Gastgartenböden sind Teppiche aller Art oder Kunstrasen nicht gestattet. 
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ORTSBILDKONZEPT DEUTSCHLANDSBERG 
 

ABSCHNITT  III ï EIGENE MASSNAHMEN ZUR KÜNFTIGEN GESTALTUNG  DES SCHUTZGEBIETES   

II.  TEIL, SCHUTZZONE  STADTRAUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            SCHUTZZONE 

                   ĂSTADTRAUMñ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 24: Abgrenzung der Schutzzone ñStadtraumò (Teil II) - Ausschnitt aus dem Verordnungsplan 
Rot dargestellt, die Schutzzone ñHistorische Altstadtò (siehe Teil I), Blau dargestellt die Schutzzone ñStadtraumò 

 

II. TEIL ï SCHUTZZONE STADTRAUM 

Vorbemerkung: 
Als rªumlicher ¦bergang von der Schutzzone ĂHistorische Altstadtñ zur Schutzzone ĂLandschaftsraumñ wird 
die Schutzzone ĂStadtraumñ in diesem Abschnitt gesondert behandelt. Sie beinhaltet neben städtisch-dichten 
Bebauungen in den angrenzenden Bereichen zur Schutzzone ĂHistorische Altstadtñ, die denkmalgeschützte 
Liegenschaft ĂSchloss Feilhofenñ, den Bereich um die Villenstraße mit sehr schönen Villen, die in Parkland-
schaften eingebunden sind, und im Süden den Uferweg als einen Teilbereich des südlichen Abschlusses des 
Schutzgebietes entlang der Laßnitz, der wiederum vorwiegend mit Einfamilienhäusern bebaut ist. 
 

Abgrenzung (siehe Bild 24): 
Die Schutzzone ĂStadtraumñ grenzt nördlich und westlich an die Schutzzone ĂHistorische Altstadtñ an. Den 
östlichen Abschluss bildet die Fabrikstraße, (diese ist auch die östliche Grenze des Schutzgebietes) bis zur 
Einmündung in die Wildbacherstraße, wo die denkmalgeschützte Liegenschaft Schloss Feilhofen kleinräumig 
umfasst wird und setzt sich nördlich davon und südlich der Praunegger Alle in Richtung Westen bis zur Vil-
lenstraße fort. Von hier verläuft die Schutzzone der Villenstraße entlang in Richtung Süden bis zur Einmün-
dung des Schlossweges, diesen in Richtung Westen entlang bis auf die Höhe der Schießstattgasse und von 
hier wieder in Richtung Süden bis auf die Höhe der Schillerstraße. Ab diesem Schnittpunkt der beiden Stra-
ßen Schießstattgasse und Schillerstraße verläuft diese Schutzzone parallel zum Doktor-Hans-Klöpfer-Weg in 
Richtung Südwesten und umfasst die dort bestehende Bebauung bis zum Kreuzungsbereich mit der Glas-
hüttenstraße im Bereich des Bahnüberganges. Von hier führt die Schutzzone weiter in Richtung Süden bis 
zur südlichen Grenze des Schutzgebietes und verläuft dieser und dem Uferweg entlang bis zur Fürstin-
Henrietten-StraÇe, wo die Schutzzone ĂHistorische Altstadtñ beginnt. Der weitere Grenzverlauf der Schutzzo-
ne ĂStadtraumñ f¿hrt entlang der westlichen und nºrdlichen Grenze der Schutzzone ĂHistorische Altstadtñ bis 
zur Fabrikstraße im Osten. 
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Bilder 25, 26 und 27: Sch¿tzenswerte Bauten in der VillenstraÇe und WildbacherstraÇe in der Schutzzone ĂStadtraumñ 

 
 

A IIIï § 21: BAUKÖRPER UND FASSADEN 
 

(1) Grundsätzlich sind alle Bauten nach Maßgabe ihrer Schutzwürdigkeit zu erhalten, zu sanieren und 
adaptieren. 

(2) Fassaden sind grundsätzlich in ihrem baulichen Erscheinungsbild zu erhalten oder im Falle einer Ver-
änderung oder Erneuerung in der Form zu gestalten, die der Gebäudecharakteristik entspricht. Auch 
müssen bei Um- und Zubauten die wesentlichsten Merkmale der schützenswerten Fassaden erhalten 
bleiben.  

(3) Alle Baukörper, die im Zuge von Um-, Zu- und Neubaumaßnahmen errichtet werden, müssen sich in 
Maßstab und mit ihren Proportionen dem bestehenden Gebietscharakter angleichen, das heißt, die 
wesentlichsten Merkmale der schützenswerten Nachbargebäude bzw. der Bauten der Nachbarschaft 
übernehmen (Proportionen, Dachformen, Dachneigungen, Dachdeckungen, Gliederungen u.dgl.) und 
diese in einer zeitgemäßen und zeitlosen Formensprache unter Bedachtnahme der Brauchbarkeit und 
Wiederverwendbarkeit der Baumaterialien interpretieren. Dies gilt, sofern der Gebietscharakter dem 
Ortsbild entspricht und nicht bereits durch Fehlentwicklungen der Vergangenheit entstellt ist. Beste-
hende Abweichungen von den Bestimmungen dieses Konzepts (Fehlentwicklungen) werden nicht als 
Teil des jeweiligen Gebietscharakters akzeptiert. 

(4) Neu-, Zu- und Umbauten in Innen- und Hinterhöfen müssen sich in ihren Proportionen den Hauptge-
bäuden entlang der Straßenzüge unterordnen. 

(5) Im Zuge von vorgesehenen wärmetechnischen Sanierungen von historisch bedeutenden oder das 
Ortsbild prägenden Bauten gelten die Richtlinien des Bundesdenkmalamtes in der jeweils gültigen 
Fassung (ĂEnergieeffizienz am Baudenkmalñ, Fassung vom 17. Mªrz 2011). 

(6) Der Verputz der Fassade muss dem Charakter des jeweiligen Bauwerkes entsprechen und muss 
überdies in einer für das Ortsbild charakteristischen Art erfolgen. 

(7) Die Fassadenflächen sind so zu färben, dass eine Ensemblewirkung nicht beeinträchtigt wird und die 
Straßenzüge und Plätze ein stimmiges Gesamtbild ergeben. 

(8) Es dürfen an den Fassaden keine Farben und sonstigen Materialien verwendet werden, die eine glän-
zende Oberflächenwirkung ergeben. 

(9) Die Färbung der Fassaden ist im Einvernehmen mit der Baubehörde und/oder dem Ortsbildsachver-
ständigen festzulegen. 

(10) Bei historisch oder für das Ortsbild bedeutenden Bauten ist nach Aufforderung durch die Baubehörde 
ein Färbelungsplan zu erstellen und ist dieser Plan entsprechend § 23, Ziffer (1), Punkt 5 Steiermärki-
sches Baugesetz 1995 i.d.g.F. so auszuführen, dass eine Beurteilung aus der Sicht des Straßen-, 
Orts- und Landschaftsschutzes möglich ist. 

(11) Anstriche von Dachrinnen und Ablaufrohren, die nicht aus Kupfer bestehen, dürfen nur in einer Farbe 
erfolgen, die sich in die Färbung der Fassade des Hauses und in jene der Nachbargebäude einfügt. 

(12) Verkleidungen und Fassaden aus Holz sind nur mit entsprechender Oberflächenbehandlung und 
Farbgebung bei untergeordneten Bauten und Bauteilen zulässig, sofern eine Verkleidung oder Ver-
schalung nicht der Gebäudecharakteristik oder dem jeweiligen Ortsteil entspricht. 

(13) Fassaden in den Erdgeschossbereichen bei Geschäftsbauten müssen so gestaltet werden, dass Por-
tale, Schaufenster und sonstige Öffnungen im Ausmaß ihrer Öffnungen die tragende Funktion der 
Außenmauern und des aufgehenden Mauerwerks klar erkennen lassen. 

(14) Bei Um- und Zubauten in Erdgeschossbereichen ist auch der Einbau oder das Vorsetzen von verglas-
ten Bauteilen und Fassadenelementen als Metall-Glaskonstruktionen zulässig, wenn dahinter die tra-
gende Funktion der Außenmauern und des aufgehenden Mauerwerks klar erkennbar bleiben. 

(15) Nicht zulässig sind: Vorgehängte Fassaden mit Stoff-, bzw. Textilbespannungen, Netzen, Gittern, 
Wellblechen u.dgl., verflieste Fassaden oder die Verwendung solcher Materialien, die durch ihren Al-
terungsprozess unansehnlich werden 
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A III ï § 22: DACHLANDSCHAFT 
 

Vorbemerkung: 
Die Dachlandschaft des Ortsbildschutzgebietes von Deutschlandsberg wird von vielen Aussichtspunkten 
sichtbar. Hervorzuheben sind hier vor allem die vielen Aussichtsbereiche der Burg Deutschlandsberg, die 
Höhenlagen der Buchenschenken und Wanderwege entlang des Schlossweges aber auch Sichtbezie-
hungen zur Stadt aus südwestlichen und südlichen Richtungen. Das vorherrschende Deckungsmaterial ist 
nahezu in allen Bereichen des Schutzgebietes von Deutschlandsberg das Ziegelmaterial und hier wieder 
der Ziegel in Biberschwanzform. Die vorherrschenden Dachfarben sind in dieser Schutzzone geringfügig 
durchmischt, wobei nach dem Ortsbildkonzept den bereits vorherrschenden Farbtönen rot, rotbraun bis 
rotgrau der Vorzug gegenüber grauen Farbtönen zu geben ist. ¹) 
 

(1) Dachlandschaften, einzelne Dächer und Teile von Dächern sind unter Bedachtnahme auf das überlie-
ferte Erscheinungsbild zu gestalten und in ihrer charakteristischen Dachform, Dachdeckung und Nei-
gung zu erhalten. Das überlieferte Erscheinungsbild umfasst insbesondere die Dachform, Öffnungen 
in Dachflächen und die Dachdeckung. Als überlieferte Erscheinungsbilder gelten Sattel,- Walm- und 
sogenannte Krüppelwalmdächer mit Dachneigungen um 45°, gedeckt mit kleinformatigen, roten oder 
rotbraunen Tondachziegeln, wobei an städtebaulich markanten Punkten wie Straßenkreuzungen auch 
Sonderformen von Steildächern zu finden und somit auch bei Neubauten zulässig sind.  

(2) Hauptdachflächen von Neubauten müssen mit steilen Dächern gedeckt werden und muss die Dachkon-
struktion - vor allem bei Geschosswohnbauten in den an die Schutzzone ĂHistorische Altstadtñ angren-
zenden Bereichen - einen harmonischen Übergang zur Fassade aufweisen (Dachgesimseaufbau). 

(3) In begründeten Ausnahmefällen können auch andere Dachneigungen zugelassen werden, wenn 
dadurch das äußere Erscheinungsbild der Schutzzone unter Einbeziehung der Sichtbeziehungen nicht 
gefährdet bzw. gestört wird. 

(4) Jene Planungsgebiete, in denen bereits unterschiedliche Dachformen vorhanden sind, gelten im Sinne 
des Ortsbildkonzeptes als Ăortsplanerische Sanierungsgebiete mit Fehlentwicklungenñ, denen im Zuge 
von Neu-, Zu- und Umbauplanungen entgegengesteuert werden muss. Demnach ist vor dem Beginn der 
Planung die Dachform eines Gebäudes in jeden Fall im Hinblick auf die städtebaulich gewünschte Ent-
wicklung der Schutzzone mit der Baubehörde und/oder dem Ortsbildsachverständigen festzulegen. 

(5) Für die Eindeckung der Hauptdachflächen bei Gebäuden mit steilen Dächern müssen kleinformatige 
Dachziegel (Bieberschwanzziegel, Wiener Taschen u.dgl.) verwendet werden und dürfen Dachziege-
limitationen aus Aluminium, sonstigen Blechen, Dachdeckungsmaterialien mit Blendwirkung oder As-
bestzement nicht verwendet werden. 

(6) Blechdächer dürfen nur in begründeten Ausnahmefällen errichtet werden und müssen ï z.B. wenn die 
Dachneigung Tondachziegeldeckungen nicht zulässt - mit Kupferblech oder Blechen mit Kupferfarb-
anstrichen oder Kupferfarbbeschichtungen in schmalen Blechbahnen gedeckt werden. Auch vorbewit-
tertes Zinkblech ist zulässig. 

(7) Flachdächer und Flachdachausbildungen als Hauptdachflächen sind nur in begründeten Ausnahmefäl-
len ï jedoch nicht zwischen Gebäuden, die dem Straßenraum zugewandt und mit steilen Dächern ge-
deckt sind - erlaubt und müssen ï wenn diese Ausnahmefälle zutreffen ï als Dachterrasse nutzbar sein 
und mit begrünten Dächern ausgeführt werden. Die Begrünung des Daches ist dauernd zu pflegen und 
zu erhalten (siehe auch Abs. 14). ¹) 

(8) Verblechungen von Ortgängen, Dachsäumen u.dgl. müssen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 
(9) Öffnungen in Dachflächen wie Dachgauben, Dachflächenfenster, eingeschnittene Dachterrassen 

u.dgl. sind nur dann zulässig, wenn durch sie die von öffentlichen Verkehrsflächen aus einsehbare 
überlieferte Dachlandschaft unter Einbeziehung der Sichtbeziehungen nicht beeinträchtigt wird. Dies 
gilt für bisher geschlossene Dachflächen, für zusätzliche Öffnungen in Dachflächen mit bereits vor-
handenen Öffnungen sowie für den Ersatz bestehender Öffnungselemente. 

(10) In jedem Fall haben sich Öffnungen in Dachflächen wie Dachgauben, Dachflächenfenster, einge-
schnittene Dachterrassen oder Dachaufbauten u.dgl. in Form, Material und Dimensionierung dem 
Hauptdachkörper unterzuordnen und sind dem Umgebungscharakter anzugleichen. 

(11) Gauben sind - unter Beachtung des Verordnungspunktes vor - in jener Form möglich, die im überwie-
genden Maß im jeweiligen Straßenzug oder Ortsteil vorherrschend sind:  
a) Generell gilt, dass unterhalb, oberhalb und neben den Gauben ein ausreichend breiter, ungestör-

ter Dachstreifen verbleibt, der noch mit dem Hauptdeckungsmaterial eingedeckt werden kann. 
b) Beim Einbau von Gauben gilt, dass wenigstens 2/3 der Dachfläche mit einem einheitlichen, durchgehen-

den und dem Ortsbildkonzept entsprechenden Dachdeckungsmaterial eingedeckt bleiben müssen. 
c) Gauben, als lang gezogene Schleppgauben sind bei Dächern über 30 Grad Dachneigung möglich 

und sind auf jenes Maß zu reduzieren, dass der Abstand zwischen den Gauben deutlich größer ist 
als die Gaubenbreite. Für langgezogene Gauben müssen gesondert zum jeweiligen Bewilligungs-
verfahren, Detailpläne der Baubehörde zur Begutachtung und Genehmigung vorgelegt werden, 

d) Stehende, einzelne Gauben mit Sattel- oder Walmdach müssen sich der Hauptdachfläche unter-
ordnen und muss die Anordnung der Gauben in der Dachfläche in Bezug zur darunterliegenden 
Fensterachse stehen. 
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(12) Nicht erlaubt sind: 

a) Flachdächer für Hauptdachflächen zwischen Gebäuden, die dem Straßenraum zugewandt und 
mit steilen Dächern gedeckt sind (dies gilt f¿r die an die Schutzzone ĂHistorische Altstadtñ an-
grenzenden Gebäude); 

b) Flachdächer für Hauptdachflächen in Ortsteilen, deren Gebäude vorwiegend mit steilen Dächern 
gedeckt sind und wenn der Nachweis nicht erbracht werden kann, dass das Flachdach als eine 
nutzbare Dachterrasse Verwendung findet, die z.B. wiederum eine Pergolakonstruktion erhält. 

c) Flachdächer für Hauptdachflächen in Straßenzügen, die durch Bauten mit steilen Dächern ge-
deckt geprägt sind; 

d) Versetzte Dachformen und Pultdachformen für Hauptdächer. Dazu zählen insbesondere höhen-
gestaffelt versetzte, jedoch zueinander orientierte Pultdächer (abgesetztes Satteldach). 

e) Dachdeckungsmaterialien, die eine glänzende oder blendende Oberflächenwirkung erzeugen;¹) 
f) Dachdeckungsmaterialien mit einer zur Falllinie asymmetrischen Elementform wie z.B. französi-

sche Rhombus-Deckung bei Asbestzement (dies gilt für die an die Schutzzone ĂHistorische Alt-
stadtñ angrenzenden Gebäude) ; 

g) Dachflächenfenster mit unterschiedlichen Formaten innerhalb einer Dachfläche; 
h) Dachfenster in mehr als zwei Ebenen; 
i) Farben von Dachdeckungsmaterialien, die nicht dem Gebietscharakter entsprechen (z.B. Blau, 

Gelb u.dgl.). 
 
 
 
 

Erläuterungen und Argumente zu Dachdeckungsmaterialien: 

1): Das Ziegeldach  stellt wohl die früheste Form eines Kunststeindaches dar. Es müssen zwei Arten 
von Ziegeln unterschieden werden: Unglasierte und glasierte Ziegel. Letztere haben eine recht be-
ständige Oberfläche; sie glänzen aber bei entsprechendem Sonnenstand extrem, besitzen nicht die 
Fähigkeit zu altern, wirken vielfach störend und bedürfen in jedem Fall daher einer Sonderbewilligung 
durch die Baubehörde und/oder den Ortsbildsachverständigen. Ein weiterer Mangel der glasierten 
Ziegel liegt an ihrer Wasserundurchlässigkeit, welche die Ableitung von Kondensfeuchtigkeit von in-
nen nach außen erschwert und so die haustechnische Qualität des Ziegels stark beeinträchtigt. 
Unglasierte Ziegel sind ein ideales Deckungsmaterial, wenn man sie in guter Qualität erhält. Dank ih-
rer Saugfähigkeit sind sie in der Lage, einen maximalen Klimaausgleich zu bewirken. In der Nacht 
durch Abkühlung entstehendes Kondenswasser an der Innenseite der Dachfläche wird durch den 
Ziegel nach außen abgegeben. Die kleinen Unregelmäßigkeiten des Ziegels und die Fugen der De-
ckung garantieren außerdem einen ständigen Luftaustausch zwischen innen und außen.  
Die häufigste Ziegelform im Schutzgebiet ist immer noch der Biberschwanz. In den besonders wert-
vollen Innenstadtbereichen, vor allem innerhalb der historischen Altstadt, muss auf das Hauptde-
ckungsmaterial der Biberschwanzziegeldeckung bestanden werden. 
Strangfalzziegel und Dachpfannen, die beginnend mit dem 19. Jahrhundert hin und wieder an Stelle 
der Biberschwänze verwendet wurden, haben sich, da sie etwa das gleiche Alterungsverhalten zei-
gen, meist gut eingefügt und können als Alternative zu den Biberschwanzziegeln verwendet werden. 
Das Argument, dass für gewisse Dachstühle eine Ziegeldeckung zu schwer sei und daher leichtere 
Materialien gewählt werden müssten, ist meist nicht zutreffend. Die statische Sicherheit für Wind- und 
Schneelasten beträgt ein Vielfaches der Gewichtsunterschiede der verschiedenen Eindeckungsmate-
rialien. Wenn ein Dachstuhl den Ziegel schon nicht mehr tragen kann, ist er auszutauschen. 
Hinzuweisen ist auch darauf, dass ein sanierungsbedürftiges Ziegeldach in der Regel nicht vollständig 
erneuert werden muss, sondern durch die bewªhrte Technik des Ă¦berklaubensñ Instand gesetzt wer-
den kann, die billiger kommt und zugleich zu einer lebendigen Dachfläche führt. Ausserdem haben al-
te intakte Ziegel eine hohe Lebenserwartung. Dachziegel können viele hundert Jahre alt werden, was 
erst jüngst Datierungen von Ziegeln in der Grazer Dachlandschaft ergeben haben. Die ältesten Ziegel 
waren ca. 600 Jahre alt und stammten oft noch aus der Errichtungszeit der jeweiligen Bauten. 

Betondachsteine: Dachdeckungsmaterialien aus Beton haben zwar ein recht hohes Eigengewicht; 
dieses Mehrgewicht schafft aber, wie bereits bei der Behandlung der Ziegeldeckung ausgeführt, meist 
keine statischen Probleme. Das Material hat bei entsprechender Verarbeitung eine relativ hohe Le-
bensdauer, die Decke der Platten ist mit jener von herkömmlichen Ziegeln vergleichbar. Die üblichen 
großformatigeren Betonfalzformen dürfen nur dort Verwendung finden, wo bereits Dächer mit derarti-
ger Deckung in der Umgebung überwiegend anzutreffen sind. Bei Grenzfällen ist dem Biberschwanz-
ziegel der Vorzug zu geben. Da die Betondachsteine seit einiger Zeit hauptsächlich mit silikatisierter 
Oberfläche angeboten werden, ist wegen der völlig anderen Alterungseigenschaften, insbesondere 
jedoch schon des Fehlens jeglicher Patina wegen dem Tonziegel der Vorzug zu geben. 
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A III ï § 23: FENSTER, TÜREN UND TORE 
 

Vorbemerkung: 
Fenster zählen einschließlich ihrer Einfassung und Rahmung sowie ihrer Bestandteile (äußere und innere 
Fensterflügel, Fenstersprossen, Glasfelder, Beschläge, Fensterläden aller Art, Rollos, Jalousien und der-
gleichen), ihrer Lage zur Fassadenebene, ihrer Konstruktion und Konstruktionsdimensionierung, ihrer 
Größe, Proportion und Teilung, ihrer Öffnungsart, ihrer Materialbeschaffenheit und Farbe zu den gestalt-
wirksamen Elementen eines Gebäudes. Von ihnen können erhebliche Wirkungen auf das Erscheinungs-
bild einer Fassade selbst und auf ein Ensemble sowie das Straßen- und Stadtbild ausgehen. ¹) 
 

(1) Fenster in bestehenden, historisch wertvollen Bauten, soweit sie für den überlieferten Bestand charakteris-
tisch sind, sind als Holzkonstruktionen auszuführen. Andere Materialien kommen nur soweit in Betracht, als 
sie jederzeit repariert, ausgetauscht bzw. in gleicher Form in Holz nachgebildet werden können. 

(2) Überlieferte Fensteröffnungen und Fensterteilungen sind zu erhalten. 
(3) Überlieferte Fensterteilungen sind auch bei Erneuerungen grundsätzlich beizubehalten. 
(4) Fenster, Fensterbalken und Rollos müssen in der für das jeweilige Schutzgebiet charakteristischen 

Art und Proportion ausgebildet werden. 
(5) Überlieferte Haustüren und Tore bei bestehenden und das Ortsbild prägenden Bauwerken sind zu 

erhalten und zu sanieren. 
(6) Haustüren und Tore sind möglichst aus Holz mit oder ohne Glasfüllung und in einfachster Art auszuführen. 
(7) Konstruktionen für Türen und Tore, die nicht aus Holz sind, sollen aus Materialien hergestellt werden, 

die durch den Alterungsprozess nicht unansehnlich werden. 
(8) Bei Neubauten müssen Fenster Unterteilungen aufweisen. Einflügelige Fenster sind nur dann gestat-

tet, wenn es sich dabei um untergeordnete Fenster handelt oder der Charakter des Gebäudes einflü-
gelige Fenster fordert. 

(9) Vorhandene Umrahmungen von bestehenden Öffnungen wie Fensterfaschen, Stuckarbeiten und Ge-
simse müssen erhalten bleiben und dürfen durch nicht transparente Bauteile nicht verdeckt werden. 

(10) Verglasungen sind in Klarglas in neutraler Farbgebung auszuführen. 
(11) Nicht gestattet ist: 

a) Die Anordnung von einflügeligen Fenstern anstelle von bestehenden zweiflügeligen Fenstern; 
b) Die Gestaltung von Fenstern, welche das äußere Erscheinungsbild verändern (die Veränderung 

der Größe und Proportion von Fenstern); 
c) Die Anbringung von Sprossen in aufgeklebter, aufgeklemmter, aufgeschraubter oder ähnlicher 

Form, bzw. von nicht unmittelbar mit der Glasfläche verbundenen oder zwischen Isolierglas-
scheiben eingefügte Sprossen, jeweils vor oder hinter Außenfenstern; 

d) Die Verwendung von verspiegeltem oder farblich getöntem Glas, sofern nicht im letzteren Fall 
der Verwendungszweck (z.B. Schulen, Museen u.dgl.) eine Ausnahme rechtfertigt; 

e) Die Anbringung von Werbungen, Beschriftungen (auch auf innenliegenden Fenstern), Bezeich-
nungen, Ankündigungen u.dgl. auf Fensterläden, Rollos, Jalousien und Glasflächen von Fenstern 
über dem Erdgeschoss; 

 

Erläuterungen: 
1): Im gesamten Schutzgebiet ĂStadtraumñ sollten ausschließlich Fenster Verwendung finden, die so 
konstruiert sind, dass sie unabhängig von einer bestimmten Firma bzw. deren Produktionsprogramm 
saniert, repariert oder in Holz nachgebaut werden können. 
Beim Einbau von industriell gefertigten Fenstern, die aus Metall oder Kunststoff bestehen, können in 
der Regel kaum Reparaturen durchgeführt werden. Die Produkte sind weitgehend Firmen abhängig, 
die meist keine Garantie dafür geben können, dass es sie immer geben wird und so ein bestimmtes 
Produkt beliebig lange lieferbar ist. 
Wenn ein bestimmter Fenstertyp nicht mehr erhältlich ist, so muss bei Notwendigkeit eines Austausches 
ein anderer Typ in die Fassade eingebaut werden. Es ist daher, will man nicht jedes Mal alle Fenster ei-
ner Fassade austauschen, nur eine Frage der Zeit, bis wann sich zwei, drei oder mehrere Fenstertypen 
innerhalb einer Fassade finden. Dies wiederum widerspricht dem Ortsbildgesetz 1977, § 3 Abs. 1, in 
dem ausdrücklich auch die Fenster und Fensterteilungen als erhaltungspflichtig angeführt sind. 
Es müssen daher - solange keine alternativen Möglichkeiten bei Materialien wie Kunststoff oder Metall 
angeboten werden - solche Fensterprofile gewählt werden, die in Holz nachgebaut werden können, d. 
h. sie müssen eine dem Holz adäquate Profilform aufweisen. 
So kann man im Bedarfsfall eine Fassade mit formentsprechenden angeglichenen Holzfenstern sanie-
ren. Dies bedeutet aber, dass die Profile nicht nur in ihrer Dimensionierung, sondern auch in der De-
tailform so ausgebildet sein müssen, dass insbesondere das Regenwasser durch Abschrägungen an 
der Oberseite und Tropfkanten an der Unterseite optimal ablaufen kann. 
Die Abschrägungen haben darüber hinaus den Vorteil, dass die Profile optisch nicht so stark wirken, 
wie rechteckige, die bei Metall- und Kunststofffenstern eher üblich sind. Abgesehen hiervon nehmen 
die abgeschrägten Profile dem Innenraum auch weniger Licht. 
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A III ï § 24: SCHAUFENSTER 
 

Vorbemerkung: 
Bei Geschäfts- und Ladenbauten, die in die Erdgeschosszonen von Bauwerken eingeplant werden, wird 
sehr oft auf das Gesamterscheinungsbild der Gebäude keine Rücksicht genommen. So wird nicht selten 
die gesamte Erdgeschossfront dieser Häuser entfernt, die Obergeschosse auf extrem dünne, zurückver-
setzte Stützen gestellt und die Außenfassade durch riesige Glasflächen ersetzt. Das Objekt wird so op-
tisch - dank heutiger technischer Möglichkeiten - seines ursprünglich massiven Unterbaues beraubt. 
Die geplanten Gestaltungsmaßnahmen dürfen daher nicht auf Kosten vorhandener baukünstlerischer 
Substanz oder der Proportionen eines Bestandes gehen. 
Vorhandene störende Ausbrüche sind im Zuge allfälliger Adaptierungsmaßnahmen nicht zu vergrößern, 
sondern nach Möglichkeit sollen Rückführungen entweder auf das historische Erscheinungsbild des be-
treffenden Objektes bzw. Ensembles angestrebt werden oder Neugestaltungen, die das ursprüngliche 
konstruktive Konzept des Objektes aufnehmen, damit formal harmonisch an den Bestand anschließen. 
Bei der Aufteilung und Größenbemessung der Schaufenster- und Portalflächen ist auf die in den betref-
fenden Fassaden maßgeblichen Proportionen Rücksicht zu nehmen. 
 

(1) Bei Zu- und Umbauten sind die Ausmaße der Öffnungen von Portalen und Schaufenstern so zu ge-
stalten, dass die tragende Funktion der Außenmauern klar erkennbar bleibt. 

(2) Konstruktionen für Schaufenster, Geschäftseingänge, Vitrinen u.dgl. müssen aus Materialien herge-
stellt werden, die durch den Alterungsprozess nicht unansehnlich werden. 

(3) Der Ausbau und die Adaptierung bzw. der Neubau von Geschäften, Portalen und Schaufenstern darf 
grundsätzlich die Höhe eines vorhandenen oder anzunehmenden Kordongesimses zwischen Erdge-
schoss und dem ersten Obergeschoss nicht nach oben hin überschreiten. 

(4) Bei mehrgeschossigen Geschäftsbauten können Ausnahmen bei der Gestaltung und Ausführung von 
Fenstern für Verkaufsbereiche in den Obergeschossen zugelassen werden, wenn dabei die vor ange-
führte Vorschriften eingehalten werden. Weitere Ausnahmen können für Bauten mit besonderer Nut-
zung (z.B. Büros, Schulen, Werkstätten etc.) gestattet werden, wenn dadurch das überlieferte Er-
scheinungsbild nicht beeinträchtigt wird. 

(5) Bei Um- und Zubauten in Erdgeschossbereichen ist der Einbau von verglasten Bauteilen und Fassa-
denelementen als Metall-Glaskonstruktionen zulässig, wenn diese sich in das überlieferte Erschei-
nungsbild einfügen. Dies bedeutet, dass z.B. der Rhythmus vorhandener Mauerpfeiler beizubehalten 
ist bzw. die Tragstruktur des Gebäudes auch hinter den Glaselementen erkennbar bleiben muss. 

(6) Die Schaufenster von leerstehenden Geschäftslokalen müssen so gestaltet werden, dass sich ihr 
Erscheinungsbild nicht nachteilig auf das äußere Erscheinungsbild der Fassade auswirkt. 

(7) Nicht gestattet ist die Abgrenzung von Portal-, Geschäfts- und Auslagenbereichen im Erdgeschoss 
gegenüber den darüber gelegenen Geschossen durch breite Bänder und Flächen aus Materialien, die 
nicht mit den restlichen Fassadenelementen harmonieren (z.B. Fliesenbeläge, scharf geschnittene 
und geschliffene Steinplatten, Textilbespannungen, Wellbleche u.dgl.), ebenso wie ungegliederte, un-
gestaltete frei auskragende, massiv wirkende Vordächer. 

 

A III ï § 25: WERBE- UND ANKÜNDIGUNGSEINRICHTUNGEN 
 

Vorbemerkung: 
Werbe- und Ankündigungseinrichtungen erfüllen notwendige urbane Funktionen. Sie sind ï unabhängig 
davon, ob sie mit Bauwerken verbunden sind oder ob sie frei stehen ï meist auf Grund ihrer mehr oder 
weniger ausgeprägten Intensität meist stark prägende Elemente des Ortsbildes. 
Für die Errichtung, Änderung oder Erweiterung von Werbe- und Ankündigungseinrichtungen (Tafeln, 
Schaukästen, sonstige Vorrichtungen und Gegenstände, an denen Werbungen und Ankündigungen an-
gebracht werden können, Bezeichnungen, Beschriftungen, Hinweise u.dgl.) kann die Baubehörde geson-
dert von sonstigen baurechtlichen Erfordernissen zusätzliche Planunterlagen anfordern, die eine Beurtei-
lung aus der Sicht des Ortsbildschutzes ermöglichen. Dies können Fotomontagen, Visualisierungen, De-
tailpläne und sonstige Darstellungen wie Gegenüberstellungen des Tag- und Nachtbildes der geplanten 
Einrichtung sein 
 

(1) Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass alle Ankündigungen (Werbungen, Bezeichnungen, Beschrif-
tungen, Hinweise) einschließlich der zu ihrer Anbringung verwendeten Einrichtungen so gestaltet wer-
den, dass sie im Erscheinungsbild des Gebäudes, des Ensembles sowie im Straßen- und Stadtbild 
durch Form, Größe, Farbe, Material oder die Art der Anbringung keine Störung, insbesondere durch 
Sichtbehinderung oder Blendung, verursachen. 

(2) Vorrangig sind individuelle, fachmännisch gestaltete Ankündigungen zu verwenden, bei denen allen-
falls auf früher gebräuchliche Symbole, Hausnamen, Handwerkszeichen u.dgl. zurückgegriffen wird. 
Bei der ausnahmsweisen Verwendung von Fertigfabrikaten (Kaffee- und Brauereisymbole, Versiche-
rungszeichen u.dgl.) müssen sich diese Werbeträger der Größe des jeweiligen Gebäudes und dem 
Erscheinungsbild eines Straßenzuges unterordnen und sind großformatige Ankündigungen nicht zu-
lässig. 
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(3) Generell dürfen Werbeaufschriften oder Werbeanlagen durch ihre Größe und Gestaltung nicht den 

Baukörper, auf dem sie aufgebracht sind, dominieren und müssen sich Werbe- und Ankündigungs-
einrichtungen in Form, Art und Größe dem Erscheinungsbild der Fassaden unterzuordnen 

(4) Eine Häufung von Werbeanlagen auf ein und demselben Gebäude, die das Fassadenbild beeinträch-
tigen können, ist unzulässig. In diesem Fall müssen die Werbeanlagen zusammengefasst werden. 

(5) Fassadenaufschriften müssen generell in Einzelbuchstaben aufgelöst werden. Dabei ist zu beachten, 
dass die Größe der Buchstaben die Höhe von allenfalls vorhandenen oder geplanten Rustikauntertei-
lungen nicht überschreitet oder dass die Höhe der Buchstaben ein entsprechendes Verhältnis zur 
verbleibenden Mauerfläche aufweist. Einzelbuchstaben auf Fassaden können aufgemalt werden, aus 
Materialien ausgefräst oder ausgeschnitten werden oder selbstleuchtende Elemente sein. 

(6) Leuchtschriften auf Fassaden sind nur dann zulässig, wenn sie aus beleuchteten Einzelbuchstaben 
(Formbuchstaben) zusammengesetzt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Größe der Buchstaben 
die Höhe von Rustikaunterteilungen nicht überschreitet oder dass die Höhe der Buchstaben ein ent-
sprechendes Verhältnis zur verbleibenden Mauerfläche aufweist. 

(7) Leuchtkästen und Werbetafeln in den Ebenen der Fassadenflächen dürfen nur dann verwendet wer-
den, wenn sie z.B. zwischen Mauerpfeilern unter dem Öffnungssturz oder im oberen Drittel von Fens-
ter-, Schaufenster- oder Portalelementen in Erdgeschossbereichen eingebaut werden. In diesem Fall 
müssen die Leuchtkästen klar hinter der Fassadenfläche liegen. 

(8) Aufschriften können auch auf durchscheinenden Plexiglasscheiben angebracht werden, wenn diese 
die entsprechenden Proportionen zur Fassade aufweisen und mit einem entsprechenden Abstand 
zum Mauerwerk montiert werden. 

(9) Im Erdgeschoss können Embleme, Logos, Schilder u.dgl. in kleineren Dimensionen auch unmittelbar 
an Mauerflächen zwischen den Öffnungen angebracht werden.  

(10) Eine allfällige Beleuchtung von Ankündigungen muss möglichst in Form einer Hintergrundbeleuchtung 
(indirekte Beleuchtung) erfolgen. 

(11) Ausleger und Steckschilder sind nur als zarte Konstruktionen unbeleuchtet, als beleuchtete Kasten-
formen oder mit angestrahlten Emblemen zulässig. 

(12) Innerhalb eines Straßenzuges darf nur ein Ausleger pro Geschäft angebracht werden. Die Größen-
verhältnisse von Ausleger und Steckschilder dürfen - bezogen auf die Größe eines Gebäudes - die 
maximalen Ausmaße H x B = 80 cm x 80 cm nicht überschreiten (z.B.: 40 x 80 cm, 70 x 30 cm, 60 x 
70 cm, Durchmesser 40 cm, Durchmesser bis maximal 80 cm usw.). 

(13) Ankündigungen und Aufschriften dürfen nur im Bereich des Erdgeschosses, unter dem Kordongesim-
se des Erdgeschosses bzw. unter der Geschosshöhe des Erdgeschosses angebracht werden. 

(14) Ausleger und Steckschilder sind auch im Bereich des 1. Obergeschosses, jedoch bis zu einer maxi-
malen Höhe der Unterkante der Fenster im 1. Obergeschoss, zulässig. 

(15) Die Anbringung von Vitrinen und Vitrinenkästen, Automaten und Schaukästen ist nur insoweit zuläs-
sig, als sie sich nach Ausmaß, Form und Anordnung sowie im Hinblick auf die architektonische Struk-
tur harmonisch in die Fassaden einfügen. Ihre Anbringung in gegliederten Mauerpfeilern oder Mauer-
pfeilern aus Natursteinen sowie in Tür- und Portalgewändern ist unzulässig. 

(16) Unzulässig ist: 
m) die Verwendung von Leuchtkästen und Leuchttafeln und von besonders grellen Farben sowie von 

frei sichtbaren Leuchtstoff- und Neonröhren; 
n) die Anbringung oder Errichtung von Ankündigungen auf Dächern, Firsten, in Vorgärten, an Haus-

giebeln, an Einfriedungen und auf, zwischen und hinter den Fenstern der Obergeschosse; 
o) die Anbringung von Ankündigungen, die eine optische Zerschneidung von Fassadenelementen 

(Säulen, Pilastern, Lisenen, Gesimsen, Portal- und Fensteröffnungen u. dgl.) sowie von Straßen-
räumen oder eine optische Verbindung architektonisch verschieden gestalteter Gebäudefronten 
verursachen. Ausgenommen davon sind vorübergehend angebrachte Fahnen- und Transpa-
rentankündigungen, die in einem unmittelbaren sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit ei-
ner Veranstaltung stehen; 

p) die Anbringung von Ankündigungen auf Fensterbalken, Rollos und Jalousien, soweit es sich nicht 
um erdgeschossige Schaufenster handelt; 

q) das Anbringen von Laufschriften oder blinkenden Schriften; 
r) das Projizieren von Ankündigungen in Form von Lichtwerbung auf Fassadenflächen; 
s) das Bekleben von Fenstern, Schaufenstern und Portalflächen außerhalb von Ausverkauf - oder Schluss-

verkaufszeiten, mit Ausnahme von Ankündigungen, für die ein öffentliches Interesse gegeben ist; 
t) die Anbringung von nicht dem Sonnenschutz dienenden Markisen (bloßen Reklameträgern); 
u) die Anbringung von Ankündigungen, die in keinem sachlichen Zusammenhang mit der Nutzung 

des Gebäudes stehen; 
v) die Anbringung von Ankündigungen marktschreierischer Art. Das sind Winkemänner, Lauflichter, 

sich drehende Werbeträger, Werbungen mit besonders grellen Farben u.dgl.; 
w) das Aufstellen von Plakatwänden. 
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A III ï § 26: ORTSFESTE WERBE- UND ANKÜNDIGUNGSEINRICHTUNGEN 
 

(1) Schaukästen, Vitrinen, Litfaßsäulen und Anschlagtafeln auf öffentlichen Flächen sind einem Gesamt-
konzept unterzuordnen und dürfen nur in einer Größe und Art errichtet werden, durch die das Ortsbild 
nicht beeinträchtigt wird. 

(2) Auf privaten Flächen ist die Aufstellung von Schaukästen, Litfaßsäulen, Stelen, Vitrinen und Anschlag-
tafeln nur zulässig, wenn diese dem öffentliche Interesse dienen und dadurch keine Störung des 
Ortsbildes bewirkt wird (z.B. durch störende Lichtquellen u.dgl.). 

(3) Die Aufstellung von Plakatwänden und beleuchteten Werbeeinrichtungen ist nicht zulässig 
(4) Bestehende störende Werbeeinrichtungen sollen beseitigt werden. 
 
 
 

A III ï § 27: ANKÜNDIGUNGSEINRICHTUNGEN UND WERBUNGEN AM ÖFFENTLICHEN GUT 
 

(1) Das Anbringen von Ankündigungen und Werbungen außerhalb von hierfür vorgesehenen genehmig-
ten Anlagen wie z.B. Litfaßsäulen, Schaukästen und dgl. sowie außerhalb von Geschäftsauslagen, 
Schaufenstern und Vitrinen ist im Ortsbildschutzgebiet nicht gestattet. 

(2) Das zur Schaustellen von Waren und sonstigen Gegenstände aller Arten ist nur gestattet, wenn eine 
entsprechende Ausnahmegenehmigung der Stadtgemeinde vorliegt, der Fußgänger-, Rad- und Kfz-
Verkehr nicht behindert oder beeinträchtigt wird und die Waren und sonstigen Gegenstände aller Ar-
ten nur während der Ladenöffnungszeiten auf den öffentlichen Flächen stehen. 

(3) Für die Konstruktion von Vitrinen ist eine leichte und transparente Form zu wählen, die in formalem 
Zusammenhang mit dem jeweiligen Hauptgeschäft steht. Durch die Aufstellung von freistehenden Vit-
rinen darf der für die Passanten zur Verfügung stehende Verkehrsraum nicht behindernd eingeengt 
werden. Die Aufstellungsplätze sind auch so zu wählen, dass eine Beeinträchtigung des Straßenver-
kehrs nicht gegeben ist. Die Aufstellungsorte müssen gegebenenfalls so gewählt werden, dass sie in 
Bezug zur bestehenden Architektur treten. 

(4) Folgende Ausnahmen für Ankündigungen und Werbungen können vorübergehend bewilligt werden, 
sofern sie keine Beeinträchtigung des Ortsbildes erwarten lassen: 
f) Ortsübliche Ankündigungen von Veranstaltungen mit überwiegend örtlicher Bedeutung (Festlich-

keiten, Vorträge, Bälle, kleinere Sportveranstaltungen, Kirchtage u.dgl.), die an Objekten, in de-
nen die Veranstaltungen stattfinden, angebracht werden, und zwar bis zu einem Zeitraum von 
zwei Wochen vor bis längstens eine Woche nach dem angekündigten Ereignis, 

g) amtliche und im amtlichen Auftrag vorgenommene Ankündigungen, 
h) Werbungen und Ankündigungen von wahlwerbenden Gruppen (bei Wahlen, Volksabstimmungen, 

Volksbegehren und Volksbefragungen), soweit eine Bewilligungspflicht gem. § 21 (1) 6. Stmk. 
Baugesetz 1995, nicht besteht, und  zwar bis zu einem Zeitraum von 6 Wochen vor bis längstens 
zwei Wochen nach dem (letztmöglichen) Tag der Stimmenabgabe, 

i) Ankündigungen mittels nicht ortsfester Plakatständer, Transparente, Fahnen u.dgl. für die Dauer 
von längstens 2 Monaten, 

j) Werbungen und Ankündigungen auf Baustellen für die Dauer der Baustelle. 
 
 
 

A III ï § 28: SONNENSCHUTZEINRICHTUNGEN UND MARKISEN 
 

(1) Sonnenschutzeinrichtungen und Markisen dürfen grundsätzlich das überlieferte Erscheinungsbild 
nicht beeinträchtigen. 

(2) Markisen dürfen nicht über mehrere Schaufenster eines Geschäftes in einem Stück angebracht wer-
den, sondern müssen eine der Hausfassade angepasste Unterteilung haben. Demnach ist die Breite 
von Markisen so festzulegen, dass die vertikale Gliederung der Fassade klar erkennbar bleibt und 
dürfen Fassadengliederungen durch Markisenpakete bzw. -konstruktionen nicht verunklart, verdeckt 
oder unterbrochen werden. 

(3) Korbmarkisen dürfen nur bei Öffnungen mit Rundbögen ausgeführt werden. 
(4) Markisen dürfen nicht aus grellfarbigen oder glänzenden Materialien hergestellt werden und können 

einfarbig oder gestreift, abgestimmt auf die Farbgebung des Objektes und die Umgebung, ausgeführt 
werden. Metallgestänge müssen eine zurückhaltende Farbgebung erhalten. 

(5) Markisen dürfen keine Werbeaufschriften tragen. Die Anbringung von Firmenbezeichnungen ist je-
doch zulässig. 
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A III ï § 29: SONNENKOLLEKTOREN,  SATELITENSPIEGEL,  MOBILFUNKANLAGEN,  FERNSEH- 
UND  RUNDFUNKANTENNEN,  PHOTOVOLTAIKANLAGEN 
 

(1) Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen und sonstige solartechnische Anlagen können bei entspre-
chender Gestaltung und Einbindung in die Dachlandschaft angeordnet werden, wenn sie von öffentli-
chen Verkehrsflächen, markant einsehbaren Dachflächen und von höher gelegenen Standorten 
(Sichtbeziehungen) nicht gesehen werden. Vorrangig für die Anbringung solcher Anlagen sind Ne-
bengebäude zu wählen. 

(2) Satellitenspiegel, Fernseh- und Rundfunkanlagen dürfen an den Außenseiten von Gebäuden (Dä-
chern und Fassaden) nur dann angebracht werden, wenn dadurch das äußere Erscheinungsbild des 
Baues nicht beeinträchtigt wird und wenn durch sie die von öffentlichen Verkehrsflächen und von hö-
her gelegenen Standorten (Sichtbeziehungen) aus einsehbare überlieferte Dachlandschaft nicht be-
einträchtigt wird. Generell dürfen je Objekt nur eine Fernseh- und Rundfunkantenne und ein Satelli-
tenspiegel angebracht werden. Diese müssen farblich an die sie umgebenden Bauteile angeglichen 
werden. 

(3) Mobilfunkanlagen (auch Handymasten) dürfen nur für Funkanlagen, die im überwiegenden öffentli-
chen Interesse zu Zwecken des Hilfs-, Rettungs- und Katastrophenhilfsdienstes, der Feuerwehr und 
des Zivilschutzes sowie zu Zwecken der Landesverteidigung und der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung erforderlich sind und betrieben werden, errichtet werden. Sie sind im Ortsbildschutzgebiet so 
anzuordnen, dass das äußere Erscheinungsbild der Gebäude, die Dachlandschaft und Gesamtan-
sichten des Ortsbildes nicht beeinträchtigt werden. Demnach ist ein Aufstellen von Mobilfunkanlagen 
und Antennenanlagen nahezu nur im Inneren von Gebäuden (Kirchen, Türme, Dachräume u.dgl.) 
möglich. 

(4) Sonstige Mobilfunkanlagen, für Zwecke, die nicht in Punkt vor beschrieben, sind im Ortsbildschutzge-
biet nicht gestattet. 

 
 

A III ï § 30: GRÜNRAUM, FREIFLÄCHEN UND PARKPLÄTZE 
 

(1) Bäume, Strauchgruppen und Parkflächen, die den Charakter von Straßenräumen prägen, müssen 
erhalten bleiben und ergänzt werden. Eine Rodung ist nur gestattet, wenn ein nachweisbar öffentli-
ches Interesse für diese gegeben ist. 

(2) Bestehende Grünanlagen auf privaten Flächen sind, so ferne sie auf das Ortsbild von Einfluss sind, 
zu pflegen und zu erhalten. Veränderungen und Neuanlagen haben sich in das Ortsbild einzufügen. 

(3) Behälter mit Blumen und Pflanzen dürfen vor Geschäften und Lokalen aufgestellt werden, wenn sie 
das Straßenbild nicht beeinträchtigen. Sie dürfen nicht ortsfest sein und müssen für die Zeit der Win-
terperiode bzw. zu bestimmten Anlässen (Straßenreinigung, besondere Veranstaltungen) auf Anwei-
sung des Stadtamtes entfernt werden. Die Topfformen (Behälter für Topfpflanzen) müssen aus Ton 
(glasiert oder natur), Holz (siehe Planungsbeispiele) oder aus Sichtbeton (farbig oder natur; kein 
Waschbeton) ausgeführt werden. 

(4) Für die Freiflächengestaltung bei Bauvorhaben, bei denen ein öffentliches Interesse durch Einblicke, 
Vorgarten- und Vorplatzgestaltung sowie Parkplatzgestaltung u.dgl. bestehen kann, ist der Baubehör-
de ein Außenanlagenplan zur Begutachtung und Genehmigung vorzulegen. Dabei ist zu beachten, 
dass befestigte Freiflächen auf ein Minimum zu reduzieren sind und dass vorwiegend Materialien 
verwendet werden, die eine hohe Qualität, Langlebigkeit (z.B. Natursteine) und einen möglichst offe-
nen Fugenanteil aufweisen. 

(5) Parkplätze am öffentlichen Gut müssen nach Möglichkeit eine andere Oberfläche als die Fahrbahnen 
und Fahrstraßen aufweisen. Dabei ist zu beachten, dass vorwiegend Materialien verwendet werden, 
die eine hohe Qualität, Langlebigkeit (z.B. Natursteine) und einen möglichst offenen Fugenanteil auf-
weisen. 

(6) Als Mindesterfordernis für eine Begrünung im öffentlichen Raum ï z.B. für das Begrünen und die Be-
schattung von Pkw-Stellplätzen u.dgl. - wird die Pflanzung von einem Laubbaum je 5 Stellplätzen 
festgelegt. Im Zuge der Bauverfahren können von der Stadtgemeinde weitere erforderliche Bepflan-
zungsmaßnahmen festgelegt werden. 

(7) Auf Baugrundstücken ohne Baumbestand ist bei Neubauten zumindest ein Laubbaum zu pflanzen 
und dauernd zu erhalten. 

(8) Die Errichtung von Stützmauern in landschaftsgerechter Bauweise (z.B. in Form von Steinschlichtun-
gen) bis zu einer maximalen Höhe von 1,00 m, gemessen vom natürlichen Gelände, ist zulässig, 
wenn diese durch Bepflanzungsmaßnahmen landschaftsgerecht gestaltet werden. 

(9) Terrassierungen sind grundsätzlich zulässig, wenn diese landschaftsgerecht gestaltet werden. 
(10) Niveauveränderungen innerhalb von 3,00 m zur Nachbargrundgrenze sind nicht zulässig. 
(11) Für die Errichtung von Zufahrten sind Stützmauern in landschaftgerechter Bauweise im technisch 

unabdingbaren Mindestmaß zulässig. 
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Bilder 28 bis 33: Einfriedungen, die der Eigenart von Einfriedungen in der Schutzzone ĂStadtraumñ in den ¦bergangsbereichen 
zum Landschaftsraum aber auch in den Bereichen der Villenstraße und Wildbacherstraße entsprechen 

 

AIII ï § 31: HÖFE UND DURCHGÄNGE 
 

(1) Höfe und Durchgänge sind, soweit sie auf die Baustruktur von Bedeutung sind, zu erhalten. 
(2) Soweit die mit den Portalen zusammenhängenden Durchgänge zur Hofseite der Bauwerke auf das 

Erscheinungsbild einen Einfluss haben bzw. dann, wenn ihre Erhaltung im öffentlichen Interesse der 
Stadtgemeinde Deutschlandsberg liegt, dürfen solche Durchgänge nicht blockiert sondern müssen 
freigehalten werden. 

 

A III ï § 32: EINFRIEDUNGEN UND LEBENDE ZÄUNE 
 

(1) Einfriedungen müssen so ausgeführt werden, dass sie der Eigenart der bestehenden Einfriedungen 
im Schutzgebiet ĂStadtraumñ entsprechen. Dabei ist grundsätzlich zwischen Einfriedungen im inner-
städtischen Bereich (dichte, geschlossene Bebauung) und in den Übergängen zu den angrenzenden 
bzw. übergreifenden Schutzbereichen (Weingärten, Gärten, Vorgärten, geschlossene bis offene 
Wohnbebauung) zu unterscheiden. 

(2) Im städtischen Bereich sind oft Mauern lebenden Zäunen vorzuziehen. Kombinationen von Mauern 
und lebenden Zäunen sind jedoch gestattet. 

(3) Freistehende Mauern müssen eine vertikale Gliederung in Abständen von möglichst etwa 3,00 m 
erhalten. Einfriedungsmauern müssen darüber hinaus mit einem immergrünen Kletterbewuchs aus-
gestattet werden. 

(4) Im Übergangsbereich des Schutzgebietes ĂStadtraumñ zu den angrenzenden Schutzbereichen sind 
durchsichtige Einfriedungen geschlossenen bzw. blickdichten Einfriedungen vorzuziehen (Maschendraht 
in grüner Ausführung, klassische Holzlattenzäune, Holzzäune kombiniert mit Mauerpfeilern u.dgl.). 

(5) Lebende Zäune sind mit heimischen Gewächsen zu bilden (z.B. Hainbuche, Liguster, Efeu auf Rank-
gerüsten u.dgl.). 

(6) Thujen dürfen für neuanzulegende lebende Zäune nicht verwendet werden. 
(7) Die Einfriedungen von einzelnen Grundstücken ï in den Bereichen der Villenstraße, der Wildbacher-

straße, der Schillerstraße, der Schießstattgasse, entlang vom Doktor-Hans-Klöpfer-Weg und entlang 
vom Uferweg -  sind grundsätzlich in transparenter Form, jedoch nicht als Glaseinfriedung, in einer 
maximalen Höhe von 1,50 m zu errichten. Dies bedeutet, dass z.B. Einfriedungen in Form von Ma-
schendrahtzäunen mit dahinter angeordneten, verschieden blühenden heimischen Sträuchern und 
Strauchgruppen ebenso möglich sind wie klassische Holzzäune (vertikaler Holzlattenzaun), Zäune mit 
vertikalen Metallstäben u.dgl., wenn diese dem jeweiligen Straßencharakter entsprechen. 

(8) Vollflächige Einfriedungen in Form von Blechverkleidungen oder in Materialien, die eine blendende 
Oberflächenwirkung ergeben, sind nicht gestattet. 

(9) Da es sich bei Einfriedungen in dieser Schutzzone um Vorhaben handelt, die wegen ihrer Beschaf-
fenheit geeignet sind, die öffentlichen Interessen zu berühren, sind sie im Anlassfall im Sinne des 
Steiermärkischen Baugesetzes 1995 i.d.g.F. als bewilligungspflichtige Vorhaben anzusehen. Den ein-
zureichenden Unterlagen sind neben den üblichen zur Beurteilung geforderten Unterlagen Detail-
zeichnungen hinzuzufügen, die eine detaillierte Beurteilung in folgender Hinsicht ermöglichen: 
a) Verwendete Materialien und Konstruktionsformen (im Kontext mit angrenzenden Einfriedungen) 
b) Charakter der Einfriedung und Stellung zum öffentlichen Raum 
c) Höhe, Massivität, Gliederung, Rhythmus und Transparenz der Einfriedung 
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Bilder 34, 35 und 36: Vorbildliche Gastgartengestaltung und Möblierungen in der Schutzzone 
ĂStadtraumñ in den ¦bergangsbereichen zum Landschaftsraum 

 
 

A III ï § 33: GASTGARTENMÖBLIERUNGEN UND EINRICHTUNGEN 
 

(1) Gastgartenmöblierungen und Einrichtungen müssen so ausgeführt und gestaltet werden, dass durch 
ihre Form, Größe, Farbe, Material oder die Art der Situierung das Gesamterscheinungsbild eines 
Platzes, eines Straßenzuges und von Gebäuden nicht gestört wird. Demnach müssen sie sich ins 
Ortsbild einfügen und gegenüber Fassaden, Plätzen und Straßenzügen proportional unterordnen. 

(2) Gastgärten dürfen nur dort geschaffen und eingerichtet werden, wo sie sowohl den ruhenden als auch 
den fließenden Verkehr nicht beeinträchtigen. 

(3) Fix montierte, nicht demontable Einrichtungen am öffentlichen Gut - mit Ausnahme der Einrichtungen 
der Stadtgemeinde Deutschlandsberg - sind grundsätzlich nicht gestattet. 

(4) Das Aufstellen von großflächigen Sonnen- und Regenschirmen, Stahlrohrgestellen mit Plexiglasdä-
chern, Kunststoffüberdachungen oder Riesenmarkisen, welche ein Grundmaß von 4,00 m x 4,00 m 
überschreiten ist nicht gestattet. Ausnahmen können hier Schirmkonstruktionen bilden, die durch ein 
auffallendes Design bestechen und sich dennoch dem Gesamterscheinungsbild des Straßenbildes 
oder eines Platzes unterordnen. 

(5) Die Errichtung von Gastgärten auf Plätzen, Gehwegen und Straßenbereichen ist unter Einhaltung vor 
angeführter Punkte und unter nachstehenden Bedingungen gestattet: 
a) Die Schirmüberdachungen dürfen ein Projektionsmaß von 4,00 m x 4,00 m oder einen Durch-

messer von 4,00 m nicht überschreiten. Ausnahmen sind im Abs. 4 geregelt. 
b) Schirme müssen einfarbig gehalten werden. Bevorzugt werden Leinenschirme, beschichtet oder 

natur oder in nicht grellen Farbtönen. 
c) Es dürfen bei ein- und demselben Gastgarten keine verschiedenen Schirme aufgestellt werden. 
d) Schirme können von Gastgarten zu Gastgarten unterschiedliche Farben und Größen aufweisen. 
e) Die Aufschriften (Werbeaufschriften) an den Schirmlamellen dürfen eine Buchstabenhöhe von 15 

cm nicht überschreiten. 
f) Gastgärten dürfen nur dort eingegrenzt werden, wo es die Verkehrssicherheit erfordert. Das Auf-

stellen von Topfpflanzen als Beitrag zur Grünraumgestaltung ist jedoch erlaubt. 
g) Gastgärten dürfen ï dort wo es die Verkehrssicherheit erfordert - nicht zur Gänze eingezäunt 

sondern müssen Unterteilungen in Form von Abstufungen oder Unterbrechungen, welche z.B. mit 
Topfpflanzen ergänzt werden können, aufweisen. 

h) Einzäunungen zum Straßenraum müssen als möglichst zarte Konstruktionen (z.B. Stahl) ausge-
führt werden. 

i) So genannte ĂJªgerzªuneñ und ªhnliche Einfriedungen sind im stªdtischen Bereich als Einfrie-
dung nicht zulässig. 

j) Es dürfen keine Werbeeinrichtungen in Form von Plakatständer, Getränkeständer u.dgl. im Be-
reich des Gastgartens aufgestellt werden. 

k) Gastgärten dürfen, falls die öffentliche Beleuchtung nicht ausreichend ist, nur am Tisch selbst be-
leuchtet werden (keine Scheinwerfer, welche den Gastgarten ausleuchten, sondern Tischkerzen, 
Lampen u.dgl.). 

l) Gastgärten dürfen nur mit Topfpflanzen gestaltet werden (keine Pflanzen, die mit dem Erdreich 
eine direkte Verbindung aufweisen. 

m) Die Topfpflanzen müssen aus verschieden blühenden Laubhölzern bestehen (keine Nadelhölzer). 
n) Topfpflanzen in ein und demselben Gastgarten müssen in einheitlichen Topfformen eingepflanzt 

werden. 
o) Die Topfformen (Behälter für Topfpflanzen) müssen aus Ton (glasiert oder natur), Holz (siehe 

Planungsbeispiele) oder Sicht- oder Waschbeton (farbig oder natur; kein Waschbeton) ausgeführt 
werden. 

(6) Als Gastgartenböden sind Teppiche aller Art oder Kunstrasen nicht gestattet. 
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ORTSBILDKONZEPT DEUTSCHLANDSBERG 
 

ABSCHNITT  III ï EIGENE MASSNAHMEN ZUR KÜNFTIGEN GESTALTUNG  DES SCHUTZGEBIETES  

III.  TEIL,  SCHUTZZONE  LANDSCHAFTSRAUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              SCHUTZZONE 

     ĂLANDSCHAFTSRAUMñ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 37: Abgrenzung der Schutzzone ñLandschaftsraumò (Teil III) - Ausschnitt aus dem Verordnungsplan. 
Rot dargestellt, das östlich angrenzende, verbleibende Schutzgebiet, Blau dargestellt die Schutzzone ñLandschaftsraumò 

 
 

III. TEIL ï SCHUTZZONE LANDSCHAFTSRAUM 
 

Vorbemerkung: 
Den westlichen Teil des Schutzgebietes bildet die Schutzzone ĂLandschaftsraumñ. Dieser ist ¿berwiegend 
geprägt von Buschenschenken, die inmitten von Weingärten eingebunden sind und kommt so diesem 
Landstrich auch eine besondere Bedeutung im Hinblick auf den Tourismus zu. Vor allem im Norden -  
entlang des Schlossweges - sind diese Ausflugsziele wie eine lose Perlenkette aneinandergereiht, hat 
man von hier nahezu überall einen herrlichen Ausblick auf die Weingärten und auf die Dachlandschaft der 
Stadt. Den westlichsten Abschluss dieses beliebten Treffpunkts für Einheimische wie auch für Touristen 
bildet die denkmalgeschützte Burg Deutschlandsberg, das Wahrzeichen der Stadt. 
Zu Füßen der Burg ï aber in respektvollem Abstand - hat sich in den letzten Jahren mit der Einrichtung 
von einem JUFA ï einem Jugend & Familiengästehaus ï ein weiterer touristisch wertvoller Betrieb ange-
siedelt, der mit seiner Erweiterung zu einem Rad & Bikezentrum mit Mehrzweckhalle und Diagnostikum zu 
einem Mittelpunkt des Radsports der Region geworden ist. Weitere Einrichtungen sind hier geplant, die 
auch den sogenannten Galthof südlich vom JUFA und die Freiflächen in Richtung Naherholungsgebiet 
Klause einbinden sollen. 
¥stlich vom JUFA bilden die baulichen Abschl¿sse der Schutzzone ĂLandschaftsraumñ entlang des Kapel-
len- und Kienburgweges durchwegs Ein- oder Mehrfamilienhäuser und ganz im S¿den liegt das ĂHietlbadñ, 
das städtische Freibad, ebenfalls umrahmt von Ein- und Mehrfamilienhäusern. 
 
Abgrenzung (siehe Bild 37): 
Die Schutzzone ĂLandschaftsraumñ grenzt ºstlich an die Schutzzone ĂStadtraumñ an. Den nºrdlichen, 
westlichen und südlichen Abschluss bildet der Grenzverlauf des Schutzgebietes. 
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Bilder 38, 39, 40 und 41: Gebietstypische Baukörper und Dachformen entlang der Burgstraße (1. Bild), 
des Schlossweges und in der Schillerstraße (letztes Bild) 

 
 

A IIIï § 34 BAUKÖRPER UND FASSADEN 
 

(1) Grundsätzlich sind alle Bauten nach Maßgabe ihrer Schutzwürdigkeit zu erhalten, zu sanieren und 
adaptieren. 

(2) Jene Baukörper die entlang des Schlossweges geplant, umgebaut oder saniert werden, haben sich 
weiterhin in den Gebietscharakter einzufügen. Dies gilt, sofern der Gebietscharakter dem Ortsbild 
entspricht und nicht bereits durch Fehlentwicklungen der Vergangenheit gestört ist. Der Gebietscha-
rakter sind Einfamilienhäuser in Kombination mit Gaststätten (Buschenschenken), eingeschossig mit 
zum Teil ausgebauten Dachböden unter steilen Dächern, eingebunden in zum Teil großstämmigen 
Bewuchs als Abschluss der südlich angrenzenden Weingärten. 

(3) Die Hauptbaukörper haben sich dem jeweils bestehenden Geländeverlauf anzupassen. Dies bedeu-
tet, dass Geländeveränderungen in Form von Aufschüttungen, Steinschlichtungen und dergleichen 
nur soweit möglich sind, dass diese wiederum mit einem sanften Übergang zum natürlich angrenzen-
den Gelände ausgebildet und so gestaltet werden, dass sie von Sichtbeziehungen nicht wahrnehm-
bar, das bedeutet, in den Grünraum eingebunden sind. 

(4) Die maximal zulässige Gesamthöhe von Gebäuden in Hanglagen darf grundsätzlich bergseitig 8,00 m 
und talseitig maximal 11,00 m ï gemessen von der jeweiligen Geländeverschneidung mit dem natürli-
chen Gelände ï nicht überschreiten. Talseitig sichtbar sind maximal 2 Geschosse zulässig. Ausnah-
men sind nur in begründeten Fällen in Zusammenhang mit der Hintanhaltung von Hochwassergefähr-
dungen und sonstigen Naturgefahren zulässig. 

(5) In ebenen Lagen östlich der Burgstraße und südlich der Glashüttenstraße dürfen die Gebäude zwei-
geschossig ausgeführt werden, jedoch eine Gesamthöhe von 11,00 m nicht überschreiten. Zulässig 
ist demnach auch die Ausbildung eines Erdgeschosses und ausbaufähigen Dachgeschosses. Aus-
nahmen von der Überschreitung der zulässigen Gesamthöhe sind nur in begründeten Fällen in Zu-
sammenhang mit der Hintanhaltung von Hochwassergefährdungen und sonstigen Naturgefahren zu-
lässig. 

(6) Jene Bauten, die in den nahezu ebenen Bereichen westlich der Burgstraße ï das sind der Galthof und 
das Guggenbacher Herrenhaus ï geplant werden, müssen sich in den dort vorherrschenden Gebiets-
charakter einfügen. Der vorherrschende Gebietscharakter ist geprägt durch zum Teil großvolumigen 
Mauermassenbau (Guggenbacher Herrenhaus) und zweigeschossigem U-Kanthof, gedeckt mit stei-
len Dächern (Galthof). Dies gilt vor allem für allenfalls vorgesehene, touristische Einrichtungen, die in 
Zusammenhang mit dem bestehenden JUFA und dem Rad & Bikezentrum noch errichtet werden sol-
len. Hier ist darauf zu achten, dass in diesem Ortsteil sowohl die charakteristischen Formen erhalten 
bleiben, wie auch die zum Teil bereits sichtbaren touristischen Einrichtungen im Sinne dieser Erhal-
tungsforderung in dieser Formensprache weiterentwickelt werden.  

(7) Neubauten müssen die wesentlichsten Merkmale der schützenswerten Nachbargebäude bzw. der 
Bauten der Nachbarschaft übernehmen (Proportionen, Dachformen, Dachneigungen, Dachdeckun-
gen, Gliederungen u.dgl.) und können diese in einer zeitgemäßen und zeitlosen Formensprache unter 
Bedachtnahme der Brauchbarkeit und Wiederverwendbarkeit der Baumaterialien interpretiert werden. 

(8) Der Verputz der Fassade muss dem Charakter des jeweiligen Bauwerkes entsprechen und muss 
überdies in einer für das Ortsbild charakteristischen Art erfolgen. 

(9) Die Fassadenflächen sind so zu färben, dass das Landschaftsbild und eine allenfalls gegebene En-
semblewirkung nicht beeinträchtigt werden. 

(10) Es dürfen an den Fassaden keine Farben und sonstigen Materialien verwendet werden, die eine glän-
zende Oberflächenwirkung ergeben. 

(11) Die Färbung der Fassaden ist im Einvernehmen mit der Baubehörde und dem Ortsbildsachverständi-
gen festzulegen. 

(12) Verkleidungen und Fassaden aus Holz sind mit entsprechender Oberflächenbehandlung und Farbge-
bung wie auch als Lärchenschalungen in Naturausführung zulässig, sofern eine Verkleidung oder 
Verschalung der Gebäudecharakteristik und/oder dem jeweiligen Ortsteil entspricht. 

(13) Nicht zulässig sind: Vorgehängte Fassaden mit Stoff-, bzw. Textilbespannungen, Netzen, Gittern, 
Wellblechen u.dgl., verflieste Fassaden oder die Verwendung solcher Materialien, die durch ihren Al-
terungsprozess unansehnlich werden. 
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Bilder 42, 43 und 44: Blick von der Burg auf die charakteristische Dachlandschaft in der Schutzzone ñLandschaftsraumò 

 

A III ï § 35: DACHLANDSCHAFT 
 

Vorbemerkung: 
Die Dachlandschaft der Schutzzone ĂLandschaftsraumñ ist vor allem von den vielen Aussichtspunkten der 
Burg Deutschlandsberg, den Höhenlagen der Buchenschenken und der Wanderwege entlang des 
Schlossweges sichtbar. Das vorherrschende Deckungsmaterial dieser Schutzzone ist das Ziegelmaterial 
und hier wiederum der Ziegel in Biberschwanz- oder Strangfalzform. Die vorherrschenden Dachfarben 
sind in dieser Schutzzone nur sehr wenig durchmischt, wobei nach dem Ortsbildkonzept den bereits vor-
herrschenden Farbtönen rot bis rotbraun bis rotgrau der Vorzug gegenüber allen anderen Farbtönen zu 
geben ist. Dächer in anderen Farben (z.B. blau oder gelb) sind nicht gestattet. ¹) 
 

(1) Dachlandschaften, einzelne Dächer und Teile von Dächern sind unter Bedachtnahme auf das überlie-
ferte Erscheinungsbild zu gestalten und in ihrer charakteristischen Dachform, Dachdeckung und Nei-
gung zu erhalten. Das überlieferte Erscheinungsbild umfasst insbesondere die Dachform, Öffnungen 
in Dachflächen und die Dachdeckung. Als überlieferte Erscheinungsbilder gelten steile Sattel,- Walm- 
und sogenannte Krüppelwalmdächer, gedeckt mit kleinformatigen, roten oder rotbraunen Tondach-
ziegeln. 

(2) An ortsplanerisch markanten Punkten wie Straßenkreuzungen sind auch Sonderformen von Steildä-
chern zu finden und somit auch bei Neubauten zulässig. 

(3) Die Firstrichtungen der Hauptdachflächen von Gebäuden in Hanglagen sind grundsätzlich parallel zu 
den Höhenschichtlinien auszurichten. Wesentliche Abweichungen auf Grund von räumlich erforderli-
chen Gegebenheiten oder bestehenden oder benachbarten Ensemblewirkungen unterliegen einer 
Einzelfallbeurteilung im baurechtlichen Anlassfall durch die Baubehörde und/oder dem Ortsbildsach-
verständigen. 

(4) In begründeten Ausnahmefällen können auch andere Dachneigungen zugelassen werden, wenn 
dadurch das äußere Erscheinungsbild der Schutzzone unter Einbeziehung von Blickbeziehungen - 
vorwiegend vom Plateau der Burg und entlang des Schlossweges - nicht beeinträchtigt wird. 

(5) Jene Planungsgebiete, in denen bereits unterschiedliche Dachformen vorhanden sind, gelten im Sin-
ne des Ortsbildkonzeptes als Ăortsplanerische Sanierungsgebiete mit Fehlentwicklungenñ, denen im 
Zuge von Neu-, Zu- und Umbauplanungen entgegengesteuert werden muss. Demnach ist vor dem 
Beginn der Planung die Dachform eines Gebäudes in jeden Fall im Hinblick auf die städtebaulich ge-
wünschte Entwicklung der Schutzzone mit der Baubehörde und/oder dem Ortsbildsachverständigen 
festzulegen. 

(6) Flachdächer und Pultdächer sind grundsätzlich nur bei untergeordneten Gebäuden wie z.B. Carports, 
Garagen, überdachten Pergolen, Nebengebäuden u.dgl. zulässig (Ausnahme: siehe Abs. 7). 

(7) Für Flachdächer bei Hauptgebäuden gilt, dass diese dann zugelassen werden können, wenn diese 
Gebäude in exponierten Lagen errichtet werden, das heißt, nicht in einem Ensemble mit benachbar-
ten Gebäuden, die mit steilen Dächern gedeckt sind, stehen, wenn die Dachfläche begrünt oder als 
nutzbare Dachterrasse zusätzlich mit einer Pergola gestaltet wird. Auch in letzterem Fall muss die 
verbleibende ï nicht genutzte Dachfläche ï begrünt werden. Die Begrünung des Daches ist dauernd 
zu pflegen und zu erhalten. 

(8) Für die Eindeckung der Hauptdachflächen bei Gebäuden mit steilen Dächern müssen kleinformatige 
Dachziegel (Bieberschwanzziegel, Wiener Taschen u.dgl.) verwendet werden und dürfen Dachziege-
limitationen aus Aluminium, sonstigen Blechen, Dachdeckungsmaterialien mit Blendwirkung oder As-
bestzement nicht verwendet werden. 

(9) Blechdächer dürfen nur in begründeten Ausnahmefällen errichtet werden und müssen - wenn die 
Dachneigung Tondachziegeldeckungen nicht zulässt - mit Kupferblech oder Blechen mit Kupferfarb-
anstrichen oder Kupferfarbbeschichtungen in schmalen Blechbahnen gedeckt werden. Auch vorbewit-
tertes Zinkblech ist zulässig. 

(10) Öffnungen in Dachflächen wie Dachgauben, Dachflächenfenster, eingeschnittene Dachterrassen oder 
Dachaufbauten u.dgl. haben sich in Form, Material und Dimensionierung dem Hauptdachkörper un-
terzuordnen und sind dem Umgebungscharakter anzugleichen. 
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(11) Grundsätzlich sind Dachflächenfenster Dachgauben vorzuziehen. Dabei sollen die Dachflächenfens-
ter möglichst in zweifacher Ausführung (2 Gauben mit dazwischen liegendem Sparren nebeneinan-
der) angeordnet werden. 

(12) Gauben sind nur als lang gezogene Schleppgauben zulässig und auf jenes Maß zu reduzieren, dass 
der Abstand zwischen den Gauben deutlich größer ist als die Gaubenbreite. 

(13) Stehende, einzelne Gauben mit Sattel- oder Walmdach können dann zugelassen werden, wenn sie 
mit dem Hauptgebäude und der Hauptdachfläche im Einklang stehen.  

(14) Nicht erlaubt sind: 
a) Flachdächer in Ortsteilen, deren Gebäude vorwiegend mit steilen Dächern gedeckt sind und 

wenn der Nachweis nicht erbracht werden kann, dass das Flachdach als eine nutzbare Dachter-
rasse Verwendung findet, die z.B. wiederum eine Pergolakonstruktion erhält. 

b) Versetzte Dachformen und Pultdachformen für Hauptdächer. Dazu zählen insbesondere höhen-
gestaffelt versetzte, jedoch zueinander orientierte Pultdächer (abgesetztes Satteldach). 

c) Dachdeckungsmaterialien, die eine glänzende oder blendende Oberflächenwirkung erzeugen;¹) 
d) Dachdeckungsmaterialien mit einer zur Falllinie asymmetrischen Elementform wie z.B. französi-

sche Rhombus-Deckung bei Asbestzement (dies gilt für die an die Schutzzone ĂHistorische Alt-
stadtñ angrenzenden Gebäude) ; 

e) Farben von Dachdeckungsmaterialien, die nicht dem Gebietscharakter entsprechen (z.B. 
Blau, Gelb u.dgl.). 

 
 
 

Erläuterungen und Argumente zu Dachdeckungsmaterialien: 

1): Das Ziegeldach  stellt wohl die früheste Form eines Kunststeindaches dar. Es müssen zwei Arten 
von Ziegeln unterschieden werden: Unglasierte und glasierte Ziegel. Letztere haben eine recht be-
ständige Oberfläche; sie glänzen aber bei entsprechendem Sonnenstand extrem, besitzen nicht die 
Fähigkeit zu altern, wirken vielfach störend und bedürfen in jedem Fall daher einer Sonderbewilligung 
durch die Baubehörde und/oder den Ortsbildsachverständigen. Ein weiterer Mangel der glasierten 
Ziegel liegt an ihrer Wasserundurchlässigkeit, welche die Ableitung von Kondensfeuchtigkeit von in-
nen nach außen erschwert und so die haustechnische Qualität des Ziegels stark beeinträchtigt. 
Unglasierte Ziegel sind ein ideales Deckungsmaterial, wenn man sie in guter Qualität erhält. Dank ih-
rer Saugfähigkeit sind sie in der Lage, einen maximalen Klimaausgleich zu bewirken. In der Nacht 
durch Abkühlung entstehendes Kondenswasser an der Innenseite der Dachfläche wird durch den 
Ziegel nach außen abgegeben. Die kleinen Unregelmäßigkeiten des Ziegels und die Fugen der De-
ckung garantieren außerdem einen ständigen Luftaustausch zwischen innen und außen.  
Die häufigste Ziegelform im Schutzgebiet ist immer noch der Biberschwanz. In den besonders wert-
vollen Innenstadtbereichen, vor allem innerhalb der historischen Altstadt, muss auf das Hauptde-
ckungsmaterial der Biberschwanzziegeldeckung bestanden werden. 
Strangfalzziegel und Dachpfannen, die beginnend mit dem 19. Jahrhundert hin und wieder an Stelle 
der Biberschwänze verwendet wurden, haben sich, da sie etwa das gleiche Alterungsverhalten zei-
gen, meist gut eingefügt und können als Alternative zu den Biberschwanzziegeln verwendet werden. 
Das Argument, dass für gewisse Dachstühle eine Ziegeldeckung zu schwer sei und daher leichtere 
Materialien gewählt werden müssten, ist meist nicht zutreffend. Die statische Sicherheit für Wind- und 
Schneelasten beträgt ein Vielfaches der Gewichtsunterschiede der verschiedenen Eindeckungsmate-
rialien. Wenn ein Dachstuhl den Ziegel schon nicht mehr tragen kann, ist er auszutauschen. 
Hinzuweisen ist auch darauf, dass ein sanierungsbedürftiges Ziegeldach in der Regel nicht vollständig 
erneuert werden muss, sondern durch die bewªhrte Technik des Ă¦berklaubensñ Instand gesetzt wer-
den kann, die billiger kommt und zugleich zu einer lebendigen Dachfläche führt. Ausserdem haben al-
te intakte Ziegel eine hohe Lebenserwartung. Dachziegel können viele hundert Jahre alt werden, was 
erst jüngst Datierungen von Ziegeln in der Grazer Dachlandschaft ergeben haben. Die ältesten Ziegel 
waren ca. 600 Jahre alt und stammten oft noch aus der Errichtungszeit der jeweiligen Bauten. 

Betondachsteine: Dachdeckungsmaterialien aus Beton haben zwar ein recht hohes Eigengewicht; 
dieses Mehrgewicht schafft aber, wie bereits bei der Behandlung der Ziegeldeckung ausgeführt, meist 
keine statischen Probleme. Das Material hat bei entsprechender Verarbeitung eine relativ hohe Le-
bensdauer, die Decke der Platten ist mit jener von herkömmlichen Ziegeln vergleichbar. Die üblichen 
großformatigeren Betonfalzformen dürfen nur dort Verwendung finden, wo bereits Dächer mit derarti-
ger Deckung in der Umgebung überwiegend anzutreffen sind. Bei Grenzfällen ist dem Biberschwanz-
ziegel der Vorzug zu geben. Da die Betondachsteine seit einiger Zeit hauptsächlich mit silikatisierter 
Oberfläche angeboten werden, ist wegen der völlig anderen Alterungseigenschaften, insbesondere 
jedoch schon des Fehlens jeglicher Patina wegen dem Tonziegel der Vorzug zu geben. 
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A III ï § 36: FENSTER, TÜREN UND TORE 
 

Vorbemerkung: 
Fenster zählen einschließlich ihrer Einfassung und Rahmung sowie ihrer Bestandteile (äußere und innere 
Fensterflügel, Fenstersprossen, Glasfelder, Beschläge, Fensterläden aller Art, Rollos, Jalousien und der-
gleichen), ihrer Lage zur Fassadenebene, ihrer Konstruktion und Konstruktionsdimensionierung, ihrer 
Größe, Proportion und Teilung, ihrer Öffnungsart, ihrer Materialbeschaffenheit und Farbe zu den gestalt-
wirksamen Elementen eines Gebäudes. Von ihnen können erhebliche Wirkungen auf das Erscheinungs-
bild einer Fassade selbst und auf ein Ensemble sowie das Straßen- und Stadtbild ausgehen. ¹) 
 

(1) Fenster in bestehenden, historisch wertvollen Bauten (Galthof und Guggenbacher Herrenhaus), so-
weit sie für den überlieferten Bestand charakteristisch sind, sind als Holzkonstruktionen auszuführen; 
Andere Materialien kommen nur soweit in Betracht, als sie jederzeit repariert, ausgetauscht bzw. in 
gleicher Form in Holz nachgebildet werden können. 

(2) Überlieferte Fensteröffnungen und Fensterteilungen sind zu erhalten. 
(3) Fenster, Fensterbalken und Rollos müssen in der für das jeweilige Schutzgebiet charakteristischen 

Art und Proportion ausgebildet werden. 
(4) Haustüren und Tore sind möglichst aus Holz mit oder ohne Glasfüllung und in einfachster Art auszu-

führen und müssen in jedem Fall dem Charakter des jeweiligen Gebäudes entsprechen. 
(5) Konstruktionen für Türen und Tore, die nicht aus Holz sind, sollen aus Materialien hergestellt werden, 

die durch den Alterungsprozess nicht unansehnlich werden. 
(6) Bei Neubauten müssen Fenster Unterteilungen aufweisen. Einflügelige Fenster sind nur dann gestat-

tet, wenn es sich dabei um untergeordnete Fenster handelt oder der Charakter des Gebäudes einflü-
gelige Fenster fordert. 

(7) Nicht gestattet ist: 
a) Die Anordnung von einflügeligen Fenstern anstelle von bestehenden zweiflügeligen Fenstern; 
b) Die Gestaltung von Fenstern, welche das äußere Erscheinungsbild verändern (die Veränderung 

der Größe und Proportion von Fenstern); 
c) Die Anbringung von Sprossen in aufgeklebter, aufgeklemmter, aufgeschraubter oder ähnlicher 

Form, bzw. von nicht unmittelbar mit der Glasfläche verbundenen oder zwischen Isolierglas-
scheiben eingefügte Sprossen, jeweils vor oder hinter Außenfenstern; 

d) Die Verwendung von verspiegeltem oder farblich getöntem Glas, sofern nicht im letzteren Fall 
der Verwendungszweck (z.B. Schulen, Museen u.dgl.) eine Ausnahme rechtfertigt; 

 
 
 

Erläuterungen: 
1): Im gesamten Schutzgebiet ĂLandschaftsraumñ sollten ausschlieÇlich Fenster Verwendung finden, 
die so konstruiert sind, dass sie unabhängig von einer bestimmten Firma bzw. deren Produktionspro-
gramm saniert, repariert oder in Holz nachgebaut werden können. 
Beim Einbau von industriell gefertigten Fenstern, die aus Metall oder Kunststoff bestehen, können in 
der Regel kaum Reparaturen durchgeführt werden. Die Produkte sind weitgehend Firmen abhängig, 
die meist keine Garantie dafür geben können, dass es sie immer geben wird und so ein bestimmtes 
Produkt beliebig lange lieferbar ist. 
Wenn ein bestimmter Fenstertyp nicht mehr erhältlich ist, so muss bei Notwendigkeit eines Austau-
sches ein anderer Typ in die Fassade eingebaut werden. Es ist daher, will man nicht jedes Mal alle 
Fenster einer Fassade austauschen, nur eine Frage der Zeit, bis wann sich zwei, drei oder mehrere 
Fenstertypen innerhalb einer Fassade finden. Dies wiederum widerspricht dem Ortsbildgesetz 1977, § 
3 Abs. 1, in dem ausdrücklich auch die Fenster und Fensterteilungen als erhaltungspflichtig angeführt 
sind. 
Es müssen daher - solange keine alternativen Möglichkeiten bei Materialien wie Kunststoff oder Metall 
angeboten werden - solche Fensterprofile gewählt werden, die in Holz nachgebaut werden können, d. 
h. sie müssen eine dem Holz adäquate Profilform aufweisen. 
So kann man im Bedarfsfall eine Fassade mit formentsprechenden angeglichenen Holzfenstern sanie-
ren. Dies bedeutet aber, dass die Profile nicht nur in ihrer Dimensionierung, sondern auch in der De-
tailform so ausgebildet sein müssen, dass insbesondere das Regenwasser durch Abschrägungen an 
der Oberseite und Tropfkanten an der Unterseite optimal ablaufen kann. 
Die Abschrägungen haben darüber hinaus den Vorteil, dass die Profile optisch nicht so stark wirken, 
wie rechteckige, die bei Metall- und Kunststofffenstern eher üblich sind. Abgesehen hiervon nehmen 
die abgeschrägten Profile dem Innenraum auch weniger Licht. 
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A III ï § 37: WERBE- UND ANKÜNDIGUNGSEINRICHTUNGEN 
 

Vorbemerkung: 
Für die Errichtung, Änderung oder Erweiterung von Werbe- und Ankündigungseinrichtungen (Tafeln, Schau-
kästen, sonstige Vorrichtungen und Gegenstände, an denen Werbungen und Ankündigungen angebracht 
werden können, Bezeichnungen, Beschriftungen, Hinweise u.dgl.) kann die Baubehörde gesondert von 
sonstigen baurechtlichen Erfordernissen zusätzliche Planunterlagen anfordern, die eine Beurteilung aus der 
Sicht des Ortsbildschutzes ermöglichen. Dies können Fotomontagen, Visualisierungen, Detailpläne und 
sonstige Darstellungen wie Gegenüberstellungen des Tag- und Nachtbildes der geplanten Einrichtung sein 
 

(1) Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass alle Ankündigungen (Werbungen, Bezeichnungen, Beschrif-
tungen, Hinweise) einschließlich der zu ihrer Anbringung verwendeten Einrichtungen so gestaltet wer-
den, dass sie im Erscheinungsbild des Gebäudes, des Ensembles sowie im Straßen- und Land-
schaftsbild durch Form, Größe, Farbe, Material oder die Art der Anbringung keine Störung, insbeson-
dere durch Sichtbehinderung oder Blendung, verursachen. 

(2) Vorrangig sind individuelle, fachmännisch gestaltete Ankündigungen zu verwenden, bei denen allen-
falls auf früher gebräuchliche Symbole, Hausnamen, Handwerkszeichen u.dgl. zurückgegriffen wird. 
Bei der ausnahmsweisen Verwendung von Fertigfabrikaten (Kaffee- und Brauereisymbole, Versiche-
rungszeichen u.dgl.) müssen sich diese Werbeträger der Größe des jeweiligen Gebäudes und dem 
Erscheinungsbild eines Straßenzuges und dem Landschaftsbild unterordnen und sind großformatige 
Ankündigungen nicht zulässig. 

(3) Generell dürfen Werbeaufschriften oder Werbeanlagen durch ihre Größe und Gestaltung nicht den 
Baukörper, auf dem sie aufgebracht sind, dominieren und müssen sich Werbe- und Ankündigungs-
einrichtungen in Form, Art und Größe dem Erscheinungsbild des Gebäudes unterzuordnen 

(4) Unzulässig ist: 
a) die Verwendung von Leuchtkästen und Leuchttafeln und von besonders grellen Farben sowie von 

frei sichtbaren Leuchtstoff- und Neonröhren; 
b) die Anbringung oder Errichtung von Ankündigungen auf Dächern, Firsten, in Vorgärten, an Haus-

giebeln, an Einfriedungen und auf, zwischen und hinter den Fenstern der Obergeschosse; 
c) das Anbringen von Laufschriften oder blinkenden Schriften; 
d) die Anbringung von Ankündigungen marktschreierischer Art. Das sind Winkemänner, Lauflichter, 

sich drehende Werbeträger, Werbungen mit besonders grellen Farben u.dgl.; 
e) das Aufstellen von Plakatwänden. 

 

A III ï § 38: ORTSFESTE WERBE- UND ANKÜNDIGUNGSEINRICHTUNGEN 
 

(1) Schaukästen, Vitrinen, Litfaßsäulen und Anschlagtafeln auf öffentlichen Flächen sind einem Gesamt-
konzept unterzuordnen und dürfen nur in einer Größe und Art errichtet werden, durch die das Ortsbild 
nicht beeinträchtigt wird. 

(2) Auf privaten Flächen ist die Aufstellung von Schaukästen, Litfaßsäulen, Stelen, Vitrinen und Anschlag-
tafeln nur zulässig, wenn diese dem öffentliche Interesse dienen und dadurch keine Störung des 
Ortsbildes bewirkt wird (z.B. durch störende Lichtquellen u.dgl.). 

(3) Die Aufstellung von Plakatwänden und beleuchteten Werbeeinrichtungen ist nicht zulässig 
(4) Bestehende störende Werbeeinrichtungen sollen beseitigt werden. 
 

A III ï § 39: ANKÜNDIGUNGSEINRICHTUNGEN UND WERBUNGEN AM ÖFFENTLICHEN GUT 
 

(1) Das Anbringen von Ankündigungen und Werbungen außerhalb von hierfür vorgesehenen genehmig-
ten Anlagen wie z.B. Litfaßsäulen, Schaukästen und dgl. sowie außerhalb von Geschäftsauslagen, 
Schaufenstern und Vitrinen ist im Ortsbildschutzgebiet nicht gestattet. 

(2) Das zur Schaustellen von Waren und sonstigen Gegenstände aller Arten ist nur gestattet, wenn eine 
entsprechende Ausnahmegenehmigung der Stadtgemeinde vorliegt. 

(3) Folgende Ausnahmen für Ankündigungen und Werbungen können vorübergehend bewilligt werden, 
sofern sie keine Beeinträchtigung des Ortsbildes erwarten lassen: 
a) Ortsübliche Ankündigungen von Veranstaltungen mit überwiegend örtlicher Bedeutung (Festlich-

keiten, Vorträge, Bälle, kleinere Sportveranstaltungen, Kirchtage u.dgl.), die an Objekten, in de-
nen die Veranstaltungen stattfinden, angebracht werden, und zwar bis zu einem Zeitraum von 
zwei Wochen vor bis längstens eine Woche nach dem angekündigten Ereignis; 

b) amtliche und im amtlichen Auftrag vorgenommene Ankündigungen; 
c) Werbungen und Ankündigungen von wahlwerbenden Gruppen (bei Wahlen, Volksabstimmungen, 

Volksbegehren und Volksbefragungen), soweit eine Bewilligungspflicht gem. § 21 (1) 6. Stmk. 
Baugesetz 1995, nicht besteht, und  zwar bis zu einem Zeitraum von 6 Wochen vor bis längstens 
zwei Wochen nach dem (letztmöglichen) Tag der Stimmenabgabe; 

d) Ankündigungen mittels nicht ortsfester Plakatständer, Transparente, Fahnen u.dgl. für die Dauer 
von längstens 2 Monaten; 

e) Werbungen und Ankündigungen auf Baustellen für die Dauer der Baustelle. 
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A III ï § 40: SONNENKOLLEKTOREN,  SATELITENSPIEGEL,  MOBILFUNKANLAGEN,  FERNSEH- 
UND  RUNDFUNKANTENNEN,  PHOTOVOLTAIKANLAGEN 
 

(1) Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen und sonstige solartechnische Anlagen können bei entspre-
chender Gestaltung und Einbindung in die Dachlandschaft angeordnet werden, wenn sie von öffentli-
chen Verkehrsflächen, markant einsehbaren Dachflächen und von höher gelegenen Standorten 
(Sichtbeziehungen) nicht gesehen werden. Vorrangig für die Anbringung solcher Anlagen sind Ne-
bengebäude zu wählen (siehe auch Absatz 2). 

(2) Besteht die Möglichkeit der Anordnung auf Dachflächen von Nebengebäuden, so ist diesen gegen-
über den Hauptgebäuden der Vorzug zu geben. 

(3) Auf Hauptdachflächen müssen Sonnenkollektoren, solartechnischen Anlagen und Photovoltaikanla-
gen in die Dachflächen integriert werden und darf die Summe der Anlagen inklusive mitzurechnender 
Dachflächenfenster nicht größer als 25 Prozent der Dachflächenseite sein. 

(4) Mobilfunkanlagen (auch Handymasten) dürfen nur für Funkanlagen, die im überwiegenden öffentli-
chen Interesse zu Zwecken des Hilfs-, Rettungs- und Katastrophenhilfsdienstes, der Feuerwehr und 
des Zivilschutzes sowie zu Zwecken der Landesverteidigung und der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung erforderlich sind und betrieben werden, errichtet werden. Sie sind im Ortsbildschutzgebiet so 
anzuordnen, dass das äußere Erscheinungsbild der Gebäude, die Dachlandschaft und Gesamtan-
sichten des Ortsbildes nicht beeinträchtigt werden. Demnach ist ein Aufstellen von Mobilfunkanlagen 
und Antennenanlagen nahezu nur im Inneren von Gebäuden (Kirchen, Türme, Dachräume u.dgl.) 
möglich. 

(5) Sonstige Mobilfunkanlagen, für Zwecke, die nicht in Punkt vor beschrieben, sind im Ortsbildschutzge-
biet nicht gestattet. 

 
 
 

A III ï § 41: GRÜNRAUM, FREIFLÄCHEN UND PARKPLÄTZE 
 

(1) Bäume, Strauchgruppen und Parkflächen, die den Charakter von Straßenräumen und Landschaftsbil-
dern prägen, müssen erhalten bleiben und ergänzt werden. Eine Rodung ist nur gestattet, wenn ein 
nachweisbar öffentliches Interesse für diese gegeben ist. 

(2) Bestehende Grünanlagen auf privaten Flächen sind, so ferne sie auf das Ortsbild von Einfluss sind, 
zu pflegen und zu erhalten. Veränderungen und Neuanlagen haben sich in das Ortsbild einzufügen. 

(3) Für die Freiflächengestaltung bei Bauvorhaben, bei denen ein öffentliches Interesse durch Einblicke, 
Vorgarten- und Vorplatzgestaltung sowie Parkplatzgestaltung u.dgl. bestehen kann, ist der Baubehör-
de ein Außenanlagenplan zur Begutachtung und Genehmigung vorzulegen. Dabei ist zu beachten, 
dass befestigte Freiflächen auf ein Minimum zu reduzieren sind und dass vorwiegend Materialien 
verwendet werden, die eine hohe Qualität, Langlebigkeit (z.B. Natursteine) und einen möglichst offe-
nen Fugenanteil aufweisen. 

(4) Parkplätze am öffentlichen Gut müssen nach Möglichkeit eine andere Oberfläche als die Fahrbahnen 
und Fahrstraßen aufweisen. Dabei ist zu beachten, dass vorwiegend Materialien verwendet werden, 
die eine hohe Qualität, Langlebigkeit (z.B. Natursteine) und einen möglichst offenen Fugenanteil auf-
weisen. 

(5) Als Mindesterfordernis für eine Begrünung im öffentlichen Raum ï z.B. für das Begrünen und die Be-
schattung von Pkw-Stellplätzen u.dgl. - wird die Pflanzung von einem Laubbaum je 5 Stellplätzen 
festgelegt. Im Zuge der Bauverfahren können von der Stadtgemeinde weitere erforderliche Bepflan-
zungsmaßnahmen festgelegt werden. 

(6) Auf Baugrundstücken ohne Baumbestand ist bei Neubauten zumindest ein Laubbaum zu pflanzen 
und dauernd zu erhalten. 

(7) Die Errichtung von Stützmauern in landschaftsgerechter Bauweise (z.B. in Form von Steinschlichtun-
gen) bis zu einer maximalen Höhe von 1,00 m, gemessen vom natürlichen Gelände, ist zulässig, 
wenn diese durch Bepflanzungsmaßnahmen landschaftsgerecht gestaltet werden. 

(8) Terrassierungen sind grundsätzlich zulässig, wenn diese landschaftsgerecht gestaltet werden. 
(9) Niveauveränderungen innerhalb von 3,00 m zur Nachbargrundgrenze sind nicht zulässig. 
(10) Für die Errichtung von Zufahrten sind Stützmauern in landschaftsgerechter Bauweise im technisch 

unabdingbaren Mindestmaß zulässig. 
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A III ï § 42: EINFRIEDUNGEN UND LEBENDE ZÄUNE 
 

(1) Einfriedungen müssen so ausgeführt werden, dass sie der Eigenart der bestehenden Einfriedungen 
im Schutzgebiet ĂLandschaftsraumñ entsprechen. 

(2) Lebende Zäune sind mit heimischen Gewächsen zu bilden (z.B. Hainbuche, Liguster, Efeu auf Rank-
gerüsten u.dgl.). 

(3) Lebende Zäune sind zum Zwecke der Durchführbarkeit der allseitigen Pflege in einem Abstand von 
mindestens 0,75 m von der Grundgrenze zum öffentlichen Raum zu errichten und dürfen zu den 
Nachbargrundgrenzen eine Höhe von 1,50 m nicht überschreiten. 

(4) Thujen dürfen für neuanzulegende lebende Zäune nicht verwendet werden. 
(5) Vollflächige Einfriedungen in Form von Blechverkleidungen oder in Materialien, die eine blendende 

Oberflächenwirkung ergeben, sind nicht gestattet. 
(6) Da es sich bei Einfriedungen in dieser Schutzzone um Vorhaben handelt, die wegen ihrer Beschaf-

fenheit geeignet sind, die öffentlichen Interessen zu berühren, sind sie im Anlassfall im Sinne des 
Steiermärkischen Baugesetzes 1995 i.d.g.F. als bewilligungspflichtige Vorhaben anzusehen. Den ein-
zureichenden Unterlagen sind neben den üblichen zur Beurteilung geforderten Unterlagen Detail-
zeichnungen hinzuzufügen, die eine detaillierte Beurteilung ermöglichen. 

 

A III ï § 43: GASTGARTENMÖBLIERUNGEN UND EINRICHTUNGEN 
 

(1) Gastgartenmöblierungen und Einrichtungen müssen so ausgeführt und gestaltet werden, dass durch 
ihre Form, Größe, Farbe, Material oder die Art der Situierung das Gesamterscheinungsbild eines 
Straßenzuges und das Landschaftsbild nicht gestört werden. 

(2) Gastgärten in den Bereichen der Weingärten bei Buschenschenken müssen so gestaltet werden, 
dass sie sich ins Landschaftsbild einf¿gen. Demnach soll der Charakter des ĂSitzens in einem Wein-
gartenñ durch geeignete MaÇnahmen wie (Wein-)Lauben, Holzabgrenzungen, Holzgeländerungen, 
Ton- oder Holztrögen für Bepflanzungen, gefördert werden. 

(3) Das Aufstellen von großflächigen Sonnen- und Regenschirmen, Stahlrohrgestellen mit Plexiglasdä-
chern, Kunststoffüberdachungen oder Riesenmarkisen, welche ein Grundmaß von 4,00 m x 4,00 m 
überschreiten ist nicht gestattet. Ausnahmen können hier Schirmkonstruktionen bilden, die durch ein 
auffallendes Design bestechen und sich dennoch dem Gesamterscheinungsbild des Straßenbildes 
und des Landschaftsbildes unterordnen. 

 

A III ï § 44: BURG DEUTSCHLANDSBERG 
 

(1) Die Burg Deutschlandsberg bildet den westlichen Abschluss der Schutzzone ĂLandschaftsraumñ und 
so auch des Schutzgebietes. Sie ist das Wahrzeichen der Stadt und beinhaltet u.a. das Burgmuseum 
Archeo Norico, das Burghotel und das Burgrestaurant. Im Jahre 1932 wurde die Burg Deutschlands-
berg von der Familie Liechtenstein durch die Stadtgemeinde übernommen und seitdem sukzessive 
saniert. Im Jahre 2004 wurde mit umfangreichen Revitalisierungsarbeiten nach den Plänen des Mai-
länder Architekten Professor Giorgio Grassi begonnen. Die Burg unterliegt dem Denkmalschutz. 
Demnach sind alle Maßnahmen, die mit der Burg in Zusammenhang stehen, nach dem Denkmal-
schutzgesetz i.d.g.F. zu behandeln. Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen Bestimmungen finden 
auf von Menschen geschaffene unbewegliche und bewegliche Gegenstände (einschließlich Überres-
ten und Spuren gestaltender menschlicher Bearbeitung sowie künstlich errichteter oder gestalteter 
Bodenformationen) von geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung 
(,,Denkmale'') Anwendung, wenn ihre Erhaltung dieser Bedeutung wegen im öffentlichen Interesse 
gelegen ist. Diese Bedeutung kann den Gegenständen für sich allein zukommen, aber auch aus der 
Beziehung oder Lage zu anderen Gegenständen entstehen. ĂErhaltungôô bedeutet Bewahrung vor 
Zerstörung, Veränderung oder Verbringung ins Ausland. 

(2) Alle vorgesehenen baulichen wie auch sonstige Gestaltungen im unmittelbaren Bereich der Burg (z.B. 
Zufahrt, Parkplatz, Burgvorplatz, Wegeführungen zur Burg u.dgl.) müssen unbeschadet der Bestim-
mungen nach Absatz 1 ebenfalls in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt erfolgen. 

 

A III ï § 45 SICHTBEZIEHUNGEN 
 

(5) Das Erfordernis, Sichtzonen in den einzelnen Schutzzonen innerhalb des Schutzgebietes zu beach-
ten, ist in den jeweiligen Verordnungen der Schutzzonen ĂHistorische Altstadtñ, ĂStadtraumñ und 
ĂLandschaftsraumñ auch unter der Bezeichnung ĂBlickbeziehungenñ enthalten. 

(6) Der Hinweis auf und das Einhalten und Beachten der Sicht- bzw. Blickbeziehungen dient nicht nur der 
Erhaltung und Verbesserung des Stadtbildes in Bezug auf die Dachlandschaften, dem behutsamen 
Umgang mit Höhenentwicklungen von Gebäuden, deren Farbgebungen und deren Einbindung in das 
Landschaftsbild und den Grünraum. 

(7) Ziel muss es sein, das vorherrschende Dachdeckungsmaterial wie auch die Dachfarben in den jewei-
ligen Schutzzonen zu erhalten und bei Neubauten zu forcieren sowie Fehlentwicklungen zu beseiti-
gen. Flach- und versetzte Sattel- oder Pultdächer sind ebenso zu vermeiden wie Hochhausentwick-
lungen und überdimensionale, nicht unterteilte Dachflächen. 
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ORTSBILDKONZEPT DEUTSCHLANDSBERG 
 

ABSCHNITT  IV ï SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
 

A IV ï § 46: ALLGEMEINE BAUERLEICHTERUNGEN BEI NEU- UND ZUBAUTEN 
 

(1) Bei Neu- und Zubauten sind geringfügige Abweichungen von Bestimmungen des Abschnitts III die-
ses Ortsbildkonzeptes zulässig, wenn diese Vorhaben im Zuge von Wettbewerben (Architektenwett-
bewerbe und Gutachterverfahren) ergeben, dass dadurch das Ortsbild in seiner Charakteristik nicht 
beeinträchtigt und das Ortsbildkonzept im Sinne neuer Erkenntnisse gleichwertig erfüllt wird. Dies ist 
von der jeweiligen Kommission, welche die Wettbewerbe begleitet, zu bestätigen. 

(2) Für landwirtschaftliche Gebäude innerhalb der Ortsbildschutzzone sind Abweichungen von Bestim-
mungen des Abschnitts III dieses Ortsbildkonzepts zulässig, wenn nachgewiesen werden kann, dass 
das Ortsbild dadurch in seiner Charakteristik nicht beeinträchtigt und das Ortsbildkonzept im Sinne 
neuer Erkenntnisse gleichwertig erfüllt wird. 

 

A IV ï § 47: STRAFEN UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 
 

(1) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Ortsbildkonzeptes sowie Zuwiderhandlungen 
gegen aufgrund dieser Verordnung erlassene Bescheide und in diesen Bescheiden enthaltene An-
ordnungen und erteilte Auflagen stellen eine Verwaltungsübertretung dar und sind von der Bezirks-
behºrde mit Geldstrafen bis zu ú 7.267,-- zu bestrafen. Die Höhe der Geldstrafe ist unter Bedacht-
nahme auf die Schwere der Übertretung und die durch die bauliche Veränderung bzw. Nichtbefol-
gung der Erhaltungspflicht entstandene Beeinträchtigung des Gebäudes und damit des Erschei-
nungsbildes des Ortsteiles festzusetzen. 

(2) Wer den in den § 11, Abs. 4 und § 12, Abs. 4 des Ortsbildgesetzes 1977 aufgestellten Geboten zu-
widerhandelt, begeht, soweit nicht ein strenger zu ahndender Tatbestand gegeben ist, eine Verwal-
tungs¿bertretung und ist hief¿r mit einer Geldstrafe bis zu ú 727,-- zu belegen. 

(3) Die Strafe befreit nicht von der Verpflichtung, Abweichungen von den Vorschreibungen dieses Kon-
zeptes zu beheben und die den Bescheiden entsprechenden Anordnungen und Auflagen zu erfüllen. 

(4) Die Geldstrafen fließen der Gemeinde zu. 
(5) In Verbindung mit dem Flächenwidmungsplan und dem örtlichen Entwicklungskonzept unterliegt das 

Ortsbildkonzept alle 5 Jahre einer formalen und inhaltlichen Überprüfung. 
 

A IVï § 48: FÖRDERUNGSMÖGLICHKEITEN 
 

(1) Förderungsmöglichkeiten werden vom Gemeinderat der Stadt Deutschlandsberg gesondert behan-
delt und beschlossen 

 

A IV ï § 49: BEWILLIGUNGSPFLICHT, UNTERLAGEN UND RICHTLINIEN 
 

(1) Bewilligungspflichtig sind sämtliche Maßnahmen und Veränderungen an Objekten in der Ortsbild-
schutzzone, die sich auf das Ortsbild insbesondere durch die Veränderung des äußeren Erschei-
nungsbildes, der Baustruktur, der Bausubstanz, der städtebaulichen Strukturen oder der Zweckbe-
stimmung von Bauwerken, Teilen von Bauwerken und sonstigen baulichen Anlagen auswirken kön-
nen. Dies betrifft auch Vorhaben, die nach dem Stmk. Baugesetz 1995 bewilligungsfrei (§ 21, Bewilli-
gungsfreie Vorhaben) oder anzeigepflichtig (§ 20, Anzeigepflichtige Vorhaben) sind. 

(2) Eingriffe im Bereich öffentlicher Flächen, wie zum Beispiel Veränderungen von Pflasterungen, Säulen, 
Beleuchtungskörpern, Straßen- und Platzmöblierungen, Bäumen und Baumgruppen, die das Ortsbild 
prägen sind bewilligungspflichtig. 

(3) Im Anzeigeverfahren und im Verfahren um Erteilung einer Baubewilligung können - zusätzlich zu den 
nach dem Steiermärkischen Baugesetz erforderlichen Unterlagen - Darstellungen der gegenständli-
chen Situation und der vorgesehenen Situation (Fotomontagen), Färbelungspläne sowie Modelle und 
vorgesehene Ausführungsdetails eingefordert werden. 

(4) Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten als Richtlinien sowohl für die Planung als auch für die 
Beurteilung von Planungen im Rahmen von Beratungen und Bewilligungsverfahren im Ortsbildschutz-
gebiet durch den Ortsbildsachverständigen. 
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A IV ï § 50: BAU- UND ORTSBILDBERATUNGEN 
 

(1) Im Rahmen von Bau- und Ortsbildberatungen ist es möglich, geplante Vorhaben durch den Ortsbild-
sachverständigen vorbegutachten zu lassen und sich hinsichtlich ihrer Bewilligungsfähigkeit ï was 
den Ortsbildschutz betrifft ï abzusichern. Die Termine für diese Bau- und Ortsbildberatungen werden 
von der Stadtgemeinde Deutschlandsberg festgelegt. 

 
 

A IV ï § 51: EINSICHTNAHME 
 

(1) Das rechtswirksame Ortsbildkonzept liegt in der Stadtgemeinde Deutschlandsberg, Stadtbauamt, 
während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsichtnahme auf. 

 
 

A IV ï § 52: RECHTSWIRKSAMKEIT 
 

(1) Das Ortsbildkonzept tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Rechts-
wirksamkeit.  

 
 
 
 
     Für den Gemeinderat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Der Bürgermeister: 
  Mag. Ing. Josef Wallner 
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ORTSBILDKONZEPT DEUTSCHLANDSBERG 
 

ABSCHNITT  V ï ANHANG 
 
 

A V - I: FOTODOKUMENTATION ï BAUKÖRPER UND FASSADEN 

 
 

A V ï II: FOTODOKUMENTATION - DACHLANDSCHAFT 

 
 

A V ï III: FOTODOKUMENTATION - FENSTER 

 
 

A V ï IV: FOTODOKUMENTATION - SONNENSCHUTZEINRICHTUNGEN UND MARKISEN 

 
 

A V ï V: FOTODOKUMENTATION - PORTALE UND SCHAUFENSTER, TÜREN UND TORE 

 
 

A V ï VI: BILDDOKUMENTATION ï WERBEAUFSCHRIFTEN AUF FASSADEN 

 
 

A V ï VII: BILDDOKUMENTATION ï WERBEAUSLEGER 

 
 

A V ï VIII: BILDDOKUMENTATION ï WERBEAUFSCHRIFTEN - TAFELN 

 
 
A V ï IX: BILDDOKUMENTATION - EINFRIEDUNGEN UND LEBENDE ZÄUNE 

 
 

A V ï X: BILDDOKUMENTATION - GASTGÄRTEN 
 

 
 

A V ï XI: SCHUTZGEBIETFESTLEGUNG - VERORDNUNGSPLAN -  
 

 
 

A V ï XII: SCHUTZZONEN INNHERHALB DES SCHUTZGEBIETES 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

A V ï XI: SCHUTZGEBIETFESTLEGUNG - VERORDNUNGSPLAN -  
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A V ï XII: SCHUTZZONEN INNHERHALB DES SCHUTZGEBIETES 
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